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8 Vorwort

Vorwort

Der Zusammenhalt einer pluralen Gesellschaft hängt von der Teilhabe aller Men-
schen ab. Die Diversität ist in den vergangenen Jahrzehnten größer geworden und 
fordert bisher gewohnte Denk- und Handlungsweisen heraus. Gleichzeitig ist das Be-
wusstsein für Teilhabe- und Chancenungleichheiten sowie Diskriminierungen, die in 
der Gesellschaft schon immer existieren, in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
gewachsen. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat 2006 eine Basis für die 
Beschreibung und Abbau von Diskriminierung geschaffen. Politik, Wissenschaft und 
Praxis finden im AGG einen Orientierungspunkt, der an die verschiedenen Perspekti-
ven anschlussfähig ist. Er macht Diskriminierungen fassbar und ebnet damit einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer chancengleichen Gesellschaft. Der professi-
onelle Umgang mit Diversität ist jedoch in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Die Stiftung Mercator strebt eine weltoffene und solidarische Gesellschaft an, in 
der alle Menschen gleiche Chancen haben. Um diese Ziele zu erreichen, fördert und 
entwickelt sie Projekte, die Chancen auf Teilhabe und den Zusammenhalt in einer 
diverser werdenden Gesellschaft verbessern. 

Beispielsweise fördert sie mehrere Projekte, um Diversitätssensibilität als pro-
fessionelle Kompetenz im Denken und Handeln in verschiedenen Institutionen zu 
verankern und Diskriminierungen aufgrund etwa der kulturellen oder sozialen Her-
kunft entgegenzuwirken: 
–  Im Projekt „Vielfalt entfalten – Gemeinsam für starke Schulen“ werden mit rund 

100 Schulen in 4 Bundesländern kleinere Projekte umgesetzt, um auch dort für 
Diversität und Diskriminierung zu sensibilisieren.

–  Das Forschungsprojekt „ZuRecht – Die Polizei in der offenen Gesellschaft“ geht 
der Frage nach, wie die Polizei in einer diversen Gesellschaft aufgestellt und aus-
gebildet sein sollte und untersucht sozialkulturelle Kompetenzen aus juristischer, 
sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive.

–  Mit dem Projekt „Diversität und Justiz in NRW – Interkulturalität in der Recht-
spraxis“ wird ein Aus- und Fortbildungskonzept entwickelt, um die Kompetenzen 
der Justizangehörigen für einen migrationssensiblen, diversitätsgerechten Um-
gang mit Bürger*innen zu fördern sowie den qualifizierten Einsatz von Sprach- 
und Kulturmittler*innen als Expert*innen zu stärken.

Während der Strategierevision hat sich die Stiftung Expertise aus verschiedenen Be-
reichen eingeholt, die in die künftige Arbeit einfließt. Aus einer dieser ging dieses 
Gutachten hervor. Seit dessen Beauftragung im Jahr 2019 hat sich das gesellschaftli-
che Leben enorm verändert. Die globale Pandemie hat die Gesellschaft fest im Griff. 
Sie hat Gewohntes völlig verändert. Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Wille mög-
lich machen kann, was zuvor unmöglich erschien. 
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Mariam Ahmed
Projektmanagerin  
Bereich Teilhabe und Zusammenhalt

Christiane von Websky
Leitung  
Bereich Teilhabe und Zusammenhalt

Das weltweite Erstarken der Black-Lives-Matter-Bewegung im Frühsommer 2020 
war ein weiteres historisches Momentum. Es hat den Blick auf rassistische Diskri-
minierungen gelenkt und deutlich gemacht, dass Diskriminierungen strukturell und 
institutionell entgegengewirkt werden muss.

Dieses Gutachten analysiert die Potenziale für den Umgang mit kultureller, so-
zioökonomischer und religiöser Diversität. Dabei betrachtet es die Bereiche Bildung 
(Kita, Hochschule), Arbeitsmarkt (KMU, Gewerkschaften und Arbeitsverwaltung), 
Gesundheit, Sicherheitsbehörden (Polizei, Bundeswehr), Justiz und Verwaltung. Da-
mit bietet es einen Überblick zum Stand der Diskriminierung und zu bisherigen Er-
kenntnissen sowie Bedarfen in Systemen gesellschaftlicher Institutionen. Gleichzei-
tig zeigt es Handlungs- und Veränderungswillen, Möglichkeiten und Leidensdruck 
und benennt vielversprechende Handlungsansätze und Best-Practice-Beispiele.

In einzelnen Bereichen hat sich eine starke Dynamik und Veränderungswille 
entwickelt. Auch sind in den vergangenen Wochen neue Studienergebnisse erschie-
nen. Wir weisen hier auf das im Mai 2021 veröffentlichte Jahresgutachten des Sach-
verständigenrates Migration und Integration unter dem Titel „Normalfall Diversität? 
Wie das Einwanderungsland Deutschland mit Vielfalt umgeht“ hin, das sich u. a. auf 
Politik, Arbeitsmarkt und Kultur fokussiert.

Für die Erstellung dieses Gutachtens danken wir den Autor*innen Nathalie 
Schlenzka von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Dr. Aleksandra Lewicki von 
der University of Sussex und ganz besonders Andreas Merx und Dr. Katrin Vogel vom 
renommierten Beratungs- und Trainings-Anbieter pro diversity.

Mit der Veröffentlichung laden wir Sie ein, sich intensiver mit Fragen der ge-
rechten Teilhabe zu befassen und die Potenziale für Wandel in Ihrem Handlungs- und 
Wirkungskreis zu entdecken. Lassen Sie uns gemeinsam die vielfältigen Formen der 
Diskriminierungen abbauen und gute Praxis unterstützen.
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12 Einleitung

1. Einleitung

Die gesellschaftliche Vielfalt und die wachsende Diversität an Lebensstilen sowie 
Arbeitsformen gelten zusammen mit dem demografischen Wandel und der Digitali-
sierung (den „drei Ds“, s. Schwuchow/Gutmann 20181) als eines der bedeutendsten 
Merkmale unserer Gesellschaft und ihrer Institutionen.2 Diese gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen werden zum einen begleitet von wachsender sozia-
ler Ungleichheit, der Zunahme von nationalistischer Mobilisierung, Rassismus, Anti-
semitismus, Antiziganismus, antimuslimischem Rassismus und weiteren Formen der 
Dominanz und Ausgrenzung sowie, zum anderen, von Protesten und Anerkennungs-
kämpfen betroffener Gruppen und ihrer Unterstützer*innen. Damit rücken auch De-
batten über Barrieren und Hürden für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung sowie 
über die Chancen und Potenziale einer vielfältigen Gesellschaft zunehmend ins Zen-
trum breiterer gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen. Dabei geht es nicht 
zuletzt oft um die Realisierung der Grundprinzipien und der Verfasstheit unserer De-
mokratie (das „vierte D“).

Das dem vorliegenden Gutachten zugrunde liegende Verständnis von Vielfalt 
bezieht sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen bzw. 
Beschäftigten hinsichtlich ihrer Lebensstile, Arbeitsformen und hinsichtlich der un-
terschiedlichen sichtbaren sowie unsichtbaren Diversity-Dimensionen. Dies sind insb. 
die durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützten Kategorien. 

Der Fokus des Gutachtens liegt auf dem Umgang mit ethnisch-kultureller, so-
zioökonomischer und religiöser Vielfalt in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen und ihren zentralen Institutionen. Dabei verfolgte das interdisziplinäre For-
schungsteam mit Perspektiven aus Wissenschaft, Politik und Beratungspraxis einen 
grundlegend intersektionalen Ansatz, der Mehrfachzugehörigkeiten und -diskri-
minierungen berücksichtigt. Antidiskriminierung bzw. Antirassismus und der poten-
zialorientierte Diversity-Ansatz werden als zwei Seiten einer Medaille aufgefasst.

Das Gutachten umfasst zwei zentrale Forschungskomplexe:
–  Welche Diskriminierungsrisiken bestehen für die im Fokus stehenden gesell-

schaftlichen Gruppen in ausgewählten gesellschaftlichen Lebensbereichen? Wel-
che Barrieren und Hürden gibt es für ein Mehr an gleichberechtigter Teilhabe und 
an Anerkennung, Wertschätzung und Förderung gesellschaftlicher Vielfalt?

–  Wie können in ausgewählten Lebensbereichen Diskriminierungen abgebaut wer-
den? Wie können die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) von Diskriminierung Betroffene und Arbeitgeber dabei unterstützen? Wo 

1  Schwuchow, K./Gutmann, J. (2018) HR-Trends 2019: Digitale Transformation, Diversity Management & De-
mografischer Wandel. In: Schwuchow, K./Gutmann, J. (Hg.) HR-Trends 2019 – inklusive Arbeitshilfen online, 
S. 13–16.

2  U. a. benennen die Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt oder das unter dem Dach der vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales gegründeten Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) aktive bundes-
weite Demographie Netzwerk e. V.  (ddn) die „drei Ds“ als zentrale Megatrends in Gesellschaft, Arbeitswelt 
und Personalmanagement.



13Einleitung

liegen Chancen und Ansätze für eine positive Veränderung zu einem Mehr an 
Gleichberechtigung sowie einer Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt? 
Wie kann von Unternehmen, Verwaltungen, Organisationen und Anbietern von 
Dienstleistungen die ethnisch-kulturelle, sozioökonomische und religiöse Vielfalt 
besser gefördert und genutzt werden?

Das Ziel war auch, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Expert*in-
nen-Interviews nachzuvollziehen, wie Institutionen funktionieren oder handeln und 
dabei Ungleichheit und Diskriminierung hervorbringen. Nach diesem Verständnis 
lässt sich Diskriminierung nicht nur auf individuelle Entscheidungen zurückführen, 
sondern kann sich auch bspw. in der mangelnden Repräsentativität des (Führungs-)
Personals ausdrücken oder etwa in einer ungleichen Inanspruchnahme der Angebo-
te oder Leistungen durch benachteiligte gesellschaftliche Gruppen. Die folgenden 
Abschnitte enthalten somit auch Hinweise darauf, wie öffentliche, semiöffentliche 
oder privatwirtschaftliche Einrichtungen anders handeln könnten, um diskriminie-
rende Effekte zu vermeiden. 

Der Diversity-Ansatz hat zum Ziel, ein wertschätzendes gesellschaftliches Ar-
beitsumfeld zu schaffen. In öffentlichen bzw. semiöffentlichen und privatwirtschaftli-
chen Einrichtungen zielt er im Sinne eines Diversity Mainstreamings auf alle wichti-
gen Hauptlinien einer Organisation nach innen (z.  B. Personalmanagement und 
Organisationsentwicklung) und außen (z. B. Angebote, Dienstleistungen und Produk-
te sowie Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation). 

Diversity-Maßnahmen, die den Abbau von Diskriminierung verfolgen und Viel-
falt proaktiv fördern, können – gut gesteuert und kommuniziert – zu Chancen und 
Vorteilen für Organisationen führen. Dazu gehören etwa die verbesserte Personalge-
winnung oder ein Abbau bestehender Unterrepräsentationen, eine rassismuskriti-
sche und diskriminierungssensible Organisationskultur, bedarfsgerechtere Dienst-
leistungen, Angebote und Produkte für alle oder die Stärkung zentraler ge sell - 
schaftlicher Werte wie Gleichbehandlung und Demokratie nach innen und außen.

Auf Basis dieses Verständnisses von (Anti-)Diskriminierung und Diversität wur-
den in jedem Bereich vier Ebenen untersucht bzw. Reformbedarf und Handlungs-
ansätze ermittelt:
– Teilhabe- und Diskriminierungsrisiken
– Zugangsbarrieren und Herausforderungen
– Ansätze zum Wandel – Handlungsdruck, Veränderungswille und Opportunitäten
–  Relevante Akteurinnen und Akteure sowie Institutionen zur Umsetzung des  

Wandels 

Die Erkenntnisse beruhen auf der Basis umfangreicher Materialien, u. a. der relevan-
ten Forschungs- und Fachliteratur, Praxisberichten, Gutachten, Handreichungen und 
ausgewählten Interviews. Darüber hinaus identifizieren die Autor*innen im letzten 
Kapitel übergreifend Erfolg versprechende Handlungsoptionen mit Maßnahmen zur 
Antidiskriminierung, der Umsetzung des AGG sowie eines Diversity Mainstreamings.
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16 Ausgewählte Lebensbereiche – Bildung

2.  Ausgewählte Lebensbereiche 
2.1. Bildung 

2.1.1.  Kindertagesstätten
 Nathalie Schlenzka

2.1.1.1. Einleitung

Die systematische Forschung zu Diskriminierungsrisiken und Entwicklung von Diver-
sity in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung wie Kindertagesstätten, Kinderlä-
den oder der Tagespflege ist bisher gering. Daten und Studien befassen sich v. a. mit 
Fragen des Zugangs zu und der Teilhabe an frühkindlicher Bildung, weniger aber 
mit Fragen diskriminierungssensibler Pädagogik, Diversity des Personals oder aktiver 
Vielfaltsgestaltung. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf drei Interviews mit 
Expert*innen, Beratungsdaten, die der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorlie-
gen, sowie Studien, die sich mit Teilaspekten – wie etwa dem Zugang zur frühkindli-
chen Bildung oder vorteilsbewusster Bildung – befassen.

2.1.1.2. Teilhabe und Zugangsbarrieren

Aus Sicht der Bundesregierung sollen die frühkindliche Bildung, Chancengleichheit 
und gerechte Teilhabe schon im Kindesalter gewährleistet sein (BMFSFJ 2016: 7). 
Der Rechtsanspruch von Kindern auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung ist 
gesetzlich in § 24 SGB VIII in Verbindung mit den jeweiligen Kita-Landesgesetzen 
normiert (ADS 2017: 148). Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass Zugangsbarrie-
ren für bestimmte Gruppen wie z. B. Kinder mit Migrationsgeschichte oder Kinder 
von Geflüchteten bestehen können (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020) und 
die Teilhabe sich in Bezug auf unterschiedliche Gruppen immer noch unterscheidet. 
So befanden sich 2019 bei den unter Dreijährigen nur 21 % (bzw. 81 % der Drei- bis 
Sechsjährigen) der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in Kindertagesbe-
treuung im Vergleich zu 42 % (bzw. 100 % der Drei- bis Sechsjährigen) ohne Migra-
tionshintergrund (Destatis 2019). Gründe für die Differenzen könnten institutionelle 
Barrieren, fehlende Informationen über Betreuungsmöglichkeiten, Sprachschwierig-
keiten, aber auch andere Vorbehalte gegenüber einer außerhäuslichen Betreuung 
sein (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Integration und Flüchtlinge 
2011: 149; SVR 2013). 

Zum Ausschluss von Betreuung kann aber auch führen, dass in einigen Bundes-
ländern entgegen der geltenden Rechtslage i. d. R. nur jenen schutzsuchenden Kin-
dern in Aufnahmeeinrichtungen ein Platz in der Kindertagesbetreuung und damit 
Leistungen des SGB VIII zugebilligt werden, die bereits einer Kommune zugewiesen 
wurden (DCV 2019).
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In Bezug auf die soziale Herkunft der Eltern zeigt sich, dass Betreuungswunsch und tat-
sächliche Betreuung weit auseinanderfallen können. 2016 besuchten Kinder von Müttern  
ohne Abitur zu 24,2 % eine Kita, der Betreuungswunsch lag aber bei 41,8 %. Vergleicht 
man diese Zahlen mit denen von Müttern mit Abitur (Kitaplatz 39,3 %, Betreuungs-
wunsch 50,9 %), wird deutlich, dass Mütter ohne höhere Schulbildung es schwerer haben,  
einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu erhalten. Eine ähnliche Differenz zwischen 
Betreuungswunsch und real belegten Plätzen tritt bei Eltern mit Migrationsgeschichte 
auf im Vergleich zu Eltern ohne Migrationsgeschichte (Jessen et al. 2020: 270). Daten 
zur religiösen Vielfalt von Kindern in der frühkindlichen Betreuung liegen nicht vor.

Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund bzw. niedriger sozialer Her-
kunft hängt stark vom jeweiligen Standort der Kita ab. 2016 besuchten die meisten 
Kinder mit deutscher Familiensprache (mehr als 80 %) Einrichtungen, in denen weni-
ger als 30 % der anderen Kinder Deutsch nicht als vorrangige Sprache in der Familie 
sprachen. Im Gegensatz dazu besuchte ein Drittel der Kinder mit nicht deutscher 
Familiensprache Kitas, in denen mehr als 50 % der anderen Kinder ebenfalls aus  
Familien kamen, in denen nicht vorrangig Deutsch gesprochen wurde (Gambaro 
2017: 1209). Das heißt, i. d. R. entspricht die Heterogenität in den einzelnen Kitas 
dem unmittelbaren nachbarschaftlichen Umfeld (Letzner 2020) und dem Umstand, 
dass Eltern gezielt Kitas auswählten, in denen sie Kinder aus einem ähnlichen Umfeld 
erwarten und sich daher eher angenommen fühlen (Becker 2010: 43; SVR 2013: 16). 

Als zentrale Barriere für eine gleichberechtigte Teilhabe stellt sich v. a. der  
Mangel an Plätzen in der frühkindlichen Betreuung dar, der bei vielen Einrichtungen, 
insb. im städtischen Raum, dazu führt, dass nicht alle Kinder aufgenommen werden 
können (Geis-Thöne 2019; Interview Letzner am 13.5.2020). So fehlte es 2018 auf-
grund des gestiegenen Betreuungsbedarfs an schätzungsweise 330.000 Betreu-
ungsplätzen (Geis-Thöne 2019). Die Entscheidungen für die Aufnahme von Kindern 
werden i. d. R. von den Einrichtungen vor Ort selbst getroffen. Dabei können z. B. das 
Alter oder das Geschlecht der Kinder eine Rolle spielen, wenn nur Platz in der Krippe 
oder in einer Gruppe für ältere Kinder zur Verfügung steht oder ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Mädchen oder Jungen hergestellt werden soll (Kraft 2012).  
Kriterien wie die Religion des Kindes, die ethnische oder soziale Herkunft spielten 
dagegen beim Zugang zur Kita i. d. R. keine Rolle (Interview Letzner am 13.5.2020). 
So ist bspw. im KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch für Katholische Kinder-
tageseinrichtungen (KTK) als Qualitätskriterium für Mitgliedseinrichtungen festge-
halten, dass Kinder aller Konfessionen und Religionsgemeinschaften sowie Kinder, 
die keiner Religionsgemeinschaft angehören, aufgenommen werden.

Im Gegensatz dazu zeigen sowohl Befragungen als auch die Beratungsanfragen 
bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass Eltern mit Migrationsgeschichte 
sich diskriminiert sehen, da ihnen die Zusage zur Kinderbetreuung verwehrt wird. 
Auch gibt es Berichte von Eltern, die einer anderen Religion angehören oder konfes-
sionslos sind, nach denen ihren Kindern der Zugang zu kirchlichen Einrichtungen ver-
wehrt wurde (Beigang et al. 2017: 145 ff.; ADS 2017: 151). Dies weist darauf hin, dass 
transparente Vergabekriterien, welche das trägerspezifische Entscheidungsrecht be-
rücksichtigen, notwendig sind. Auch ist zu prüfen, welche Maßnahmen notwendig 
und umzusetzen sind, um die Platzvergabe diskriminierungssensibel zu gestalten.
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Derzeit beeinflusst auch die Corona-Krise die Teilhabe an der frühkindlichen Bildung, 
da zahlreiche Kinder nur eingeschränkt oder keine Kindertageseinrichtungen besu-
chen können oder konnten. Expert*innen warnen davor, dass diese Einschränkungen 
gerade bei sehr jungen Kindern schwere Auswirkungen auf Entwicklung und Bildungs-
biografie haben sowie die Ungleichheit der Bildungsvoraussetzungen und -chancen 
verschärfen können. Die Schließung der Kitas benachteiligt Kinder weiter, deren 
Familien sie in ihren Bildungstätigkeiten weniger unterstützen können. So wurde  
bspw. eine nicht deutsche Familiensprache nur in Einzelfällen als Aufnahmekriterium 
für die Notbetreuung angewendet (1. Quartalsbericht der Corona-KiTa-Studie: 15) 
und viele Kinder machten ohne Sprachförderung Rückschritte in ihrer sprachlichen 
Entwicklung. Zwar konnten mancherorts Kinder aus besonders belasteten Familien  
Zugang zur sog. Notbetreuung erhalten, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese 
Familien und Kinder während des ersten Lockdowns 2020 vielerorts nur unzurei-
chend erreicht wurden. Darauf weist u. a. die vergleichsweise geringe Zahl von Kindern  
hin, die aufgrund einer Kindeswohlgefährdung oder belasteten Familiensituation in die  
Notbetreuung aufgenommen wurden (ebd.: 15 f.) (Ergänzung Haaf 2021).

Was die Vielfalt unter den Erzieher*innen betrifft, hat sich der Anteil der Er-
zieher*innen mit Migrationsgeschichte in der Kindertagesbetreuung in den letzten 
Jahren erhöht und liegt bei 13 %. Gemessen am Anteil von Menschen mit Migrations-
geschichte in der Gesamtgesellschaft, der bei etwa 25 % liegt, ist dieser Wert eher 
gering (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019: 106). Darauf aufbauend ist anzu-
nehmen, dass auch der Anteil an bspw. muslimischen Erzieher*innen eher gering 
ausfällt (Blaicher et al. 2011: 191). Eine Hürde beim Zugang für Erzieher*innen mit 
Migrationsgeschichte stellen Schwierigkeiten bei der Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Abschlüssen dar, was auch dazu führt, dass Erzieher*innen mit Migra-
tionsgeschichte häufig als Quereinsteiger*innen in die Kitas kommen. Da Querein-
steiger*innen vorwiegend wegen des Fachkräftemangels eingestellt werden, ist zu 
vermuten, dass die Entscheidungen für Erzieher*innen mit Migrationsgeschichte 
nicht bewusst getroffen werden und dass ein Konzept zum Arbeiten in diversen 
Teams selten vorliegt (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). Zusätzlich kann in 
konfessionsgebundenen Einrichtungen die religiöse Zugehörigkeit der Erzieher*in-
nen ein Ausschlusskriterium darstellen. So stellt die evangelische Kirche i. d. R. für die 
von ihr betriebenen Kindertageseinrichtungen (mehr als 8.500) als Erzieher*innen 
vorrangig Mitarbeiter*innen ein, die einer christlichen Kirche angehören (Interview 
Letzner am 13.5.2020). Die katholische Bischofskonferenz ermöglicht die Einstellung 
nicht katholischer Fachkräfte, zu denen auch muslimische Fachkräfte gehören kön-
nen, wenn das die Integration der Kinder fördert. Die Entscheidung hierüber wird von 
den zuständigen Ortsbischöfen getroffen, wobei in einer steigenden Anzahl von  
Diözesen muslimische Fachkräfte arbeiten (Interview Haaf/Jansen am 15.5.2020).  
Studien zeigen, dass Fachpersonal mit Migrationshintergrund deutlich kürzer im 
frühpäda gogischen Berufsfeld verbleibt als Fachpersonal ohne Migrationshinter-
grund. Als Gründe dafür werden von der Forschung Zugangs- und Aufstiegsbarrieren 
sowie schlechtere Beschäftigungsbedingungen für Fachpersonal mit Migrationshin-
tergrund an  geführt. Ursächlich für diese Barrieren und schlechteren Bedingungen sind  
strukturell diskriminierende bzw. rassistische Zuschreibungen (Gerke et al. 2014: 13).
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2.1.1.3. Diskriminierungsrisiken

Diskriminierende Mechanismen können auch im Kita-Alltag auftreten. Sie äußern sich 
durch eigene Vorstellungen von „Normalität“ seitens der pädagogischen Fachkräfte 
(in Bezug auf Familie, Kultur, Religiosität, Skepsis gegenüber Mehrsprachigkeit). Kin-
der können als „anders“ wahrgenommen werden und sich dadurch nicht zugehörig 
fühlen, dies kann sich negativ auf den Bildungsprozess der betroffenen Kinder aus-
wirken (ADS 2013: 61). In Anknüpfung an die soziale Herkunft sei eine Tabuisierung 
von Armut zu beobachten. Gleichzeitig wird häufig eine bestimmte Lebensweise be-
stätigt, die Kinder aus armen Familien ausschließt. Dies geschieht bspw. über normie-
rende Fragen wie: Wohin wurde in den Urlaub gefahren? Welche Geschenke wurden  
bekommen? (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). Muslimischen Eltern wird  
häufig Misstrauen entgegengebracht und mit Vorurteilen begegnet (Interview  
Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). Ein mangelndes Zugehörigkeitsgefühl zum früh-
kindlichen Betreuungsort kann dazu führen, dass Kinder ihr Interesse verlieren, sich 
in Bildungsprozessen zu engagieren und Neues zu lernen (Wagner 2007: 1).

Darüber hinaus wird Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen z. T. skep-
tisch gegenübergestanden und die deutsche Sprache oft als das einzig anerkannte 
und zugelassene Kommunikations- und Denkmittel angesehen (Jampert 1999: 39). 
Erzieher*innen versuchen z.  T., auch Einfluss auf die Sprache zu nehmen, welche  
Eltern mit ihren Kindern sprechen (ADS 2017: 151  ff.), bzw. Mehrsprachigkeit zu  
unterbinden, da argumentiert wird, dass mehrsprachige Kinder nur so gut Deutsch 
lernen (Brockmann 2006: 89). Dabei wird übersehen, dass Kinder im Normalfall kei-
ne Schwierigkeiten mit dem gleichzeitigen Erlernen zweier oder mehrerer Sprachen 
haben. Dass Mehrsprachigkeit eine Ressource darstellen kann, deren Wertschätzung 
sich positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt, wird aber in den letzten Jahren 
von immer mehr Kindertageseinrichtungen anerkannt. Ebenso wird in der Eltern-
arbeit z. T. unzureichend auf den sprachlichen Kontext der Familie eingegangen. So 
sind Anmeldungen, Formulare, Elternbriefe, Einladungen, Informationsaushänge etc. 
meistens nur einsprachig, was zu Missverständnissen oder einer Unterpräsenz der 
Eltern bei der Elternarbeit führen kann (ADS 2013: 65).

Als weiteres Diskriminierungsrisiko sind die Ausstattungen und die Materialien 
der Kitas zu benennen. Es muss berücksichtigt werden, ob und wie sich Kinder in 
Büchern, Spielmaterialien und der räumlichen Einrichtung wiederfinden, wie päda-
gogische Fachkräfte die passenden Materialien bekommen und ob die Kitas das Be-
wusstsein besitzen, dass sie als gesellschaftlicher Spiegel fungieren (Interview Wag-
ner/Ringkamp am 6.3.2020). 

Aber auch zwischen den Kindern kann es zu Ausgrenzungen aufgrund von sog. 
Vor-Vorurteilen kommen. Vor-Vorurteile bringen die eigensinnigen Schlussfolgerun-
gen von Kindern zum Ausdruck, die sie je nach ihrem Entwicklungsstand aus ihren 
Erfahrungen mit dem Körper sowie den Beobachtungen ihrer sozialen und materiel-
len Umwelt ziehen (Derman-Sparks 1989). Dabei nehmen sie Bezug auf gesellschaft-
lich relevante Unterscheidungskategorien und übernehmen nicht nur einfach die Be-
wertungen ihrer Eltern. So zeigen Kinder in ungesteuerten Interaktionen bereits ein 
deutliches Interesse an „ethnischen“ Unterschieden (Diehm/Kuhn 2005: 229). 
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Es braucht daher Erzieher*innen, die unterschiedliche Diskriminierungsformen so-
wohl in Bezug auf das eigene Verhalten als auch auf das Verhalten der Kolleg*innen 
und Kinder erkennen, thematisieren und entsprechend eingreifen können. Diversere 
Teams bieten mehr Möglichkeiten, Erfahrungen mit Diversität und Diskriminierung 
zum Thema zu machen und bewusster damit umzugehen. Daher sollten schon in 
der Ausbildung diskriminierungskritische Ansätze gelehrt und in die klassische Aus-
bildung integriert werden, was häufig noch nicht ausreichend der Fall ist (Interview 
Wagner/Ringkamp am 6.3.2020).

2.1.1.4.  Handlungsdruck, Veränderungswille, Opportunitäten 
und Herausforderungen

Aktuell sind Kitas v. a. durch die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit herausgefordert. 
Neben dem bereits erwähnten Mangel an Betreuungsplätzen besteht großer Fach-
kräftemangel. Darüber hinaus wird die von Wissenschaftler*innen empfohlene Fach-
kraft-Kind-Relation (bei 1:4 unter Dreijährigen, 1:10 bei Drei- bis Sechsjährigen) kaum 
in einer Region in Deutschland erreicht (Viernickel/Fuchs-Rechlin 2016: 11 ff.), was 
u. a. an den vorgegebenen Betreuungsschlüsseln in den Bundesländern und dem vor-
handenen Personalmangel liegt. Eine Umfrage unter Kitaleitungen ergab, dass mehr 
als 60 % der Kitaleitungen mit unbesetzten Stellen arbeiten mussten. 90 % der Kitas 
haben in den letzten zwölf Monaten mit erheblicher Personalunterdeckung gearbei-
tet (Warning 2020: 4). Hinzu kommen die niedrigen Gehälter von Erzieher*innen so-
wie insgesamt geringe zeitliche als auch finanzielle Ressourcen für Kitaleitung sowie 
Fortbildung und Reflexion von Erzieher*innen (Interview Letzner am 13.5.2020; Inter-
view Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). In den letzten Monaten seit dem Beginn der 
Corona-Krise sind neue Herausforderungen für Kitas hinzugekommen, wie die Ein-
haltung von Hygienevorschriften und Sicherheitskonzepten. Zudem müssten Kitas 
für die Gesundheit ihrer Erzieher*innen sorgen und Risikogruppen bei Beschäftigten 
und zu betreuenden Kindern adäquat schützen. Dies führt bei Kitas zu weiteren Be-
lastungen, die den Arbeitsalltag von Erzieher*innen und Kitaleitungen erschweren 
können. Gleichzeitig ist die Aufgabenfülle gewachsen und die Arbeitsverdichtung 
gestiegen, ohne dass es mehr Unterstützung zur Bewältigung der Arbeit gibt. Ar-
beitsüberlastung, Zeitdruck und mangelnde Ressourcen können dazu führen, dass es 
Situationen gibt, denen nicht alle Fachkräfte gewachsen sind, wie z. B. Elterngesprä-
che, aber auch Konfliktsituationen zwischen Kindern. Fehlt ein Interventionskonzept, 
so kann es zur Überforderung bei Erzieher*innen kommen, wenn Diskriminierungs-
vorgänge angesprochen werden (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). 

Gleichzeitig rückt die Qualität der Betreuung immer stärker in den Fokus der 
Arbeit von Kindertageseinrichtungen. Hier sind Vorgaben aus Landeskitagesetzen zu 
berücksichtigen. So sieht bspw. das Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) des 
Landes Berlin vor, dass Tageseinrichtungen insb. darauf gerichtet sein sollten, „Kin-
der auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für ihr 
Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste 
der Toleranz, der Verständigung und des Friedens benötigt und in der alle Menschen 
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ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung, ihrer eth-
nischen, nationalen, religiösen und sozialen Zugehörigkeit sowie ihrer individuellen 
Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind“ (KitaFöG 2005). Auch 
das „Gute-KiTa-Gesetz“ benennt als einen der Schwerpunkte zur Weiterentwicklung 
der Qualität u. a. geeignete Verfahren zur Beteiligung von Kindern und die Integra-
tion von Kindern mit besonderen Bedarfen (Gute-KiTa-Gesetz, § 2 Satz 10: 2018). 

Seit 2012 sind Kindertageseinrichtungen zudem nach § 45 SGB VIII verpflichtet, 
den Kindern und den Sorgeberechtigten in der Einrichtung geeignete Verfahren zur 
Beschwerde anzubieten. Inwieweit diese Beschwerdeverfahren aber auch so auf-
gebaut sind, dass Diskriminierungen benannt werden können, ist bisher nicht über-
greifend untersucht worden. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Verpflichtung  
bisher nicht überall umgesetzt wurde. Für Kitas wäre es wichtig, Wege zu schaffen, 
durch welche Kinder ihre Beschwerden ausdrücken können, außerdem ist es wichtig, 
dass auf die Beschwerden des Kindes reagiert wird und dadurch die Erfahrungen 
ernst genommen werden (Backhaus/Wolter 2019: 72).

Gesellschaftliche Debatten zu Vielfalt, Teilhabe, Demokratieentwicklung und 
Bildungsgerechtigkeit sind auch in der frühkindlichen Bildung angekommen, werden 
aber meist v. a. mit Fokus auf der besseren Integration von neu zugewanderten Kin-
dern bzw. Kindern mit Migrationsgeschichte reflektiert. Mit Blick auf die religiöse 
Vielfalt der zu betreuenden Kinder stehen Kindertageseinrichtungen vor der Heraus-
forderung, dass sie sich als Kitas – mit Ausnahme der konfessionellen Kitas – meist 
programmatisch nicht religiös definieren. Dabei wird das Vorherrschen der christ-
lichen Alltagskultur häufig nicht bewusst wahrgenommen, sondern als Normalität 
betrachtet und daher nicht hinterfragt (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). 
Es gibt aber auch Kitas, die religionssensible Pädagogik gut umsetzen – u. a. konfes-
sionelle Kitas – und so zur Normalisierung des Umgangs mit nicht christlichen Religi-
onen beitragen.

In den verschiedenen Ausbildungswegen für Erzieher*innen werden Fragen 
von Demokratieentwicklung und Kinderrechten inzwischen stärker thematisiert.  
Bisher erfolgt in der Ausbildung i. d. R. aber keine gezielte antidiskriminierende und 
antirassistische Bildung. Diese müsste in die Lehrpläne in einzelnen Bundesländern  
integriert werden. Derzeit reflektieren Erzieher*innen das eigene Arbeiten nur z. T. 
diskriminierungskritisch und es fehle an einer ausreichenden Anerkennung, welchen 
Mehrwert Diversity-Ansätze in der Arbeit und der Personalentwicklung haben könn-
ten (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). 

Es gibt keine systematischen Informationen darüber, inwieweit Kitaträger als 
Arbeitgeber ihren Verpflichtungen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge   setz 
(AGG) nachkommen. Beschäftigte haben zwar Ansprechpartner*innen in der Mit-
arbeitervertretung oder der regionalen Fachberatung, wenn sie Benachteiligung er-
leben (Interview Letzner am 13.5.2020), häufig fehle es aber an Beschwerdestellen 
nach § 13 AGG, die z. B. bei den einzelnen Trägern angesiedelt werden können (Inter-
view Wagner/Ringkamp am 6.3.2020). 
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2.1.1.5.  Ansätze zum Wandel und relevante Akteurinnen und 
Akteure

Diese Herausforderungen wurden z. T. in den letzten Jahren erkannt und auf ver-
schiedene Weisen aufgegriffen.

Erstens haben Kitas begonnen, Modellprojekte zur interkulturellen Öffnung 
durchzuführen. Diese konzentrieren sich häufig auf Fragen von Migrationsgeschichte 
und Flucht, auf systematische Schulungen von Erzieher*innen, die auch z. T. Fragen 
von Diskriminierung umfassen können, als auch auf die Professionalisierung zu Kin-
derrechten und Demokratieentwicklung. In diesem Kontext ist auch das 2016 gestar-
tete Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu sehen, 
das neben dem zentralen Fokus auf alltagsintegrierte sprachliche Bildung auch die 
Weiterentwicklung einer inklusiven Pädagogik in den beteiligten Kitas fördern soll. 
Dabei sollen Kinder und Fachkräfte lernen, Vorurteile und Diskriminierung kritisch zu 
hinterfragen sowie Vielfalt zu thematisieren und wertzuschätzen (ausführliche Infor-
mationen: https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/).  
Diese existierenden Ansätze und Modellprojekte von vorurteilsbewusster und inklu-
siver Pädagogik mit Fokus auf Diversity und Antidiskriminierung sollten zukünftig, 
z.  B. durch spezifische Landesprogramme, stärker in die Fläche getragen werden. 
Einzelne Kitas (s. bspw. INA.KINDER.GARTEN in Berlin) haben auch Diversity- 
Be auftragte benannt, welche für die Mitarbeitenden und Kinder zuständig sind und 
zu einem diskriminierungssensiblen Arbeitsumfeld beitragen sollen. Andere Träger 
(z.  B. pme Familienservice) führen in ihren Kitas Diversity-Checks durch, um 
Handlungs bedarfe zu identifizieren (Strasser 2019).

Zweitens wenden sich regionale Fachberatungen, wie es sie bei vielen Trä-
gern gibt (z. B. Kirche, Diakonie und Caritas, aber auch nicht konfessionelle Einrich-
tungen), stärker dem Thema Diversity zu und können so als Multiplikator*innen für 
das Thema wirken. Die zentralen Aufgaben der Fachberatung sind die Unterstützung 
und die Begleitung der Kitas. Sie sind fachlich und methodisch sehr versiert und kön-
nen bedarfsgerecht reagieren. In der Regel kennt sich die regionale Fachberatung 
gut mit Fragen von Heterogenität, aber auch Beschwerderechten aus und kann Kitas 
bei diesen Themen unterstützen (Interview Letzner am 13.5.2020). Trotzdem bleibt 
es eine Herausforderung, einen Wissenstransfer zwischen regionaler Fachberatung, 
Kitaleitung und innerhalb des gesamten Teams sicherzustellen. Dabei wäre es wich-
tig, mehr Wissen, z. B. in der Form von Wirkungsforschung, über erfolgreiche dis-
kriminierungssensible pädagogische Ansätze im frühkindlichen Bereich zu haben.

Drittens wurden in den letzten Jahren viele neue Materialien zum Umgang mit 
Vielfalt, Kinderrechten, aber auch diskriminierungssensibler frühkindlicher Pädago-
gik und vorurteilsbewusster Erziehung entwickelt (z. B. ISTA 2017). Auch beschäfti-
gen sich Tagungen und spezialisierte Fort- und Weiterbildungen für Leitungskräfte 
von Kitas und Erzieher*innen mit diesen Themen, sodass ein ausreichender theo-
retischer Wissensstand vorhanden ist. Es gelingt aber bisher nicht ausreichend,  
diesen in die Fläche zu tragen, da es Erzieher*innen im Alltag oft an zeitlichen Res-
sourcen sowie Reflexionsräumen zur Auseinandersetzung mit diesen Materialien 
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oder für Fortbildungen fehle (Interview Wagner/Ringkamp am 6.3.2020; Interview 
Letzner am 13.5.2020). Es bedarf daher einerseits der Entwicklung und flächen-
deckenden Implementierung von Modulen und Lehrinhalten zur vorurteilsbewussten 
Erziehung, im Umgang mit religiöser Vielfalt sowie zu Klassismus und Rassismus, die 
als feste Bausteine in die Ausbildung und Weiterbildung von Erzieher*innen inte-
griert werden. Andererseits müssten entsprechend Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden, um Erzieher*innen die Teilnahme an solchen Weiterbildungen zu er-
möglichen.

Darüber hinaus sind viertens in den letzten Jahren neue spezialisierte Unter-
stützungsstrukturen und Netzwerke entstanden, die sich u.  a. mit Fragen von  
Diversity, Demokratiebildung und Antidiskriminierung in der frühkindlichen Bildung 
befassen. Hervorzuheben ist hier das schon 2000 gegründete Institut für den Situa-
tionsansatz (ISTA)/Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung, das Materialien entwickelt, Fortbildungen durchführt und Kitas auf ihrem 
Weg zu vorurteilsbewussten Einrichtungen begleitet. Im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) wurde Anfang 2020 das Kompetenznetzwerk „Frühkind-
liche Bildung und Bildung in der Primarstufe“ eingerichtet, das durch das Deutsche 
Kinderhilfswerk e. V.  und das Institut für den Situationsansatz (ISTA) getragen wird. 
Der Schwerpunkt der Arbeit des Kompetenzzentrums liegt auf der ganzheitlichen 
Demokratiebildung von Kindertageseinrichtungen. Dabei sollen Fachkräfte, Einrich-
tungen und Öffentlichkeit stärker für die Rechte aller Kinder auf Bildung, Beteiligung 
und Schutz vor Diskriminierung sensibilisiert werden sowie bestehende Konzepte 
zur Demokratieentwicklung weiterentwickelt und verbreitet werden. Ebenfalls im 
Kontext des Programms „Demokratie leben!“ wurde bereits 2017 ein gemeinsames 
Projekt „Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung“ der sechs Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe – AGJ geschaffen. Das Projekt richtet sich auch in der neuen Förder-
periode von „Demokratie leben!“ (2020–2024) an pädagogische Fachkräfte, Kita-
leitungen, Träger und Eltern und zielt auf die Umsetzung einer diversitätsbewussten 
und vorurteilssensiblen Pädagogik ab. Die Koordinierungsstelle des gemeinsamen 
Projekts bei der AGJ und die Teilprojekte der großen Wohlfahrtsverbände wollen 
damit den Blick für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung schärfen sowie einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der frühkind-
lichen Bildung leisten. 

Fünftens sind auch die Themen Kinderrechte, Beschwerderechte für Kinder 
sowie Beteiligung von Kindern in den letzten fünf Jahren für Kindertageseinrich-
tungen wichtiger geworden. Sie finden sich in Fortbildungen, aber auch als Teil des 
Qualitätsmanagements im Alltag der Kindertageseinrichtungen wieder (Interview 
Haaf/Jansen am 15.5.2020). Beschwerde- und Beteiligungsverfahren für Kinder ent-
sprechend § 45 SGBT VII, wie sie im Modellprojekt „Antidiskriminierung als aktiver 
Kinderschutz in der Kita“ (Institut für den Situationsansatz 2016–2019) entwickelt 
wurden, sind aber noch nicht flächendeckend in Kitas angekommen. Da es trotz Pro-
fessionalisierung von Fachkräften und Trägern der frühkindlichen Bildung zu Dis-
kriminierung in Kitas kommen kann, sind auch externe Anlaufstellen und Beratung 
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für Eltern und betroffene Kinder notwendig. Hier gibt es bisher in Deutschland nur 
eine spezialisierte Anlaufstelle, die Beratungsstelle KiDs – „Kinder vor Diskriminie-
rung schützen!“ in Berlin. Die Beratungsstelle unterstützt Kinder und Erwachsene in 
Diskriminierungsfällen, von denen Kinder bis zwölf Jahre betroffen sind (ausführlich 
s. hier: https://kids.kinderwelten.net/de/Beratung%20gegen%20Diskriminierung/). 
Zukünftig sollte daher geprüft werden, wie mehr unabhängige Beratungsstellen für 
Eltern und Kinder im Falle von Diskriminierung in der Kita bzw. entsprechende Om-
budsstellen etabliert werden können.

Schließlich ist sechstens auch das Thema Vielfalt im Rahmen der Fachkräfte-
gewinnung für Kitas z. T. wichtiger geworden. So versuchen Träger, auch Fachkräfte 
mit Migrationsgeschichte zu gewinnen und die Verweildauer dieser Fachkräfte zu 
erhöhen. Gerade in konfessionellen Kitas sei es wichtig, das religionspädagogische 
Konzept gemäß den ihm eigenen Ansprüchen an Diskriminierungssensibilität der 
Vielfalt der Religionen in den Kitas anzupassen. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, 
nicht christliche Fachkräfte zu beschäftigen (Interview Haaf/Jansen am 15.5.2020). 
Dies werde auch inzwischen – mit regionalen Unterschieden – von Trägern so ge-
sehen, die versuchen, bspw. muslimische Fachkräfte zu gewinnen. Auch gebe es An-
werbeprogramme für pädagogische Fachkräfte aus Italien und Spanien (z. B. Bistum 
Limburg) und es werde regional mit Migrant*innen-Verbänden zusammengearbeitet, 
um mehr Fachkräfte zu gewinnen (Interview Haaf/Jansen am 15.5.2020). In diesem 
Kontext wäre es wichtig, sowohl die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen 
und Arbeitserfahrungen zu erleichtern als auch Quereinstiege besser zu ermög-
lichen. Auch sollten Träger von Kindertageseinrichtungen und Wohlfahrtsverbänden 
bei einer diversitysensiblen Personalentwicklung unterstützt werden.

Zusammenfassend lässt sich eine Vielzahl von Akteur*innen im Feld der früh-
kindlichen Bildung identifizieren, die relevant für die Stärkung von Diversity und An-
tidiskriminierung in Kindertageseinrichtungen sind. Angefangen von den Erzieher*in-
nen selbst, über die Trägereinrichtungen, über Wohlfahrtsverbände, über spezifische 
Fach- und Beratungsstellen bis hin zum BMFSFJ und den Verwaltungen auf Landes-
ebene, können Partner*innen und Maßnahmen gefunden werden. Aber auch 
Migrant*innen-Selbstorganisationen und Organisationen im Sozialraum können als 
Akteurinnen und Akteure adressiert werden. 

Es lassen sich verschiedene Handlungsansätze in der frühkindlichen Bildung 
identifizieren, die Diversity und Antidiskriminierung fördern. Dabei ist aber zu beden-
ken, dass sich Kitas aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels, der schlechten 
Ausstattung mit Plätzen und der zusätzlichen Herausforderungen durch die Corona- 
Krise in erster Linie eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung wünschen. 
Insbesondere eine bessere personelle Ausstattung unterstützt Erzieher*innen darin, 
sich nachhaltig und in ausreichendem Maße mit Themen wie Diversity und Antidiskri-
minierung auseinanderzusetzen. Die angespannte Grundsituation in Kitas kann es 
schwer machen, als zusätzlich empfundene Themen wie Diversity und Antidiskrimi-
nierung aktiv anzugehen (Interview Letzner am 13.5.2020).
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Interviews mit Expert*innen:

Martina Letzner, Geschäftsführerin, Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrich-
tungen für Kinder e. V.  (BETA): Interview am 13.5.2020
Simone Haaf und Frank Jansen, Verband Katholischer Tageseinrichtungen für  
Kinder (KTK) – Bundesverband e. V. ; Projekt Demokratie in Kinderschuhen: Interview 
am 15.5.2020 sowie Ergänzungen vom 11.1.2021
Petra Wagner (Projektleiterin) und Tanja Ringkamp (Referentin für Qualifizierung 
und Wissensmanagement), Institut für den Situationsansatz (ISTA)/Fachstelle Kin-
derwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung: Interview am 6.3.2020
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2.1.2. Hochschulen
 Nathalie Schlenzka

2.1.2.1. Einleitung 

Forschung zu Diversity an Hochschulen hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, 
aber nur wenige Studien befassen sich speziell mit kultureller oder religiöser Vielfalt 
bzw. mit sozioökonomischer Herkunft. Studien zur Teilhabe liegen ebenfalls nur für be-
stimmte Gruppen und kaum für die Beschäftigten vor. Der Forschungsstand zur Diskri-
minierung an Hochschulen ist lückenhaft und oft auf einzelne Hochschulen begrenzt, 
sodass kaum Aussagen für die gesamte Hochschullandschaft getroffen werden können.

2.1.2.2. Teilhabe und Zugangsbarrieren 

Daten zur Diversität der Studierenden liegen in Bezug auf die ethnische und sozioöko-
nomische Herkunft vor, nicht aber zur religiösen Vielfalt. Von den im Sommersemes-
ter 2016 immatrikulierten Studierenden, die ihren Hochschulzugang in Deutschland 
erworben haben, hatten 20 % einen sog. Migrationshintergrund (Middendorf et al. 
2017: 11). Dabei lag der Anteil der Studierenden mit Migrationshintergrund nur etwas 
unter dem Anteil von 27,3 % aller 20- bis 25-jährigen Menschen mit Migrationshinter-
grund in Deutschland (Statistisches Bundesamt (Destatis) 2018). Insgesamt 9 % aller 
Studierenden waren im gleichen Zeitraum Bildungsausländer*innen, d. h. Studieren-
de, die eigens für ein Studium nach Deutschland einreisten (DAAD 2017: 43). 

Daten aus 2017 zeigen, dass 66 % der Studierenden aus einem Elternhaus stam-
men, in dem Vater und/oder Mutter das Abitur abgelegt haben. Nur rund ein Viertel 
der Studierenden haben Eltern, von denen mindestens ein Elternteil einen Realschul-
abschluss als höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss erworben hat, und weni-
ger als jede*r Zehnte (9 %) kommt aus einer Familie, in der die Eltern maximal über 
einen Volks- oder Hauptschulabschluss verfügen (Middendorf et al. 2017: 26). Der 
Anteil an sog. „Arbeiterkindern“ ist demnach an Hochschulen weiter gering.

Während bildungsinländische Studierende mit Migrationshintergrund, abhängig 
von der sozialen Herkunft, auf keine spezifischen Barrieren beim Hochschulzugang 
treffen, erschweren Sprachprobleme, fehlende Anerkennung von Bildungsabschlüs-
sen und geringere Studienvorbereitung sowie finanzielle Hürden den Zugang für in-
ternationale Studierende (SVR 2017: 21 ff.). Hürden für Nichtakademikerkinder liegen 
in spezifischen Sprach- und Umgangsformen an der Hochschule sowie in fehlenden 
finanziellen Ressourcen und Vorbildern. Insbesondere der „akademische Habitus“ 
kann für diese Gruppe wirkungsmächtiger sein als tatsächliche und objektive Hinder-
nisse. Studien zeigen zudem, dass fehlender akademischer Hintergrund negative 
Auswirkungen auf die Studienleistungen haben kann (Berthold et al. 2017: 2; ebd.: 
40), was auch mit einem Gefühl der Andersartigkeit und der Nichtzugehörigkeit die-
ser Gruppe von Studierenden im Studium zu tun haben kann (Interview Jorzik am 
24.2.2020).
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Generell kann konstatiert werden, dass Hochschulen versuchen, den Hochschul-
zugang so barrierefrei wie möglich zu gestalten (Interview Sariaydin am 22.2.2020) 
und vereinzelt Maßnahmen wie Mentoring-Programme entwickeln, um auch poten-
zielle Erstakademiker*innen zu erreichen. Da der Zugang zur Hochschule stark am 
Konzept der Bestenauslese orientiert ist, gibt es bisher jedoch kaum systematische 
Ansätze, um z. B. einen bestimmten Anteil an Erstakademiker*innen oder Studieren-
den mit Zuwanderungsgeschichte zu erreichen.

Daten zur Diversität des Hochschulpersonals liegen in Bezug auf ethnische und 
sozioökonomische Herkunft und religiöse Vielfalt kaum vor, sodass hier von einer Art 
„Blackbox“ gesprochen werden kann (Richter 2012). Bekannt ist nur, dass 2017 der 
Anteil des ausländischen Wissenschaftspersonals an deutschen Hochschulen rd. 12 % 
betrug (DHZW/DAAD 2019: 104). Das Bestreben nach mehr Internationalität im 
Hochschulpersonal kann von dem damit einhergehenden bürokratischen Mehrauf-
wand und durch unzureichende Finanzierung gebremst werden (Stifterverband/
Heinz Nixdorf Stiftung 2014: 33 f.). Die sozioökonomische und ethnische Diversität 
der Studierendenschaft und merkmalsspezifische Hindernisse beim Erreichen von 
verschiedenen Qualifikationsstufen im Hochschulkontext können die fehlende Diver-
sität des akademischen Personals beeinflussen. Insgesamt zeigt sich, dass Hochschu-
len weder als Dienstleister noch als Arbeitgeber die Diversität der Bevölkerung ad-
äquat abbilden und hier in den letzten Jahren wenig Fortschritte erzielt haben. 

2.1.2.3. Diskriminierungsrisiken

Zu der Frage, ob und in welchem Ausmaß Diskriminierung an deutschen Hochschu-
len stattfindet, liegen bisher keine bundesweit repräsentativen Daten vor. Es werden 
aber vermehrt Umfragen an einzelnen Hochschulen zu Diskriminierungserfahrungen 
insb. von Studierenden durchgeführt (Klein/Rebitzer 2012; Bleicher-Rejdtisch et al. 
2014). Je nach Studie berichten 12–45 % der Befragten von Diskriminierungserfah-
rungen im Studium. Besonders häufig wird dabei von rassistischer Diskriminierung 
berichtet, aber auch von Diskriminierung aufgrund der (zugeschriebenen) Religion 
und des sozialen Status. Beispielsweise zeigt eine Studie der Stiftung Mercator, dass 
22 % der befragten Absolvent*innen und 18 % der befragten Studienabbrecher*innen 
mit Migrationshintergrund Diskriminierungserfahrungen im Hochschulkontext erlebt 
haben (Ebert/Heublein 2017). Dabei kann im Hochschulbereich Diskriminierung so-
wohl von Studierenden als auch vom Hochschulpersonal ausgehen (ADS 2017: 150; 
ebd.: 158). Eine Umfrage an der Universität Bielefeld zeigt, dass auch Beschäftigte 
an der Hochschule von Diskriminierung betroffen sein können (Berghan et al. 2016).

Häufig äußern sich die Diskriminierungserfahrungen an der Hochschule einer-
seits als diskriminierend wahrgenommene, schlechtere Bewertung von Leistungen 
und andererseits als Herabwertung und Mobbing (Beigang et al. 2017: 147 ff.). Die 
schlechtere Leistungsbewertung wird auf die ethnische Herkunft (30,8 %), die sozia-
le Herkunft (22,8 %) und im geringen Ausmaß (14,3 %) auf die Religion zurückgeführt 
(ebd.). Dabei wird schlechtere Benotung von den Betroffenen u. a. an der fehlenden 
deutschen Muttersprache, aber auch am Tragen eines Kopftuchs festgemacht. Geht 
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es um Mobbing und Herabwürdigungen, zeigt die Umfrage, dass diese insb. im Zu-
sammenhang mit der ethnischen Herkunft, der Religion und der Weltanschauung 
stehen. Häufig berichten Betroffene, dass Leistungsabwertung, Ausgrenzung und 
Abwertung aufgrund desselben Merkmals miteinander einhergehen (Beigang et al. 
2017: 148; ebd.: 151). 

Hochschulen begreifen sich i. d. R. als Orte weltanschaulicher Neutralität und 
stehen der gelebten Religiosität eher distanziert gegenüber (Interview Sariaydin am 
22.2.2020). Eine nicht repräsentative Umfrage unter 183 muslimischen Studieren-
den der Stiftung Mercator zeigt auf, dass fehlende religiöse Gebetsräume, Rassismus 
und mangelnde religiöse Sensibilität religiöse Vielfalt an Hochschulen erschweren 
(KWI 2017). Gleichzeitig beginnen Hochschulen, sich mit der Thematik auseinander-
zusetzen, sodass Studierende vermehrt Räumlichkeiten für ein Gebet, wie Räume 
der Stille oder spezielle Gebetsräume, vorfinden können (KWI 2017: 8). Diese führen 
aber immer wieder zu Wertekonflikten, z. B. in Bezug auf Geschlechtertrennung. Be-
richtet wird aber auch von Fällen, in denen verpflichtende Klausuren ohne Ausweich-
termin bspw. an einem Samstag geschrieben werden, was die Teilnahme von jüdi-
schen Studierenden erschweren kann. Auch die Frage, wie man mit Niqab tragenden 
Studierenden in Prüfungssituationen umgehen soll, stellt Hochschulen vor Heraus-
forderungen (Interview Sariaydin am 22.2.2020).

In der Corona-Situation haben sich an Hochschulen Diskriminierungsrisiken z. T. 
vergrößert, Machtverhältnisse verstärkt oder sind sichtbarer geworden. So waren zu 
Beginn der Corona-Krise v. a. Studierende und Wissenschaftler*innen, denen eine 
asiatische Herkunft zugeschrieben wurde, mit Ausgrenzungen und verbaler und non-
verbaler Gewalt konfrontiert. Es wurde damit antiasiatischer Rassismus deutlich, der 
sich an einigen Hochschulen u. a. in Ausschlüssen aus Veranstaltungen oder zusätzli-
chen Gesundheitsnachweisen zeigte. Die vermehrt schriftliche Kommunikation in 
deutscher Sprache, aber auch die digitale Lehre wurde von internationalen Studie-
renden z. T. als Benachteiligung wahrgenommen, sofern nicht ausreichende individu-
elle Unterstützung angeboten wurde. Insbesondere ergaben sich Diskriminierungs-
risiken für Studierende – teilweise aber auch Wissenschaftler*innen –, deren sozialer 
und finanzieller Hintergrund im Kontext der Umstellung auf digitale Lehre zu Aus-
schlüssen oder Erschwernissen sowohl aufgrund der erforderlichen technischen 
Ausstattung als auch der geeigneten räumlichen Bedingungen, um zu Hause konzen-
triert arbeiten zu können, führten. Auch der Verlust von Jobs für Studierende, die 
keine finanzielle Unterstützung erhalten, beeinträchtige die Studiensituation negativ 
(Netzwerk Antidiskriminierung an Hochschulen 2020).

2.1.2.4.  Handlungsdruck, Veränderungswille, Opportunitäten 
und Herausforderungen

Gonca Sariaydin und Bettina Jorzik berichten, dass das fehlende Problembewusst-
sein vieler Hochschulen die größte Barriere für Reformen hin zu mehr Diversität 
darstelle (Interview Sariaydin am 22.2.2020; Interview Jorzik am 24.2.2020). An-
tidiskriminierung und Diversität werden im Hochschulkontext vorrangig als Nischen- 
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und Randthema wahrgenommen. Relevante Hochschulakteurinnen und -akteure 
wie Hochschulleitung, wissenschaftliches Personal und Verwaltung sind nicht aus-
reichend für die Thematik sensibilisiert. Durch fehlende systematische Erhebungen 
zu Diskriminierung ist das Wissen über Diskriminierungserfahrungen und -risiken 
der verschiedenen Merkmalsgruppen oft sehr begrenzt. Ebenso fehlen Daten zur 
Teilhabe der unterschiedlichen Gruppen, was die Entwicklung gezielter Maßnahmen 
erschwert. Gleichzeitig fehlen externe Anreize, um mehr Diversität im Hochschul-
kontext umzusetzen. Bei der Ausschüttung von Fördermitteln sind Diversity- und 
Antidiskriminierungsmaßnahmen großenteils keine Bedingung (Interview Jorzik am 
24.2.2020). 

Die Hochschulen sehen sich keinem äußeren Handlungsdruck, wie bspw. einem 
Fachkräftemangel, ausgesetzt. Sie sind somit nicht gezwungen, im Kontext der Per-
sonalentwicklung Veränderungen anzustoßen. Die Freiheit von Wissenschaft und 
Lehre ist von höchster Priorität und gerade (selbst)verpflichtende Maßnahmen, die 
auf mehr Diversität abzielen, werden oft als damit in Konflikt stehend betrachtet 
(Interview Sariaydin am 22.2.2020). In Berufungsverfahren wird zwar verstärkt die 
Gleichstellung der Geschlechter in den Blick genommen. Spezielle diskriminierungs-
sensible Berufungsverfahren oder andere Rekrutierungsstrategien mit dem Fokus 
auf Ethnizität, religiöse Vielfalt und sozioökonomische Herkunft aber fehlen (Klam-
mer et al. 2019).

Handlungsdruck in Bezug auf die Studierenden entsteht, da die Hochschulen 
befürchten, dass eine zunehmend diverse Studierendenschaft Lehrende überfor-
dern und zu mehr Leistungsheterogenität führen könne (Interview Sariaydin am 
22.2.2020). Darauf wird meist mit Maßnahmen reagiert, die primär an den vermeint-
lichen Defiziten der Studierenden ansetzen, um Leistungsheterogenität auszuglei-
chen. Ein ganzheitlicher Blick auf Diversität, der nicht nur vereinzelt Maßnahmen für 
spezielle Merkmalsgruppen implementiert, sondern alle Dimensionen von Vielfalt 
und Diversität als Potenzial erkennt und in eine gemeinsame Strategie zusammen-
führt, entsteht langsam an einigen Hochschulen (Interview Jorzik am 24.2.2020). 

Von rechtlicher Seite besteht zwar Handlungsdruck, Diskriminierungsschutz für 
Beschäftigte sicherzustellen, doch gilt dies nicht in gleichem Maße für Studierende 
(ADS 2020a: 7 ff.). Durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden 
sie nicht umfassend vor Diskriminierungen geschützt und nur in wenigen Bundes- 
ländern sehen die Hochschulgesetze einen solchen Schutz von Studierenden vor3. In 
ihrer Funktion als Arbeitgeber unterliegen Hochschulen den Bestimmungen des 
AGG. Daraus folgt, dass sie Beschwerdestellen und -verfahren nach § 13 AGG einrich-
ten müssen. In einer Umfrage der ADS (2020a: 28  ff.) gaben 58 % der befragten 
Hochschulleitungen an, dass an ihrer Hochschule eine entsprechende Beschwerde-
stelle, die Beschäftigten und z. T. auch Studierenden offensteht, eingerichtet wurde. 
Davon besitzt aber nur rund ein Drittel ein klar geregeltes Beschwerdeverfahren. Die 
Praxis zeigt zudem, dass diese Beschwerdestellen von Betroffenen kaum angenom-
men werden (ebd.), was auch auf die Vielzahl unterschiedlicher Akteurinnen und  

3  Z. B.: Hamburgisches Hochschulgesetz § 3 Abs. 4; Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg § 2 
Abs. 4; Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein § 3 Abs. 5.
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Akteure wie Personalrat, Studierendenvertretung, Gleichstellungs- und Schwerbe-
hindertenbeauftragte, Diversity-Beauftragte und deren ungeklärtes Verhältnis zu-
rückzuführen ist.

Auch können Hochschulen nach § 5 AGG positive Maßnahmen, d. h. kompen-
satorische Maßnahmen, ergreifen. Dazu zählen etwa Mentoring-Programme oder  
Stipendien für an der Hochschule unterrepräsentierte Gruppen oder Zielvereinba-
rungen zur Personalerhöhung bestimmter Gruppen. Positive Maßnahmen werden an 
Hochschulen v. a. im Bereich der Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen genutzt, in Bezug auf andere Diskriminierungsdimensionen sind sie 
aber häufig noch selten zu finden.

2.1.2.5.  Ansätze zum Wandel und relevante Akteurinnen  
und Akteure

Trotz diverser Herausforderungen entstehen auch Chancen für Hochschulen, Re-
formprozesse anzustoßen. Der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Diversität 
erhöht den Handlungsdruck, die Studierendenschaft ist zunehmend sensibilisiert 
und fordert, wie auch Betroffene von Diskriminierung, aktiv mehr Antidiskriminie-
rungsarbeit ein (Interview Sariaydin am 22.2.2020). Auch im Rahmen von Exzellenz- 
Initiativen und der Akkreditierung von Studiengängen spielen Fragen von Diversity 
zunehmend eine Rolle. Die Befragung des Europäischen Hochschulverbandes zeigt, 
dass Hochschulen zunehmend Diversität als Wert und als Teil der eigenen sozialen 
Verantwortung sehen (Claeys-Kulik et al. 2019: 16). So sind in den letzten Jahren 
verschiedene Ansätze und neue Akteurinnen und Akteure zu beobachten, die Hoch-
schulen in Bezug auf Diversity und Antidiskriminierung vorantreiben. 

Erstens kann ein Ansatz der Institutionalisierung beobachtet werden. Diver-
sity wird als Führungsaufgabe erkannt (Interview Jorzik am 24.2.2020) und Pro- 
rektorate für Diversity oder Chancengleichheit, Diversity-Beauftragte oder Referate 
werden geschaffen (ADS 2020a; Claeys-Kulik et al. 2019). Aufgabe dieser Stellen ist 
es, v. a. Diversity-Strategien für die gesamte Hochschule zu schaffen und diese im 
Kontext von Hochschulentwicklung und Qualitätsmanagement zu verankern, aber 
auch entsprechend Leitbilder und Diversity-Förderpläne zu entwickeln. Dabei liegt 
der Fokus i. d. R. eher auf Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen und Internationalisierung. Andere Dimensionen wie Religion, so-
zialer Status oder Fragen von Rassismus werden dagegen weniger beachtet (Inter-
view Dahmen am 17.4.2020; Claeys-Kulik et al. 2019: 25). Dies ist u. a. darauf zurück-
zuführen, dass den Hochschulen oft Ressourcen für die Bearbeitung dieser Themen 
fehlen und dass keine gesetzlichen Vorgaben – wie etwa im Bereich der Gleichstel-
lung oder Inklusion – vorliegen. Ein solcher Top-down-Ansatz ist häufig mit der 
Schwierigkeit verbunden, das Thema in den einzelnen Fachbereichen zu platzieren. 
Diversity-Pläne mit konkreten Maßnahmen für einzelne Fakultäten oder ein Diversi-
ty-Fonds zur Finanzierung solcher Maßnahmen könnten sich hier positiv auswirken 
(Interview Dahmen am 17.4.2020). Vielversprechende Ansätze in dieser Richtung 
sind insb. an größeren staatlichen Universitäten bereits zu beobachten.



34 Ausgewählte Lebensbereiche – Bildung

Zweitens wird Antidiskriminierung immer stärker als Thema erkannt. Dabei liegt 
ein starker Fokus auf Sensibilisierung und Wissensvermittlung. Laut einer Umfra-
ge der ADS verfügen 55 % der befragten Hochschulen über Informationsmaterial 
zu „Diskriminierungsschutz“, 44 % bieten entsprechende Fortbildungen v. a. für Be-
schäftigte an (ADS 2020a: 59). Diese Fortbildungsangebote zu Diversity Manage-
ment, Antidiskriminierung, merkmalsspezifischer Diskriminierung und Anti-Bias- 
Trainings sind meist freiwillig und sie werden vom Hochschulpersonal wenig in An-
spruch genommen. Angebote zum Empowerment, bspw. für rassismuserfahrene 
Studierende, spielen bisher nur an einzelnen Hochschulen eine verstärkte Rolle (ADS 
2020a: 20 ff.). Als positiv zu bewerten ist die Entwicklung, dass in den letzten Jahren 
mehr Hochschulen Antidiskriminierungsrichtlinien und Verhaltenskodizes erlas-
sen haben, die Diskriminierungsverbote benennen und den Umgang mit Diskriminie-
rung für alle Statusgruppen in Bezug auf Beratungsangebote und Beschwerdever-
fahren regeln (ADS 2020a: 59). Während Hochschulen i. d. R. über eine Erstberatung 
– z. B. durch die psychologische Beratung, durch den Personalrat – verfügen, bieten 
bisher nur wenige eine spezialisierte Antidiskriminierungsberatung an oder ar-
beiten mit externen Antidiskriminierungsberatungsstellen kontinuierlich zusammen 
(ADS 2020a: 59). Diese stellen jedoch eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene dar 
und ermöglichen es überhaupt erst, dass Diskriminierung an der Hochschule sicht-
bar wird. Problematisch ist, dass es derzeit z. T. noch an systematischen Angeboten 
für die Aus- und Weiterbildung von Akteur*innen der Antidiskriminierungsarbeit an 
Hochschulen wie etwa für Mitarbeitende von Beschwerde- und Beratungsstellen 
fehlt, die aber wichtig für deren Professionalisierung wären. Trotz dieser gestiegenen 
Bedeutung von Antidiskriminierung wurden zuständige Akteurinnen und Akteure wie 
Antidiskriminierungsberatung und Antidiskriminierungsbeauftragte im Kontext der 
Corona-Situation kaum am Krisenmanagement der Hochschulen beteiligt, sondern 
mussten sich immer wieder selbst bemerkbar machen und proaktiv auf Missstände 
hinweisen (Netzwerk Antidiskriminierung an Hochschulen 2020).

Drittens haben sich hochschulübergreifende, bundesweite Netzwerke für 
den Austausch zu Diversity und Antidiskriminierung etabliert. Das seit 2012 existie-
rende „Netzwerk Diversity an Hochschulen“ ist ein informeller Verbund von Mitar-
beitenden an Hochschulen, die auf operativer und strategischer Ebene mit der Um-
setzung von Diversity- und Antidiskriminierungs-Aufgaben betraut sind. Anliegen des 
Netzwerkes mit rd. 40 Mitgliedshochschulen ist ein kollegialer Erfahrungs- und Fach-
austauch zu Diversity und Antidiskriminierung jenseits vom Geschlecht (Interview 
Dahmen am 17.4.2020; s. a.: https://netzwerk-diversity.de). Ein ähnliches informelles 
Netzwerk gibt es auf Ebene von Prorektoraten und Amtsträger*innen im Themenbe-
reich Diversity und Chancengleichheit (Interview Dahmen am 17.4.2020). Das 2018 
gegründete „Netzwerk Antidiskriminierung an Hochschulen“ mit rd. 40 Mitglie-
dern fokussiert u. a. auf die Erarbeitung von Beratungsstandards für Antidiskriminie-
rungsberatung an Hochschulen, die Konzeption von Antidiskriminierungsrichtlinien 
und auf den Austausch zu bewährten Verfahren zur Prävention und Intervention bei 
Diskriminierung. Es will nicht nur auf Defizite im Umgang mit Diskriminierung an 
Hochschulen aufmerksam machen, sondern konkrete Instrumentarien erarbeiten, 
um Reformprozesse anzustoßen und zu begleiten (ADS 2020b: 52). In diesem Netz-
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werk engagieren sich v. a. staatliche Hochschulen. Musik- und Kunsthochschulen sind 
wenig, kirchliche Hochschulen fast gar nicht vertreten4.

Viertens werden zunehmend Diversität und Antidiskriminierung an Hochschu-
len theoretisch wie empirisch-praktisch erforscht, Veranstaltungen dazu durch-
geführt und in die Lehre eingebunden. Neben Umfragen zu Diskriminierungserfah-
rungen führen einzelne Hochschulen Ringvorlesungen, Tagungen, Diversity-Wochen 
oder einzelne Veranstaltungen zu Diversity und Antidiskriminierung durch. Diese  
Formate tragen dazu bei, Diskussionen – auch über vermeintlich schwierige Themen 
wie Rassismus an der Hochschule – anzustoßen. Sie fördern darüber hinaus die  
Etablierung von Gruppen und Netzwerken zu diesen Themen (Interview Dahmen am 
17.4.2020). Dennoch braucht es langfristig eine systematische Erhebung von grund-
legenden empirischen und repräsentativen Daten zu Diversität (Studierende, Verwal-
tung, Wissenschaftler*innen), zu Diskriminierungserfahrungen an der Hochschule 
und zu bestehenden Diversity- und Antidiskriminierungsmaßnahmen. In diesem Zu-
sammenhang sollte Forschung gefördert werden, welche die Wirksamkeit von ein-
zelnen Diversity- und Antidiskriminierungsmaßnahmen im Hinblick auf die ethnische 
und soziale Herkunft sowie Religion untersucht.

Diskriminierungssensible bzw. rassismuskritische Ansätze von Lehre sind bisher 
eher in einzelnen Fachbereichen als übergreifend verankert und nur an wenigen 
Hochschulen zu finden (AG Lehre/Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudi-
en 2016).

Fünftens bietet der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft seit 2013 
für Hochschulen das Audit „Vielfalt gestalten“ an, an dem bisher ca. 50 Hochschulen 
teilgenommen haben. Es soll dabei unterstützen, Strategien, v. a. im Hinblick auf die 
studentische Diversität, zu entwickeln (Meyer-Guckel/Jorzik 2020). Hochschulen 
werden ca. zwei Jahre bei der Entwicklung und Implementierung einer hoch schul- 
spezifischen Diversity-Strategie von externen, unabhängigen Auditor*innen beglei-
tet. Das Audit bietet den Hochschulen einen Ansatzpunkt, sich mit Diversity-Entwick-
lung und Antidiskriminierung zu beschäftigen und diese langfristig in die Qualitäts-
entwicklung der Hochschule einzubinden (s.  a.: www.stifterverband.org/diversity- 
audit). Dafür ist es wichtig, dass Ressourcen auch über das Audit hinaus zur Verfü-
gung stehen und die Ergebnisse des Audits in die gesamte Breite der Hochschule 
getragen werden. Zukünftig könnte es sich als zielführend erweisen, in einer Art Ran-
king bzw. einem Diversitätsindex die Diversitätsfreundlichkeit einzelner Hochschulen 
zu überprüfen5.

Daneben können wichtige Impulse von der Landesebene ausgehen, wenn 
bspw. ein Landeshochschulgesetz, wie das Hamburgische Landesgesetz, Diversi-
ty-Beauftragte an Hochschulen vorsieht und definiert: „Sie wirken im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten auf den Abbau bestehender Benachteiligungen hin. Die Hochschulen 

4  Ähnliche Netzwerke haben sich auch in einzelnen Bundesländern etabliert. So gibt es sowohl in Hessen als 
auch in Bayern ein Netzwerk von Hochschulen, die sich mit Diskriminierungsschutz und Antidiskriminierung 
an Hochschulen beschäftigen.

5  Bestehende Zertifizierungen wie z. B. die von Total E-Quality, welche auch auf Diversity erweitert wurden, 
könnten hier als Grundlage genutzt werden. Siehe hier: https://www.total-e-quality.de/de/das-praedikat/
wissenschaft/
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erarbeiten Konzepte zum konstruktiven Umgang mit Verschiedenheit (Diversity  
Management)“ (HmbHG 2001: 7). Das Hessische Wissenschaftsministerium hat alle 
Hochschulen in Hessen verpflichtet, Richtlinien zum Diskriminierungsschutz für alle 
Statusgruppen der Hochschule zu erlassen (ADS 2020a: 29). Auch in Hochschulpak-
ten auf Landesebene können konkrete Zielvorgaben für Diversity gemacht werden. 
Hierbei handelt es sich i. d. R. um Ansätze, die nur in einzelnen Bundesländern vorzu-
finden sind.

Um bewährte Ansätze an einzelnen Hochschulen, aber auch in einzelnen Bun-
desländern stärker in die Fläche zu tragen bzw. Rahmenvorgaben zur Gestaltung von 
Diversity und Antidiskriminierung zu machen, sind Akteurinnen und Akteure wie die 
Hochschulrektorenkonferenz oder die Kultusministerkonferenz wichtig. Hier ist 
zu beobachten, dass von diesen bisher jedoch wenige Impulse in diesem Kontext 
ausgingen. Auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gingen erst in jüngs-
ter Zeit Signale aus, dass Chancengerechtigkeit nicht nur Gleichstellung und Inklu- 
sion bedeutet6 (Interview Jorzik am 24.2.2020). Ein Impulsgeber im Feld könnte der 
Wissenschaftsrat werden.

Interviews mit Expert*innen:

Bettina Jorzik, Programmleitung Lehre, Akademischer Nachwuchs Stifterverband, 
zuständig für das Diversity-Audit „Vielfalt gestalten“, Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft e. V. : Interview am 24.2.2020
Gonca Sariaydin, Leitung Antidiskriminierungsstelle BIKO, Technische Hochschule 
Mittelhessen, Mitglied Netzwerk Antidiskriminierung an Hochschulen: Interview am 
22.2.2020
Dr. Britt Dahmen, Leitung Referat Gender & Diversity Management, Universität zu 
Köln, Mitglied im Netzwerk Diversity an Hochschulen: Interview am 17.4.2020

6  S. Interview Katja Becker, Präsidentin der DFG: www.jmwiarda.de/2020/04/02/diversit%C3%A4t-und- 
exzellenz-sind-f%C3%BCr-mich-untrennbar 
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2.2. Arbeitsmarkt

2.2.1.   Kleine und mittelständische Unternehmen –  
 KMU

 Andreas Merx

2.2.1.1. Einleitung

Im Jahr 2018 zählten rd. 3,5 Mio. Unternehmen zu den KMU7. Das waren 99,5 % aller  
Unternehmen mit Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder Beschäftigten 
in Deutschland. Sie beschäftigten 17,8 Mio. oder 57,6 % aller sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten und erwirtschafteten 34,4 % des gesamten Umsatzes in 
Deutschland. 81,7 % aller Auszubildenden fanden sich Ende des Jahres 2018 in Be-
trieben mit weniger als 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (IfM Bonn 
2020). Die KMU haben somit sowohl für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt wie 
auch volkswirtschaftlich in Deutschland eine enorme Bedeutung. Sie werden nicht 
zuletzt deshalb oft als „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ bezeichnet. Die KMU 
zeichnen sich durch eine nach Größen, Branchen, Regionen, Rechtsformen und  
Organisationsgraden extreme Heterogenität aus, was verallgemeinernde Aussagen 
in diesem Bereich besonders schwierig macht. 

2.2.1.2. Teilhabe und Diskriminierungsrisiken

Im Bereich Arbeitsleben besteht ein besonders hoher Diskriminierungsschutz v. a. 
über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die Sozialgesetzbücher sowie 
das Betriebsverfassungsgesetz. Gleichwohl steht der Bereich in Umfragen zu Dis-
kriminierungserfahrungen oder Statistiken zu Beratungsanfragen an staatliche und 
nicht staatliche Antidiskriminierungsstellen seit vielen Jahren als zentraler Lebens-
bereich i. d. R. an der ersten Stelle der Nennungen. So betrafen bspw. im Zeitraum 
2013–2016 41 % aller Beratungsanfragen an die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des diesen Bereich (ADS 2017: 40). Auch bei weiteren im Bericht der ADS genannten 
lokalen Antidiskriminierungsstellen nimmt er mit 22 % im Durchschnitt den größten 
Anteil ein (ebd.: 56)8. Weiterhin war in einer repräsentativen Befragung im Auftrag 
der ADS im Jahr 2015 der Bereich Arbeitsleben mit 29 % der am meisten als „häufig“ 

7  Das IfM Bonn grenzt alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von den Großunternehmen mithilfe
  der quantitativen Kriterien Jahresumsatz (≤ 50 Mio. €) und Beschäftigtenzahl (< 500 Mitarbeiter*innen) ab.
  Zusätzlich werden in Anlehnung an die Definition der EU-Kommission im Kleinst- und Kleinunternehmens- 

segment Kleinst- und Kleinunternehmen binnendifferenziert: 
  – Kleinstunternehmen: bis zu 9 Mitarbeiter*innen, bis 2 Mio. € Umsatz pro Jahr 
  – Kleinunternehmen: bis zu 49 Mitarbeiter*innen, bis zu 10 Mio. € Umsatz pro Jahr 
  – Mittelgroße Unternehmen: bis zu 499 Mitarbeiter*innen, bis zu 50 Mio. € Umsatz pro Jahr
8  Hinweis: Diese Daten beziehen sich dabei nicht nur auf KMU, sondern alle Arbeitgeber*innen, und sollen die 

Bedeutung des Bereichs Arbeitsleben aufzeigen.
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oder „gelegentlich“ genannte Bereich (ebd.: 228). Im Rahmen der Betroffenenbefra-
gung (davon insgesamt 4.037 Diskriminierungserfahrungen im Arbeitsleben) gaben 
39,1 % der Befragten an, aufgrund der Religion oder Weltanschauung Diskriminierung 
im Einstellungsverfahren erlebt zu haben. 23,6 % gaben dies aufgrund der ethnischen 
Herkunft bzw. rassistischen Diskriminierung und 22,4 % aufgrund der sozioökonomi-
schen Lage an (ebd.: 241). Im Hinblick auf die Phasen der Beschäftigung zeigten die 
Beschwerden, die bei der ADS eingingen, das höchste Risiko bei der Arbeitssuche/ 
Zugang zu Beschäftigung sowie danach in den Beschäftigungsbedingungen bzw. am  
Arbeitsplatz (ebd.: 66; 76). Dabei sind Anknüpfungspunkte bei ethnischen bzw. rassis- 
tischen Diskriminierungen im Arbeitsleben v. a. die (zugeschriebene) nicht deutsche 
Herkunft, ein „ausländisch“ klingender Name und stereotype Normalitätserwartun-
gen an Bewerber*innen (ebd.: 62). Hinsichtlich von Mehrfachdiskriminierungen sieht 
der Bericht besonders hohe Risiken v. a. in der Verschränkung von rassistischen Dis - 
kriminierungen mit einer bestimmten Religionszugehörigkeit und der sozio ökono  - 
mi schen Lage und beschreibt insb. muslimische Frauen mit Kopftuch als beson ders 
benachteiligt (ebd.: 62). Hier kommt es nach den Beschwerden, die bei der ADS  
eingehen, häufiger zu Nichteinstellungen von kopftuchtragenden Frauen (ebd.: 69). 
Weitere Anknüpfungspunkte sind die Hautfarbe und Sprache (ebd.: 62; 77). Die  
Absprache von Kompetenzen, Benachteiligungen beim Aufstieg oder Mobbing am  
Arbeitsplatz sind weitere wichtige Formen der Arbeitsmarktdiskriminierung (ebd.: 
76 ff.). Ältere Metastudien hatten insgesamt sehr ähnliche Erkenntnisse erbracht und 
nennen insb. die Schlechterbehandlung trotz gleicher Qualifikation als wichtigste Dis-
kriminierungsform sowie ebenfalls v. a. den Zugang zur Beschäftigung als wichtigsten 
Bereich der Arbeitsmarktdiskriminierung (Rottleuthner/Mahlmann 2011: 168 ff.).

Verschiedene Testing-Studien, bei denen identische Bewerbungsunterlagen 
mit Variationen – nur z. B. im Namen, dem Tragen eines Kopftuchs oder von Phäno-
typen – an Unternehmen geschickt wurden, beleuchten wichtige Formen und inter-
sektionale Verschränkungen in der Diskriminierung bei Bewerbungsverfahren plas-
tisch. So stellten etwa Koopmans et al. (2018: 8 ff.), die 5.819 identische Bewerbungen 
von 1992 in Deutschland geborenen deutschen Staatsbürger*innen mit gleichen  
Bildungswegen für acht Ausbildungsberufe an Unternehmen geschickt hatten, sehr 
unterschiedliche Einladungsverhalten aufgrund ethnischer, religiöser und phänotypi-
scher Präferenzen fest. Besonders stark betroffen waren dabei Muslime und 
Musliminnen sowie Schwarze Menschen. Muslimische Bewerber*innen schnitten 
deutlich schlechter ab als Bewerber*innen mit Migrationskontexten aus nicht musli-
mischen Ländern (ebd.: 25).

In der Studie von Weichselbaumer (2016: 7  f.) wurden rd. ein Jahr lang fast 
1.500 identische fiktive Bewerbungen mit einem Foto der Bewerberin bzw. des Be-
werbers an Unternehmen in Deutschland verschickt. Dabei wurde die stets gleiche 
Person einmal mit dem „typisch deutschen“ Namen „Sandra Bauer“ versehen, dann 
als „Meryem Öztürk“ und dann als „Meryem Öztürk mit Kopftuch“. Die Einladungs-
raten variierten dabei stark zwischen Sandra Bauer (18,8 %), Meryem Öztürk (13,5 %) 
und Meryem Öztürk mit Kopftuch (4,2 %) (ebd.: 12  ff.). Das heißt, eine Frau mit  
türkisch klingendem Namen und Kopftuch musste sich bei gleicher Qualifikation  
4,5-mal öfter bewerben als eine Frau mit typisch deutschem Namen.
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Weitere Korrespondenzstudien, wie z.  B. die des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration, zeigten ähnliche Ergebnisse mit Blick auf 
Jugendliche mit türkisch oder arabisch klingenden Namen (Schneider et al. 2014). 

2.2.1.3. Zugangsbarrieren und Herausforderungen

Einen wichtigen Einfluss auf den Umfang der Diskriminierungsrisiken beim Zugang 
hat die Unternehmensgröße: Je kleiner die Unternehmen in den Testings waren, 
umso größer war dabei die Diskriminierungsrate (ebd.: 4; Kaas/Manger 2012: 1). 
Gleichzeitig sanken die Diskriminierungsraten etwas, wenn mehr Wissen über die 
Bewerbenden vorlag (Koopmans et al. 2018: 35) oder gingen sogar fast gegen null, 
wenn eine Referenz eines Arbeitgebers beilag (Schneider et al. 2014: 15). Während 
für viele Unternehmen die Beschäftigung von Auszubildenden oder Mitarbeiter*in-
nen mit Migrationsgeschichte schon lange Normalität und Alltag ist, lässt sich aus 
diesen Erkenntnissen folgern, dass für kleinere Unternehmen (rd. 90 % der KMU  
haben weniger als zehn Beschäftigte), die hier bisher weniger Erfahrungen haben, 
offenbar das Risiko einer Fehlbesetzung durchschnittlich als größer eingeschätzt 
wird als etwa bei einem großen Unternehmen. Wie weit Vorbehalte verbreitet sind, 
lässt sich aufgrund einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung erkennen, bei der von 
den befragten 1.011 ausbildungsberechtigten Betrieben rd. 60 % angaben, noch nie 
einem Jugendlichen mit sog. Migrationshintergrund eine Ausbildungsstelle gegeben  
zu haben. Als Gründe dafür gaben sie v. a. die Sorge vor Sprachbarrieren oder kultu-
rellen Unterschieden an (Enggruber/Rützel 2014). Hinter solchen Vorbehalten sind 
neben Vorurteilen, Stereotypen und Präferenzen auch Annahmen über die Akzep-
tanz der Bewerbenden in der bisherigen Belegschaft und bei der Kundschaft zu ver-
muten (Scherr 2016: 37).

Viele KMU haben wenig finanzielle, personale und zeitliche Ressourcen für ein 
professionelles Personalmanagement oder eine intensive Überprüfung ihrer Organi-
sationsstrukturen und Auswahlverfahren. Sie haben oft keine Personalabteilung und 
häufig liegt die Zuständigkeit für Personalfragen und die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens bei der Geschäftsführung, die gerade bei kleineren KMU stark in 
das operative Tagesgeschäft eingebunden ist. Das macht v. a. die Einstellungsverfah-
ren sehr diskriminierungsanfällig, da sie sehr personalisiert sind und Entscheidungen 
„aus dem Bauchgefühl“ oder stark aus dem eigenen Umfeld heraus getroffen werden. 
So ergab die IAB-Stellenerhebung 2019 in einer Befragung von 9.000 Unternehmen 
aus allen Wirtschaftsbereichen, dass bei den KMU v. a. persönliche Kontakte bzw. 
Empfehlungen eigener Mitarbeiter*innen (57 %) die nach der eigenen Homepage 
wichtigsten Suchwege waren. Insgesamt wird rd. ein Drittel aller Stellen über persön-
liche Kontakte besetzt (31 %) (Kubis 2019: 3). Betriebe besetzen Stellen zudem auch 
im Hinblick auf soziale Verpflichtungen, sodass z. B. bei Ausbildungsplätzen oft Mitar-
beiter*innen- und Kinder von Kund*innen bevorzugt werden (Scherr 2016: 37).

Verschiedene Umfragen und Studien haben immer wieder gezeigt, dass das 
fehlende Engagement bzw. die Unterstützung von Führungskräften die wichtigste 
Herausforderung bzw. deren Unterstützung der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Um-
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setzung von Diversity Management in Unternehmen sind (Europäische Kommission 
2008; Klose/Merx 2010; Beham 2016). Dies gilt insb. bei den KMU. Die meisten Ent-
scheider*innen in KMU kämen aber aus privilegierten Gruppen, was dazu führe, dass 
die Bereitschaft zu strukturellen Veränderungen und zur Hinterfragung von Macht-
hierarchien wenig verbreitet ist. Die Folge sei eine Umsetzung rein auf der Maßnah-
menebene und nur aus Nützlichkeitserwägungen bzw. akutem Handlungsdruck, aber 
kaum als längerfristiger Prozess, der mehr Teilhabe der gesellschaftlichen Vielfalt 
zum Ziel habe (Interview Manoharan am 8.5.2020). Auf Führungsebenen bestehe 
auch das Problem der Altersstruktur, da bei der derzeitigen Eigner*innen-Generation 
die Bereitschaft, die Leitung des Unternehmens an eine Person mit Migrations-
geschichte zu übertragen, wenig verbreitet sei. Jüngere Eigner*innen hätten hier 
aufgrund anderer Erfahrungen mit Interkulturalität und Internationalität schon ande-
re Einstellungen (Interview Researcher*in am 2.4.2020). 

Weiterhin nennen die Studien und Befragungen diskriminierende Einstellungen 
und Verhaltensweisen, ein fehlendes Bewusstsein für den Wert von Vielfalt sowie 
eine mangelnde Akzeptanz der Prozesse als weitere zentrale Herausforderungen. 
Widerstände, z. B. in Form des Bestreitens der Notwendigkeit von Diversity Manage-
ment oder der Darstellung des Interesses an Diskriminierungs- und Diversity- 
Themen als individuelles Problem, können weiterhin Veränderungen blockieren  
(Erfurt 2011: 12 f.). In der Organisationsforschung gilt die mangelnde Mitwirkung der 
betroffenen Organisationsmitglieder sogar als Hauptursache für das Scheitern von 
Veränderungsprozessen (Jüngling/Rastetter 2011: 31). Im Betrieb vorhandene und 
gesellschaftlich verbreitete Vorurteile können darüber hinaus zu Prozessen sozialer 
Schließung insb. bei bisher eher homogenen Belegschaftsstrukturen beitragen  
(Szameitat 2016: 43). 

Auf der Umsetzungsebene ist bei KMU v. a. noch das Fehlen von branchen-
spezifischen oder insb. für kleinere Betriebe passenden Konzepten zu nennen. Für 
die meisten sind Ansätze wie Diversity Management oder Interkulturelle Öffnung zu 
umfassend und in der Darstellung, z. B. in Handreichungen, zu abstrakt und theore-
tisch. Weiterhin gibt es einen Mangel an praxisgeeigneten Tools, etwa in der Erhe-
bung oder im Monitoring von Personaldaten oder zur Bedarfsermittlung in der Fach-
kräftegewinnung.

Schließlich ist noch zu konstatieren, dass die kontroverse und oft polemische 
Diskussion im Gesetzgebungsprozess zum AGG, bei dem nicht zuletzt Arbeitgeberver-
bände viele Befürchtungen über eine Überregulierung oder „Klagefluten“ geschürt 
hatten, gerade bei kleineren Unternehmen zu viel Rechtsunsicherheit in der Umset-
zung beigetragen hat. Die Folge sind hier oft nur möglichst schlanke Umsetzungen 
(wie z. B. die bei einigen Unternehmen gar nicht vorhandenen und bei vielen unange-
bracht, bspw. bei der Unternehmensleitung oder Personalabteilung angesiedelten  
betrieblichen Beschwerdestellen) sowie Ausweich- und Umgehungsstrategien: Nur  
selten wurde das AGG zum Anlass für ein verstärktes Engagement zu Chancengleich-
heit oder eine gezielte Umsetzung positiver Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt 
genommen (Raasch/Rastetter 2009: 12 ff.). Das AGG allein habe nicht im gewünsch-
ten Maße zu einem Kulturwandel in den KMU geführt, dazu müsse mehr Diversität im 
Personal sein und diese wirklich gelebt werden (Interview Researcher*in am 2.4.2020).
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2.2.1.4.  Ansätze zum Wandel – Handlungsdruck, Veränderungs
wille, Opportunitäten

Neben der starken Personenorientiertheit (Geschäftsführer*in als zentrale Person) 
sind KMU weiterhin v. a. als ökonomisch orientiert (umsatz-, rendite-, marktorien-
tiert), pragmatisch orientiert (direkte Umsetzung und konkreter Praxistransfer sind 
gefragt) und produktionsorientiert (oft wenig Zeit für umfassende Prozesse) zu 
kennzeichnen (Kuhn 2012: 3). Insofern ist es naheliegend, sich bei der Suche nach 
Ansätzen zum Wandel und Erfolg versprechenden Zugängen zunächst v. a. an deren 
intrinsischen wirtschaftlichen und organisationalen Interessen sowie weitverbreite-
ten und als effektiv angesehenen Maßnahmen in der konkreten Umsetzung zu ori-
entieren.

Der wichtigste Treiber für Veränderungen sind sicherlich der demografische 
Wandel sowie der damit einhergehende zunehmende Fachkräftebedarf. Dieser ist 
zwar noch nicht flächendeckend, aber schon bis 2035 würde sich das Erwerbsperso-
nenpotenzial demografiebedingt ohne Zuwanderung um 7,6 Mio. Personen verrin-
gern (Fuchs et al. 2019: 59). Es brauche eine jährliche Fachkräftezuwanderung von 
im Saldo 200.000 Personen, um die Bedarfe zu decken (ebd.). Der Fachkräftebedarf 
geht mit starken sektoralen Trends einher. Schon heute zeigen sich in einigen Bran-
chen demografiebedingte Engpässe, z. B. bei Ingenieur*innen, in den IT-Berufen oder 
im Gesundheits- und Pflegebereich (Bundesagentur für Arbeit 2020). Gleichzeitig 
wird der Arbeitsmarkt immer europäischer, internationaler und auch national vielfäl-
tiger durch steigende Anteile von Erwerbspersonen mit Migrationsgeschichte v. a. in 
jüngeren Bevölkerungsgruppen. Die insgesamt stark exportorientierte deutsche Un-
ternehmenslandschaft wird sich daher immer mehr auf eine steigende Anzahl von 
Bewerber*innen und Beschäftigten mit Migrationsgeschichte oder verschiedener 
religiöser Zugehörigkeiten und aus dem Ausland einstellen müssen, wenn sie zu-
kunftsfähig und erfolgreich bleiben will. Branchenabhängig gebe es z. T. einen im-
mensen Internationalisierungsdruck (Interview Researcher*in am 2.4.2020).

Wenig überraschend finden die meisten Aktivitäten im Bereich der Personalpo-
litik (Beham 2016: 474) und dort in der Personalgewinnung (ebd.: 478; PageGroup 
2018: 5) statt. Vor allem bei kleinen Unternehmen spielen die Verankerung in der 
Unternehmenskultur (Beham 2016: 475) sowie Diversity-Trainings in Bezug auf Maß-
nahmen im Bereich ethnisch-kultureller Vielfalt eine wichtige Rolle (ebd.: 478). Eine 
Expertise im Auftrag der ADS ergab, dass es in Deutschland bislang noch nicht viele 
Maßnahmen im Umgang mit Religion im Arbeitsleben gibt und dass es v. a. bei den 
KMU sehr schwierig war, weiter verbreitete Maßnahmen zu identifizieren (ADS 2016: 
2; 7). Hier wäre ggf. an Maßnahmen wie Gleitzeit- oder flexible Urlaubsregelungen 
zur Ermöglichung der Religionsausübung oder bei Feiertagen und in Fastenperioden 
zu denken.

Schließlich weisen aktuelle Themen mit entsprechendem Handlungsdruck oft 
auf gute Zugangspfade zu KMU hin. Hier wären derzeit etwa die betriebliche Integra-
tion von internationalen Fachkräften infolge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, 
die Verbindung der Digitalisierung mit Vielfaltsthemen oder als Folge der Coro-
na-Pandemie eine vielfaltskompetente Personalbindung zu nennen.
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2.2.1.5.  Relevante Akteurinnen und Akteure sowie Institutio
nen zur Umsetzung des Wandels

Aufgrund der zentralen Rolle, die meist nur eine oder wenige Personen in KMU für 
die Unternehmenskultur und Personalarbeit haben, ist es Erfolg versprechend, mit 
Angeboten für diese anzusetzen, um Veränderungen zu unterstützen. Hier geht es 
insb. um die Vermittlung eines vielfaltsbewussten Führungsverhaltens, z. B. von Ge-
schäftsführungen und Personalverantwortlichen u. a. in der Personalarbeit, in der 
internen und externen Kommunikation oder in der Arbeitsorganisation (Offensive 
Mittelstand 2018: 10). 

Weiterhin können betriebliche Interessenvertretungen als gute Türöffner für 
Antidiskriminierungs- und Vielfaltsmaßnahmen in KMU dienen. Jedoch muss beach-
tet werden, dass gerade in den kleineren Unternehmen Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte sowie andere Formen der Mitarbeitendenvertretung wenig verbreitet sind 
(Ellguth/Kohaut 2013). Gewerkschaften und ihre Bildungswerke können hier ziel-
führende Kontakte als Scharniere in die Betriebe aufzeigen.

Vor dem Hintergrund der o. g. zentralen Kennzeichen von KMU können diese 
insgesamt als schwer erreichbare und zugleich sehr heterogene Zielgruppe beschrie-
ben werden. Selbst klassische Akteurinnen und Akteure im Umfeld der KMU wie Ar-
beitgeberverbände, Kammern, Innungen, Berufsverbände, kommunale Wirt-
schaftsförderungen, Mittelstandsvereinigungen und -verbände oder Verbände 
migrantischer Unternehmen haben v. a. bei den Kleinstunternehmen große Schwie-
rigkeiten in der Erreichung. Hier gibt es dazu regional sehr starke Unterschiede. Wei-
terhin fehle bei vielen dieser Akteurinnen und Akteure ein echtes Diversitätsver-
ständnis mit entsprechend ausgerichteten Angeboten und auch die Diversität in den 
eigenen Reihen ist oft noch eher gering (Interview Manoharan 2020 am 8.5.2020; 
Interview Researcher*in am 2.4.2020). 
In den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Beruf spielen v. a. Schulen und 
Berufsschulen eine wichtige Rolle.

Verschiedene Mittelstandsforschungsinstitute (z. B.: IfM Bonn, IfM Mannheim 
oder die FHM Bielefeld) oder arbeitgebernahe Initiativen wie KOFA oder die RKW 
Fachkräftekompetenzzentren haben etablierte Kontakte zu Unternehmen sowie 
regionalen und bundesweiten Unternehmensnetzwerken, die ebenfalls einen pra-
xisnahen Zugang ermöglichen. 

Vor allem über einen jahrelangen Vertrauensaufbau und die Bereitstellung von 
kostengünstigen Beratungsangeboten und Praxis-Tools konnten Netzwerke wie die 
Offensive Mittelstand unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit oder 
die KMU-Teilprojekte in den 16 Landesnetzwerken im Förderprogramm „Integrati-
on durch Qualifizierung (IQ)“ eine fundierte, bundesweite Struktur in der Zusam-
menarbeit mit KMU aufbauen. 

Schließlich sollten Migrant*innen-Organisationen als Arbeitsmarktakteure ge-
stärkt werden. Ihre Expertise sollte stärker herangezogen werden, da Menschen mit 
Migrationsgeschichte oft von struktureller Diskriminierung betroffen sind und hier 
gut an Lösungen mitarbeiten können (Interview Manoharan am 8.5.2020).
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Interviews mit Expert*innen:

Researcher*in am Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM Bonn): Interview am 
2.4.2020
Denzil Manoharan, Projektleiter „Interkulturelle Öffnung und Diversity Management“ 
im IQ Landesnetzwerk Bayern (Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH): Interview 
am 8.5.2020
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2.2.2. Gewerkschaften
 Andreas Merx

2.2.2.1. Einleitung

Die Gewerkschaften sind mit den allein im Dachverband Deutscher Gewerkschafts-
bund (DGB) vereinten acht Einzelgewerkschaften mit insgesamt rd. 6 Mio. Mit-
gliedern eine zentrale Organisation in der Interessenvertretung sowie dem Schutz 
und der Durchsetzung der Rechte von abhängig Beschäftigten. Durch ihre starke 
rechtliche und strukturelle Verankerung in Gremien, Entscheidungsprozessen und 
Gesetzgebungsverfahren der parlamentarischen Demokratie im Rahmen der über-
betrieblichen Mitbestimmung sowie durch ihre Vertretung (z. B. in Aufsichtsratsgre-
mien großer Unternehmen oder bei der Bundesagentur für Arbeit) haben sie großen 
Einfluss auf wirtschafts- und sozialpolitische Grundsatzentscheidungen; und somit 
auch auf die Themenbereiche Antidiskriminierung, Gleichbehandlung und Gestal-
tung gesellschaftlicher Vielfalt in Arbeitswelt und Gesellschaft. Über insb. im Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), in den Landespersonalvertre-
tungsgesetzen sowie in Gesetzen im Bereich Arbeitsschutz oder in Landesinteg-
rationsgesetzen verfasste rechtliche Bestimmungen verfügen sie über zahlreiche 
Rechte, Pflichten und Handlungsmöglichkeiten. Die Betriebs- und Personalrätinnen 
und Personalräte sowie weitere betriebliche Interessenvertretungen sind wichtige 
Instrumente der betrieblichen Mitbestimmung und haben wirkungsvolle Kontroll-
funktionen, z. B. bei der Einhaltung von Tarifverträgen, Arbeitsschutzbestimmungen 
und Diskriminierungsverboten, und sie können die Personalpolitik von Unternehmen, 
Verwaltungen und Organisationen aktiv mitgestalten. 

Aufgrund ihrer langen Tradition und Rolle im Kampf für Gleichheit und Gerech-
tigkeit sowie ihres Einsatzes gegen Diskriminierung und zur Förderung gesellschaft-
licher Vielfalt haben sie auch in ihrer eigenen Rolle als Arbeitgeber eine wichtige 
Vorbildfunktion. Die folgenden Ausführungen werden auf den DGB sowie die darin 
vereinten größten Einzelgewerkschaften IG Metall, Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) und Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fokus-
sieren. Eine weitergehende Betrachtung der mittlerweile stark zersplitterten Ge-
werkschaftslandschaft würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

2.2.2.2. Teilhabe und Diskriminierungsrisiken

Die Datenlage hinsichtlich kultureller, sozioökonomischer und religiöser Diversität 
mit Fokus auf Gewerkschaften als Arbeitgeber mit insgesamt rd. 10.000 Mitarbei-
tenden ist schlecht (Böse/Pries 2017: 61 ff.). Die Personalberichte der Gewerkschaf-
ten erfassen aus Datenschutzgründen nur die Dimensionen Geschlecht und Behin-
derung und z. T. die Staatsangehörigkeit. Auch anonyme Beschäftigtenbefragungen 
zum sog. Migrationshintergrund, wie etwa bei der Bundesverwaltung, sind nicht be-



51Ausgewählte Lebensbereiche – Arbeitsmarkt

kannt. Verschiedene Interviews oder Berichte aus Reihen der Gewerkschaften selbst 
lassen insofern nur vermuten, dass der hohe und z. T. überdurchschnittliche Anteil 
von Gewerkschaftsmitgliedern oder Betriebsrätinnen und Betriebsräten mit Migrati-
onsgeschichte sich nicht entsprechend in der Repräsentation in den hauptamtlichen 
Strukturen wiederfindet und diese Unterrepräsentation v. a. in einflussreichen Gre-
mien und auf höheren Entscheidungsebenen sogar gravierender ist. Der Anteil der 
Diversität in der eigenen Organisation sei noch nicht so hoch wie wünschenswert 
und noch kein Abbild der Gesellschaft (Interview Weber am 4.5.2020). 

Besser ist die Datenlage in Bezug auf die Anteile der Gewerkschaftsmitglieder 
mit sog. Migrationshintergrund. In einer Analyse auf Basis von Daten des Sozio-oeko-
nomischen Panels (SOEP) 2011 konnte gezeigt werden, dass der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad in der Gruppe der Beschäftigten mit sog. Migrationshintergrund 
zwar etwa 2 % unter jenem der ohne Migrationshintergrund liegt, jedoch in einzelnen 
Bereichen auch überdurchschnittlich ist (Behrens et al. 2017: 5). Eine 2014 von ver.di 
durchgeführte Pilotstudie zeigte, dass Beschäftigte mit Migrationsgeschichte in 
Deutschland grundsätzlich ein positives Verhältnis zu Gewerkschaften haben, offen 
für eine Mitgliedschaft und gewerkschaftliches Engagement sind, gezielte Angebote 
für Menschen mit sog. Migrationshintergrund für ein Drittel der Befragten jedoch 
eine Bedingung für einen Gewerkschaftseintritt sind (Böse/Pries 2017: 62).

Differenziertere innergewerkschaftliche Einblicke erlaubt eine Studie der IG 
Metall, die 2016 als erste Gewerkschaft in Deutschland vom Berliner Institut für em-
pirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) eine Erhebung zu den Anteilen 
ihrer Mitglieder mit Migrationshintergrund durchführen ließ. Demnach haben bei der 
mitgliederstärksten deutschen Gewerkschaft von rd. 2,3 Mio. Mitgliedern rd. 22 % 
oder mehr als 500.000 einen sog. Migrationshintergrund (El-Kayed 2017: 7). Bei Mit-
gliedern mit betrieblichen Funktionen liegen die Anteile mit 25 % bei Betriebsratsmit-
gliedern und 30 % bei stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden über dem Bevölke-
rungsschnitt. Unter Betriebsratsvorsitzenden sind Personen mit sog. Migrations- 
hintergrund mit 9 % allerdings unterrepräsentiert. Hohe Anteile gibt es auch bei den 
Mitgliedern mit gewerkschaftlichen Funktionen wie Vertrauensleuten (34 %) und 
Vertrauenskörperleitungen (31 %) (IG Metall 2018: 3). Die Befragung habe aber auch 
gezeigt, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte mit Migrationsgeschichte an „gläser-
ne Decken“ beim Aufstieg stoßen, was ähnlich auch im Bereich der Hauptamtlichen 
zu vermuten ist (Interview Karakayali am 19.6.2020). So sei deren Repräsentation auf 
der Ebene der einfachen Mitgliedschaft im Betriebsrat oder im Vertrauenskörper 
aber konsumierbar von der Mehrheit der Mitglieder und auch kommunizierbar und 
wahrnehmbar als „etwas Unbedrohliches“ (ebd.).

Auch zu Diskriminierungsrisiken im Kontakt mit Gewerkschaften und ihren Mit-
gliedern liegen keine ausreichenden Daten vor. Seit vielen Jahren gibt es allerdings 
Studien zu rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen von Gewerkschaftsmit-
gliedern. So ermittelte schon 2007 eine Studie im Auftrag der Hans Böckler Stiftung, 
dass „20 % aller Gewerkschaftsmitglieder über rechtsextreme Einstellungen“ verfü-
gen (Buntenbach 2007: 5). Bei der Bundestagswahl 2017 lag der AfD-Wähler*in-
nen-Anteil bei Gewerkschaftsmitgliedern mit 15 % über deren Gesamtergebnis von 
12,6 % (DGB 2017). Insofern ist zu vermuten, dass auch die Gewerkschaften trotz ih-
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res langjährigen Engagements gegen Rassismus, antimuslimischen Rassismus und 
Rechtsextremismus kein diskriminierungsfreier Raum sind. 

2.2.2.3. Zugangsbarrieren und Herausforderungen

Einige wichtige Gründe für das insgesamt als ambivalent zu bezeichnende Verhält-
nis der Gewerkschaften zu den Themen Integration, Migration und Diversität sowie 
ihre verspätete Befassung mit Diversity Management nach innen und außen liegen 
in ihrer Organisationsgeschichte sowie in zentralen Leitprinzipien. So waren insb. die 
Industriegewerkschaften IG Metall und IG BCE sowie der DGB lange Zeit einer männ-
lich dominierten Industriearbeiterkultur verhaftet, die v. a. den vollbeschäftigten, ge-
werkschaftlich organisierten Arbeitnehmer im Blick hatte. Selbst die Gleichstellung 
von Frauen und Männern hatte hier lange einen schweren Stand. Der zunehmenden 
Diversifizierung der Lebenslagen und -stile, der wachsenden Individualisierung und 
stärker werdenden Bedeutung von Mehrfachzugehörigkeiten stand eine Tradition 
des „Einheits- und Geschlossenheitsdenkens“ (Banos 2017: 248) entgegen. In diesem  
Denken galt lange die bloße Arbeitnehmereigenschaft als ausreichendes Indiz für 
gemeinsame Interessen. Der Grundsatz „Für alle soll dasselbe gelten“ wurde oft als 
„betrieblicher Universalismus“ bezeichnet, der auf Tarifverträgen basiert, die für alle  
Arbeitnehmenden gleiche Regelungen vorsehen – wie auch die Betriebsverfas-
sungs- und Personalvertretungsgesetze zunächst einmal nicht zwischen Beschäftig-
ten z. B. unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Religion oder sexueller Identitäten 
unterscheiden (Welskop-Deffaa 2014: 144). Diese grundsätzlich egalitäre Sichtweise 
und das Grundprinzip formaler Gleichbehandlung standen und stehen nicht zuletzt 
auch aus der Sorge vor zunehmenden Spaltungen der gemeinsamen Interessen der 
Beschäftigten in einem starken Spannungsverhältnis zu den zunehmend spezifi-
schen Lebens-, Arbeits- und Bedarfslagen sowie Geltungsansprüchen unterschied-
licher gesellschaftlicher Gruppen und Individuen und deren gezielten Förderung. Die  
Bearbeitung zu vieler einzelner Dimensionen werde oft als Überforderung der Orga-
nisation betrachtet, die zugleich den Zusammenhalt gefährde (Interview Karakayali 
am 19.6.2020). Obwohl der Wandel zu Individualisierung und die Differenzierung der 
Interessenlagen von Arbeitnehmenden z. B. bereits im Grundsatzprogramm des DGB 
von 1996 reflektiert wurden, hat diese Traditionslinie zu einem – im Vergleich zu 
anderen Organisationen – verzögerten Ausbau differenzierter Angebote und Strate- 
gien im Rahmen einer stärkeren Zielgruppenpolitik geführt. Andererseits lägen sozial- 
strukturelle Probleme oft vor spezifischen Diversity-Fragen. Insofern gehe es v. a. 
auch um eine Verbindung der sozialen Frage mit Diversitätsthemen und eine aus- 
balancierte Strategie in diesem Spannungsverhältnis (Interview Weber am 4.5.2020). 

Der starke Fokus auf die eigene Kernklientel sowie organisierte Arbeitnehmende 
führte im Wandel und in der Ausdifferenzierung der Beschäftigungsverhältnisse seit der 
neoliberalen Wende ab Mitte der 1990er-Jahre weiterhin dazu, dass ein großer Teil der 
überproportional z. B. in prekärer Arbeit oder den unteren Lohnsegmenten vertretenen 
Beschäftigten mit Migrationsgeschichte keine wichtige Zielgruppe von Gewerkschafts-
strategien waren. Erst spät erfolgte eine stärkere Hinwendung auch in diese Bereiche.
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Ein ambivalentes Verhältnis der Gewerkschaften besteht insb. in Bezug auf die  
Arbeitsmigration. Eine Literaturstudie der Hans Böckler Stiftung nennt auf Basis  
älterer Arbeiten zwei weitere zentrale Dilemmata (Böse/Pries 2017: 54 ff.):

Kooperation bei der Gestaltung der Arbeitsmigration nach Deutschland oder 
Gegensteuern aus Sorge vor Lohndumping und vor einer insgesamten Schwächung 
von Arbeitnehmendeninteressen der bisher im Inland Beschäftigten?

Inklusion vs. Exklusion: Spezifisches Anwerben von Arbeitsmigrant*innen zur 
Stärkung der Mitgliederzahlen vs. verhältnismäßig hohen Ressourcenaufwand bei 
Angeboten für Angehörige aus niedrig qualifizierten Segmenten

In Bezug auf die Dimension Religion befürworten die Gewerkschaften grund-
sätzlich die Religionsfreiheit und arbeiten auch in Bündnissen mit den Religionsge-
meinschaften zusammen, vertreten aber mehrheitlich eher den Ansatz, dass Religion 
im Betrieb keine große Rolle spielen sollte. Dies habe auch mit einer eher laizisti-
schen Tradition zu tun (Interview Weber am 4.5.2020).

Neben diesen grundsätzlichen Spannungsverhältnissen spielt auch der Entste-
hungskontext von Diversity Management in Deutschland eine wichtige Rolle für die 
verzögerte Befassung mit dem Ansatz. Dieser hatte nicht, wie in den USA, einen 
Vorläufer in einer sozialen Bewegung und kam quasi als Import einiger globaler 
Großunternehmen nach Deutschland. Die seinerzeit weitverbreitete Skepsis gegen-
über neuen Management-Ansätzen aus den USA sowie die unglaubwürdige Diversity- 
Praxis vieler Großunternehmen führten zu einer Wahrnehmung, nach der Diversity 
Management nur ein weiterer neoliberaler, rein profitorientierter Ansatz sei. Er wurde  
lange Zeit abgelehnt. Kritische, gesellschaftspolitisch orientierte oder stark mit Anti-
diskriminierung verbundene Diversity-Konzepte wie etwa Social Justice Diversity 
wurden nicht erkannt (Merx 2014: 34 f.).

Eine weitere wichtige Herausforderung für umfassendere Diversity-Strategien 
spielen die in den letzten Jahrzehnten stark zurückgehenden Mitgliederzahlen und, 
damit einhergehend, beschränkten finanziellen und personalen Ressourcen der Ge-
werkschaften. Nach einem Zenit von rd. 11 Mio. nach der Deutschen Einheit liegen die 
Mitgliederzahlen bei den im DGB versammelten Gewerkschaften heute noch bei  
rd. 6. Mio. (DGB 2020). Dies führte auch zu einem z.  T. dramatischen Abbau von  
Personal in den hauptamtlichen Strukturen. Weitere Folgen waren begrenzte Res-
sourcen in allen Bereichen sowie eigeschränkte Spielräume bei der Neueinstellung 
von vielfältigem Personal. 

Defizite seien organisationsstrukturell v. a. im Beteiligungsmanagement in Gre-
mien und Sitzungen hinsichtlich einer angemessenen Beteiligung von Akteur*innen 
mit Migrationsgeschichte sowie in den Personalentwicklungs- und Weiterbildungs-
strategien, z. B. in Bezug auf eine mangelnde Durchlässigkeit beim Aufstieg in den 
hauptamtlichen Strukturen, zu erkennen (Interview Weber am 4.5.2020). Eine wich-
tige Barriere spielen hier alte Netzwerke und Seilschaften zwischen Betriebsrätinnen 
und Betriebsräten und Hauptamtlichen, die als Transmissionsriemen beim Zugang zu 
Positionen in der hauptamtlichen Struktur dienen (Interview Karakayali am 19.6.2020).

Eine Handreichung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) für Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte sowie Gewerkschaften nennt als weitere Heraus-
forderungen in der konkreten Gestaltung von Antidiskriminierung und Vielfalt zudem 
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Wissens- und Sensibilisierungsdefizite von Betriebsrats- und Gewerkschaftsmitglie-
dern, die oft kein ausreichendes Diskriminierungsbewusstsein hätten (ADS 2015: 32). 
Es brauche mehr Vielfaltskompetenzen in der Beratung, Information und Koopera-
tion (Interview Weber am 4.5.2020). Weiterhin sieht die ADS-Handreichung Interes-
sen- und Rollenkonflikte von Betriebsratsmitgliedern als Problem bei deren Einsatz 
gegen Diskriminierungen, da diese z. T. von der Mehrheit der Beschäftigten als Parti-
kularinteressen wahrgenommen werden (ebd.: 34 f.).

Schließlich ist noch als Barriere zu nennen, dass die vom AGG gestalteten Rech-
te und Pflichten im Diskriminierungsschutz von Betriebs- und Personalrät*innen so-
wie Gewerkschaften bisher nur unzureichend genutzt werden. § 17 Abs. 2 AGG gibt 
ihnen in besonderen Fallkonstellationen eigene Klagemöglichkeiten bei groben Ver-
stößen des Arbeitgebers. Weiterhin werden in § 17 Abs. 1 AGG Tarifvertragsparteien 
und Beschäftigtenvertretungen aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Hand-
lungsmöglichkeiten an der Verwirklichung der in § 1 AGG genannten Ziele mitzuwir-
ken. Dieser Appellcharakter des § 17 Abs. 1 AGG wird allerdings durch § 75 Abs. 1 
BetrVG zu einer „betriebsverfassungsrechtlichen Pflicht“, da der Betriebsrat bereits 
hierüber über ein grundsätzliches Benachteiligungsverbot zu wachen hat (Welskop- 
Deffaa 2014: 146). § 13 AGG gibt den Beschäftigten das Recht, sich bei den zustän-
digen Stellen des Betriebs zu beschweren, und dem Betrieb die Pflicht, eine Be-
schwerdestelle einzurichten und bekannt zu machen (§ 12 Abs. 5 AGG). Auf Basis von 
§ 84 BetrVG „agiert der Betriebsrat u. a. als Beschwerdestelle bei Benachteiligung“, 
da jede*r Arbeitnehmer*in das Recht hat, sich an zuständige Stellen im Betrieb zu 
wenden und den Betriebsrat zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuzuziehen 
(BUG 2019: 12). Auch die Evaluation des AGG der ADS von 2016 stellt fest, dass von 
diesen Handlungsrechten in der Praxis wenig Gebrauch gemacht wird (ADS 2016: 
141 f.). Vermutet wird dahinter v. a. eine mangelnde Kenntnis des AGG bei Betriebs-
rät*innen sowie eine mangelnde Sensibilität im Erkennen von Diskriminierungen 
(ebd.: 143). Ein wichtiger Faktor dürfte hierbei auch der üblicherweise hohe Anteil 
von Vergleichen und Mediationen bei betrieblichen Konflikten spielen.

2.2.2.4.  Ansätze zum Wandel – Handlungsdruck, Veränderungs
wille und Opportunitäten

Grundsätzlich besteht bei den Gewerkschaften eine insgesamt große Offenheit für 
die Themen Integration, Migration und Diversität. Sie stehen in einer langen Traditi-
on des Einsatzes für Gerechtigkeit, Gleichbehandlung und gegen Diskriminierungen. 
Die stärksten Ausformungen gab es dabei lange Zeit in Bezug auf die Dimension 
Geschlecht und auf den Einsatz für einen gleichberechtigten Einbezug von Frauen 
in der Arbeitswelt. In der Entwicklung von Gender-Mainstreaming-Konzepten fanden  
sich früh erste intersektionale Ansätze, die auch Dimensionen wie Herkunft oder 
Beschäftigtenstatus berücksichtigten (Adsiz/Banos 2015: 1). Diese wurden später 
Grundlage für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Gender und 
Migration, z. B. bei der IG Metall oder ver.di. In den Satzungen der Gewerkschaften 
sind entsprechende Ansätze teilweise hochrangig verankert.
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Bereits in der sog. „Gastarbeiterära“ zählten die Gewerkschaften zu den ersten 
gesellschaftlichen Akteuren, die sich für die Rechte von migrantischen Beschäftig-
ten einsetzten. Auch hier gibt es lange Traditionslinien und seit den 1960er-Jahren 
zahlreiche Initiativen, auch wenn das Thema der betrieblichen Partizipation dieser 
Zielgruppe vor dem Hintergrund der oben skizzierten Dilemmata insgesamt lange 
keinen besonderen Stellenwert einnahm (SVR 2014: 123). Ein deutlich verstärk-
tes Engagement der Gewerkschaften im Kontext von Arbeitsmigration ist seit der  
Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU und nach der EU-Osterweiterung (z. B. 
das DGB-Projekt „Faire Mobilität“) zu verzeichnen (Böse/Pries 2017: 53). Auch in-
folge der verstärkten Zuwanderung von Geflüchteten ab 2015 erfolgten zahlreiche 
Aktivitäten der Gewerkschaften (ebd.: 63). Beispiel ist u. a. das im Förderprogramm 
IQ angesiedelte bundesweite Beratungsangebot „Faire Integration“, das vom DGB- 
Bildungswerk unterstützt wird. Ebenfalls seit langer Zeit sind die Gewerkschaften 
im Kampf gegen Rechtsextremismus sowie seit den 1990er-Jahren im Bereich Anti-
diskriminierung und AGG aktiv.

Der größte Handlungsdruck besteht – wie bei vielen anderen Mitgliederorga-
nisationen – sicherlich im Bereich der schwindenden Mitgliederzahlen sowie im  
Bereich der damit einhergehenden geringeren Ressourcen und der Sorge um die  
Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um immer weniger Fachkräfte. Schon 
zu Beginn der 2000er-Jahre wurden Defizite in den Angeboten v. a. für jüngere Be-
schäftigte, Angestellte und Frauen und ein entsprechender Modernisierungsdruck 
erkannt. Im demografischen Wandel kam v. a. die Zielgruppe mit Migrationsgeschich-
te vermehrt in den Blickwinkel, als eine weitere Gruppe, aus der überhaupt noch 
Mitgliederzuwachs zu erwarten ist und die sich auch verstärkt in den hauptamtlichen 
Strukturen wiederfinden sollte (Banos/Wlecklik 2013: 2  ff.). Versuche der letzten 
Jahre, hier gegenzusteuern, zeigen indes erste Erfolge angesichts steigender Anteile 
bei Auszubildenden und Trainees, in den Personalabteilungen (Adsiz/Banos 2015: 2) 
sowie beim Ausbau der Vertretung dieser Personengruppe in entsprechenden Abtei-
lungen und Referaten. Obwohl die Gewerkschaften insgesamt oft als schwerfällige 
Tanker bezeichnet werden, wurde der wachsende Modernisierungsdruck in entspre-
chenden Organisationsentwicklungsprozessen z. T. erfolgreich angegangen (insb. bei 
der IG Metall, IG BCE und ver.di). Zu beobachten sind hier verstärkte Kooperationen 
v. a. zwischen den Bereichen Gender und Migration, aus denen heraus weitergehende 
Diversity-Ansätze vorangetrieben werden.

Zahlreiche Zugänge zu einer aktiven Gestaltung von Antidiskriminierung und 
Vielfalt durch Betriebs- und Personalrätinnen und -räte bieten die gesetzlichen 
Grundlagen der Mitbestimmung insb. im BetrVG, BPersVG sowie in den Landes- 
personalvertretungsgesetzen und die aus dem AGG resultierenden Rechte der Be-
triebsrätinnen und Betriebsräte sowie Gewerkschaften.
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2.2.2.5.  Relevante Akteur*innen und Institutionen zur  
Umsetzung des Wandels

Gewerkschaftsintern sind wichtige potenzielle Kooperationspartner*innen v. a. Vor-
standsmitglieder mit Verantwortung für Zielgruppenpolitiken sowie die Leitungen  
von Abteilungen für Migration, Integration (DGB, IG Metall, ver.di) oder Diversity 
und Antidiskriminierung (IG BCE). 
Eine wichtige Rolle für die Weiterbildung von Betriebs- und Personalrät*innen sowie 
für die Information und Beratung der Gewerkschaften und deren Mitglieder im The-
menbereich spielen die Bildungswerke und Bildungszentren der Gewerkschaften. 
Hier gebe es viel progressives Personal. Wichtig sei, die Themen in den Betriebsrats-
schulungen als dem Kerngeschäft der Gewerkschaften unterzubringen (Interview 
Karakayali am 19.6.2020). Hervorzuheben sind insb. der Bereich Migration & Gleich-
berechtigung beim DGB-Bildungswerk sowie das Bildungszentrum Sprockhövel der 
IG Metall.

Ansatzpunkte zur Kooperation bieten auch im Bereich liegende Projekte wie 
die o.  g. Nachwuchsprogramme, z.  B. beim DGB und der IG Metall, Antirassis-
mus-Initiativen wie „Respekt“ bei der IG Metall oder „Kumpelverein“ innerhalb des 
DGB oder auch „Antidiskriminierung in der Arbeitswelt“ (ADA Bremen), das beim 
gewerkschaftsnahen Weiterbildungsträger „Arbeit und Leben“ angesiedelt ist.

Im Bereich Wissenschaft, Forschung und Veröffentlichung von Arbeitsmateria-
lien hat die gewerkschaftsnahe Hans Böckler Stiftung einige Aktivitäten im 
Themen bereich umgesetzt. Gewerkschaftliche Einrichtungen und Forschungs-
institute an Hochschulen haben sich ebenso gelegentlich mit den Themen befasst.

Für einen praxisorientierten Zugang würde sich die gezielte Zusammenarbeit 
mit im Themenbereich engagierten Betriebs- und Personalrät*innen anbieten. In 
einigen Unternehmen und Verwaltungen gibt es auch vertrauensvolle Kooperationen 
hinsichtlich einer sozialpartnerschaftlichen Gestaltung von Antidiskriminierung und 
Diversity. Hier könnten die Leitungen der Unternehmen oder Verwaltungen einbe-
zogen werden.

Verbände und Organisationen der Communitys wie Migrant*innen-Organisa-
tionen spielen eine wichtige Rolle als Brückenbauer zwischen Zivilgesellschaft und 
Gewerkschaften, auch weil es oft Personen gibt, die in beiden engagiert sind (Inter-
view Weber am 4.5.2020).

Interviews mit Expert*innen:

Dr. Serhat Karakayali, Leiter Abteilung Migration am Deutschen Zentrum für Inte-
grations- und Migrationsforschung (DeZIM): Interview am 19.6.2020
Daniel Weber, Leiter des Bereichs Migration & Gleichberechtigung beim DGB- 
Bildungswerk Bund: Interview am 4.5.2020
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2.2.3. Arbeitsverwaltung
 Andreas Merx

2.2.3.1. Einleitung

Einrichtungen des Sozialstaats haben grundsätzlich die Aufgabe, soziale Ungleich-
heiten abzubauen, eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Bürger*innen an zentralen 
Lebensbereichen zu ermöglichen sowie die Chancengleichheit zu stärken. Dies gilt 
insb. auch für die öffentlichen Arbeitsverwaltungen mit ihren mehreren Hundert Ar-
beitsagenturen (AA) und Jobcentern (JobC) sowie die Zentrale der Bundesagentur  
für Arbeit (BA) in Nürnberg. Ihre Kernaufgaben liegen in der Verhinderung von  
Arbeitslosigkeit, die Teilhabe an diesem elementaren Lebensbereich durch Beratung, 
Vermittlung und Qualifizierung (wieder) zu ermöglichen sowie durch das Gewähren 
von Rechtsansprüchen auf Transferleistungen zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit und 
einer möglichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt beizutragen. Ungeachtet 
dieser rechtlich verbrieften Prämissen können sozialstaatliche Einrichtungen aber 
auch Ursache von Diskriminierung sein, z.  B. aufgrund individueller Vorurteile der 
Mitarbeitenden, aufgrund von internen Steuerungslogiken, Verwaltungsvorschriften 
und bürokratischen Alltagsroutinen oder auch aufgrund rechtlicher Statusunter-
schiede, etwa des Aufenthaltsstatus.

2.2.3.2. Teilhabe und Diskriminierungsrisiken

Ämter und Behörden standen im Berichtsraum 2013–2016 mit 16 % aller Beratungs-
anfragen bei der ADS an dritter Stelle (ADS 2017: 120). Der Bereich Arbeitslosengeld 
II machte dabei einen Anteil von 13 % bei den Anfragen zu öffentlichen Gesundheits- 
und Sozialleistungen aus. Die ADS verzeichnete hier einen besonders hohen Anteil 
an Anfragen aufgrund einer Behinderung oder der ethnischen Herkunft (ebd.: 124). 
Bei den im Bericht befragten weiteren staatlichen und nicht staatlichen Antidiskrimi-
nierungsstellen stehen die JobC und AA mit 67 % Nennungen als „oft“ oder „manch-
mal“ bei der Häufigkeit von Beratungsfällen vor Ausländerbehörden und Sozial- 
ämtern an erster Stelle (ebd.: 132). Der hohe Anteil an Fällen aufgrund ethnischer und 
rassistischer Diskriminierungserfahrungen erklärt sich hier allerdings auch dadurch, 
dass die Stellen häufig diesen Beratungsschwerpunkt haben. Die Beratungsstellen be-
obachten im Bereich Ämter und Behörden besonders häufig ein Zusammenspiel von 
Diskriminierungen im Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft und Religions- 
zugehörigkeit (ebd.: 136). So erlebten bspw. bei der Arbeitsvermittlung kopftuch-
tragende Frauen, dass dieses von den Vermittlungskräften als Integrationshemmnis 
bzw. in extremeren Fällen gar als Zeichen einer sog. Integrationsverweigerung ge- 
sehen wurde (ebd.: 381). Die soziale Herkunft spielt als Diskriminierungsrisiko bei 
JobC und AA häufig eine wichtige Rolle, wenn es z. B. um Transferleistungen geht 
(ebd.: 137). 
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Als Diskriminierungsform wird der ADS besonders oft das Gefühl genannt, durch 
keine oder geringe Leistungszahlungen benachteiligt zu werden (ebd.: 125). Bei 
den insgesamt häufig genannten Diskriminierungen durch das Personal von JobC 
erleben v. a. Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen aufgrund ihrer so-
zioökonomischen Lage Beleidigungen, unfreundliche Behandlung oder das Gefühl, 
von oben herab behandelt zu werden (ebd.: 121). Diese beiden Fallbilder nennen auch 
die weiteren befragten Stellen häufig bei Ämtern und Behörden insgesamt (ebd.: 
132). Dies sind keine neuen Phänomene. In einer Befragung von 10.000 ALG-II-Be-
zieher*innen hatten im Jahr 2010 20 % der Befragten mit türkischem Hintergrund 
angegeben, „schlechter als alle anderen“ behandelt zu werden (Knuth/Brussig 
2010: 28). Im Rahmen einer Testing-Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung wurden in den Jahren 2014/2015 fiktive E-Mails an 408 JobC mit  
Fragen zum Thema Hartz IV geschickt. Die Studie zeigte, dass Menschen mit türkisch 
oder rumänisch klingenden Namen durchschnittlich qualitativ schlechtere Auskünfte 
als Menschen mit deutsch klingenden Namen erhielten (Hemker/Rink 2017). Eine 
wichtige Rolle spielen zudem sprachliche Barrieren bzw. die mangelnde Sensibilität 
der Mitarbeitenden im Umgang mit anderen Sprachen als Deutsch. Hier wird öfter 
ein fehlender professioneller Umgang mit sprachlichen Herausforderungen oder die 
unzureichende Bereitschaft, Dolmetscher*innen-Dienste zur Verfügung zu stellen, 
kritisiert (Brussig et al. 2019: 125; 386). Auch diese Problematik ist schon länger be-
kannt (basis & woge 2013a; Knuth/Brussig 2010: 30).

In Bezug auf durch das Personal der JobC und AA zurückzuführende, individuell 
verursachte Diskriminierungen haben beide Interviewpartner*innen darauf hinge-
wiesen, dass das Personal einer so großen Behörde wie im Bereich der BA eben auch 
ein Spiegel der Gesellschaft mit den dort verbreiteten Vorurteilsstrukturen sei (Inter-
view Lachmayr am 30.1.2020; Interview Ratzmann am 10.6.2020). So sei neben oft 
differenzierten Haltungen in den Einstellungen eines entsprechenden Anteils der 
Mitarbeitenden teils ein Unconscious Bias in Bezug auf Menschen mit Migrations-
geschichte vorhanden: Diese würden als „Andere“ gesehen und dann auch anders 
behandelt (Interview Ratzmann am 10.6.2020). Die Folge kann dann die Nicht-  
oder Schlechtergewährung von Leistungen oder die Vermittlung in schlechtere, 
nicht qualifikationsadäquate Tätigkeiten sein. Dies zeigen Analysen immer wieder  
(Knuth/Brussig 2010: 30). Eine Evaluation von 612 interkulturellen Schulungen mit  
9.161 Schulungsteilnehmenden, die das Förderprogramm IQ 2015 und 2016 bundes-
weit in JobC und AA durchgeführt hatte, verweist ebenfalls darauf, dass solche  
diskriminierenden Haltungen durchaus weitverbreitet sind. Bei der Frage nach den  
Optimierungsbedarfen wurden von den 106 befragten Koordinator*innen und  
Trainer*innen mit 56 Nennungen die „ablehnenden, diskriminierenden bis rassisti-
schen Haltungen und Sprüche der Teilnehmenden“ als wichtigstes Problemfeld ge-
nannt (IQ FS IKA/ebb 2016: 9).

Diskriminierungsrisiken durch institutionelle Logiken und Strukturen werden in den 
folgenden Abschnitten beleuchtet.
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In ihrer Rolle als Arbeitgeber gilt die Bundesagentur für Arbeit indes seit vielen Jahren 
auf der Ebene der Bundesverwaltung als Vorreiterin im Bereich Diversity Manage-
ment und Interkulturelle Öffnung des Personals. Gemäß einer jüngeren Selbstdar-
stellung beschäftigt die BA Mitarbeitende aus 95 Nationen, von denen rd. 17 % einen 
sog. Migrationshintergrund haben (BA 2017). Dabei ist es der BA gelungen, zwischen 
2010 und 2016 den Anteil von 8 auf 16 % zu verdoppeln. Bei den Arbeits losen lag 
der Anteil 2012 bei rd. 36 %, sodass hier die Vielfalt der sog. Kund*innen dennoch 
nur unzureichend widergespiegelt ist (Brussig et al. 2019: 273). Allerdings gebe es 
wenig Diversität auf den Führungsebenen: Diese seien mehrheitlich „deutsch, weiß 
und es gibt wenige andere Stimmen“ (Interview Ratzmann am 10.6.2020). Der An-
teil tendiere hier „bisher gen null“ (Ratzmann 2018a: 4). Der Fokus liege auf Azubis  
und Neueinstellungen (Interview Lachmayr am 30.1.2020). Problematisch seien auch 
z.  T. vorhandene Delegationsfallen, da Mitarbeitende mit Migrationsgeschichte oft 
per se als interkulturell kompetent angesehen, sie dann entsprechend nur derart 
eingesetzt und andere Qualifikationen hingegen nicht erkannt werden (Ratzmann 
2018a: 5). Weiterhin seien die Zahlen auch eher bei der BA-Zentrale in Nürnberg gut, 
regional gebe es doch große Unterschiede. Hintergrund ist hier auch die fehlende 
zentrale Steuerung von Prozessen bzw. die hohe Autonomität der Regionaldirek- 
tionen (Interview Lachmayr am 30.1.2020). Insgesamt kann nicht von einer flächen- 
deckenden Umsetzung des Diversity Managements gesprochen werden. Zwar habe 
die Diversity-Strategie ein höheres Bewusstsein für das Thema Vielfalt geschaffen, 
aber zu wenig tiefergehende strukturelle Veränderungen bewirkt (Interview Ratzmann 
am 10.6.2020). Das Hauptproblem liegt dabei neben den großen regionalen Unter-
schieden in der fehlenden ganzheitlichen Verankerung der Diversitätsstrategie in der  
Alltagspraxis und in den Leitlinien des Verwaltungshandelns (Ratzmann 2018a: 3). 
Auch im Bereich der Umsetzung der Anforderungen des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) an die BA als Arbeitgeber lässt sich keine ganzheitliche Strate-
gie erkennen. So fehlen z. B. in JobC/AA häufig die nach § 13 AGG einzurichtenden 
Beschwerdestellen für BA-Beschäftigte. Weiterhin sind die „Ausgestaltung und Er-
reichbarkeit der Beschwerdestellen unklar; über die öffentlich zugängliche Home-
page der BA lassen sie sich nicht auffinden“ (Brussig et al. 2019: 137 f.).

2.2.3.3. Zugangsbarrieren und Herausforderungen

Die umfassende Studie von Brussig et al. im Auftrag der ADS benennt einige wichtige 
Diskriminierungsrisiken durch institutionelle Rahmenbedingungen, Steuerungslogi-
ken und Handlungspraxen der Arbeitsverwaltung, die hier nur kursorisch abgebildet 
werden können. 

Eine wichtige Ursache für diese institutionellen Diskriminierungsrisiken besteht 
in der fehlenden Professionalisierung der Mitarbeiter*innen, die im direkten Kontakt 
mit Arbeitsuchenden sind. Die Arbeitssituation der Mitarbeitenden v. a. in JobC ist oft 
geprägt von einer hohen Fluktuation und schwächeren Qualifikationsgrundlage ge-
genüber den AA, z. T. Prekarität, fehlenden Weiterbildungen und Einarbeitungszeiten 
bei gleichzeitig enormem Zeit- und Leistungsdruck in einem sehr hierarchischen Sys-
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tem mit schwacher Fehlerkultur (Brussig et al. 2019: 68 f.). Dies birgt indirekte Dis-
krimi nierungsrisiken für Personen mit besonderen Beratungs- und Unterstützungs-
bedarfen, z. B. aufgrund von Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität 
(ebd.: 70) bereits im Prozess des „Profilings“ (ebd.: 216  ff.). Als weitere wichtige  
Rahmenbedingung wirkt das interne Kennzahlensystem zweischneidig. Dieses kann 
einerseits unmittelbarer Diskriminierung entgegenwirken. Es können aber auch orga-
nisatorische und institutionelle Diskriminierungen ausgelöst werden (ebd.: 62  ff.).  
Ein Bericht des Bundesrechnungshofs kritisiert, dass das Kennzahlensystem die  
Vernachlässigung von Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen fördere, da jede  
Vermittlung gleich bewertet werde und sich daher Vermittlungsbemühungen in der  
Folge v. a. auf Arbeitsuchende mit guten Integrationschancen konzentrierten (zitiert 
nach ADS 2017: 399). Die knappen Ressourcen werden dann auf vermeintlich leich-
tere Fälle gebündelt („Creaming“) (ebd.: 49 f.). Indirekte Diskriminierungsrisiken ent-
stehen weiterhin häufig für Personen, die keiner Gruppe angehören, die kennzahlen-
relevant ist, darunter insb. „intersektionale“ Lebenslagen. Die persönliche 
Arbeitssituation, mangelnde Zeit und hierarchischer Druck sowie das Kennzahlen-
system begünstigen neben dem Creaming angesichts weiterhin großer Ermessens-
spielräume der Arbeitsvermittler*innen (nahezu alle Leistungen der Qualifizierung 
und Arbeitsmarktintegration sind als Ermessensleistung ausgestaltet, s. ADS 2017: 
395), dass diese schwierigere oder komplexere Fälle tendenziell negativer behandeln 
oder in „Zonen der Nichtunterstützung“ abschieben, das sog. Parking (ebd.: 232 ff. 
und 341). Weiterhin beleuchtet die Studie noch die mögliche „transformierte Diskri-
minierung“ aufgrund diskriminierenden Arbeitgeberverhaltens. So erhalten bspw. 
Arbeitsvermittler*innen z. T. diskriminierende Hinweise von Arbeitgeber*innen, die 
z. B. prinzipiell keine Muslima einstellen wollen (basis & woge 2013b: 14). In der Bera-
tungssituation kann es dadurch dazu kommen, dass Angehörige dieser Personen-
gruppe nicht für eine ihrer Qualifikation durchaus entsprechende Tätigkeit vermittelt 
werden (Brussig et al. 2019: 285). 

Als weiteres Diskriminierungsrisiko, das aus Arbeitsprozessen der Arbeitsver-
waltung resultiert, nennt die Studie u. a. auch intransparente und nicht begründete 
Entscheidungen. Da viele Verfahren und Entscheidungen in der öffentlichen Arbeits-
vermittlung zu großen Teilen mündlich sind, bleiben Verfahren und Verfahrensrechte 
für die Betroffenen oft intransparent. Dies eröffnet Spielräume für unbegründete 
Vorurteile und Zuschreibungen, z. B. auf Zugewanderte (ebd.: 281). Weiterhin be- 
stehen zahlreiche Informations- und Beratungsdefizite v. a. für Menschen, die bisher  
weniger Erfahrungen und Kontakt mit der Arbeitsverwaltung und Bürokratien hatten 
(ebd.: 282 f.). Formulare und Bescheide sind selbst für Akademiker*innen oft schwer 
verständlich. Angesichts z. T. fehlender interkultureller Kompetenzen der Mitarbei-
tenden und der oben skizzierten sprachlichen Barrieren begünstigt auch dies eine 
strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte oder aus  
bildungsschwächeren Milieus. Auch Ratzmann (2018a: 4) weist hier auf vielfältige 
Probleme durch fehlende interkulturelle Kompetenzen wie Fehlinterpretationen und 
sinkendes Vertrauen zwischen Vermittler*innen und Kund*innen mit Migrations- 
geschichte hin.
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Als spezifische, v. a. auf rechtlichen Grundlagen aus dem Aufenthaltsrecht basieren-
de Diskriminierungsrisiken werden von Brussig et al. (2019: 140  ff.) noch u.  a. die 
dadurch entstehenden Barrieren beim Zugang zu Deutschkursen und zu weiteren 
Ansprüchen auf Arbeitsmarktintegration von Unionsbürger*innen (s.  a. Ratzmann 
2018b) sowie die ungleiche Behandlung von Geflüchteten und Asylsuchenden, z. B. 
bei Aufwandsentschädigungen (ebd.: 146), genannt.

Ein zentrales Problem im Bereich der Diskriminierungen beim Zugang zu  
öffent lichen Dienstleistungen ist, dass das AGG für diesen Bereich nicht anwendbar 
und nur gegenüber internen Mitarbeitenden heranzuziehen ist. Gleichwohl ist die 
Arbeitsverwaltung durch internationales und europäisches Recht sowie insb. das 
Grundgesetz und die Sozialgesetzbücher an gesetzliche Diskriminierungsverbote 
gebunden. Rechtsschutzdefizite bestehen hier durch die nur lückenhaften Diskrimi-
nierungsverbote im SGB III und SGB I, wo z. B. eine Verbandsklage fehlt ebenso wie 
Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche. Auch Beschwerde- und Schlich-
tungsverfahren sind nicht verbindlich vorgeschrieben. Insgesamt gilt das Beschwerde-
management der BA – „Kundenreaktionsmanagement“ im BA-Jargon – als wenig 
transparent (ebd.: 183  ff.) und auch wenig diskriminierungskritisch (basis & woge 
2013b: 27). Um diesem Defizit entgegenzuwirken, wird u. a. die Schaffung von „un- 
abhängigen Ombudsstellen“ bei allen JobC und AA vorgeschlagen (ADS 2017: 18), 
wie es sie etwa in verschiedenen JobC, z. B. in Berlin-Mitte oder in Frankfurt/Main,  
bereits gibt.

2.2.3.4.  Ansätze zum Wandel – Handlungsdruck,  
Veränderungswille, Opportunitäten

Einen guten Zugang könnte die Weiterentwicklung der seit 2007 verfolgten Diversi-
tätsstrategie der BA-Zentrale bieten. In deren Folge finden zahlreiche Diversity-Schu-
lungen für Mitarbeitende statt und werden verschiedene Weiterbildungsangebote 
entwickelt. Weiterhin ist ein neuer Diversity-Kompetenz-Begriff entwickelt worden, 
für den nun eine entsprechende Operationalisierung erfolgen soll. Auf das Defizit der 
bisher nicht flächendeckenden Umsetzung der Strategie wurde insofern reagiert, als 
regionale Diversity-Zirkel angeregt werden. Bereits bestehende regionale und lokale 
thematische Netzwerke bieten weiterhin einen guten Anknüpfungspunkt.

Aktuelle Anlässe können ebenso hilfreich sein, einen Zugang zu BA-internen 
Prozessen zu erhalten. So hat zuletzt das Thema der Interkulturellen Öffnung der BA 
durch die verstärkte Fluchtzuwanderung ab 2015 einen deutlichen Aufschwung  
erhalten (Ratzmann 2018a: 2) und für durchaus positive Veränderungen gesorgt 
(ebd.: 6). In der Folge wurden u. a. der Bereich der Steuerung der Themen Migration 
und Integration ausgebaut, eine Reihe von spezifischen Kursen für Geflüchtete ent-
wickelt, in vielen Arbeitsagenturen und Jobcentern Migrations- oder Flüchtlings- 
beauftragte eingesetzt und zahlreiche interne Schulungen und eine Öffnung zu einer 
Vielzahl von Weiterbildungen mit externen Anbietern (v. a. mit dem Förderprogramm 
IQ) durchgeführt (für einen Überblick zur Rolle der Arbeitsvermittlung bei der Ar-
beitsmarktintegration von Geflüchteten s. Bähr et al. 2017). Derzeit könnten der nach 
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Beendigung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erwartbare Anstieg 
an Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten oder die Black-Lives-Matters-Debatten 
solche aktuellen Anknüpfungspunkte bieten. 

Weitere Ansatzpunkte ergeben sich aus den für die Arbeitsverwaltungen ganz 
ähnlichen Herausforderungen und dem Handlungsdruck wie für Verwaltungen insge-
samt (s. 2.6.): demografische Veränderungen, wachsender Fachkräftebedarf und 
Veränderungsdruck im Personalmanagement; Widerspiegelung der vielfältigen Ge-
sellschaft auf allen Ebenen der Verwaltung; bedarfsgerechte und bürger*innenorien-
tierte Dienstleistungen und Angebote; veränderter Umgang mit zunehmender Viel-
falt; gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Ziele. 

2.2.3.5.  Relevante Akteurinnen und Akteure  
sowie Institutionen zur Umsetzung des Wandels

Zunächst ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) als entschei-
dender Akteur zu nennen. Die BA untersteht der Rechtsaufsicht des BMAS. In den 
Zielvereinbarungen mit der BA werden u. a. auch Ziele zu Diversity, interkulturellen 
und Diskriminierungsthemen verfolgt.

Zentrales Organ der Selbstverwaltung der BA ist der Verwaltungsrat. Er über-
wacht und berät den Vorstand bei der Aufgabenwahrnehmung und gibt wichtige Im-
pulse zur weiteren Entwicklung der BA. In ihm sitzen je zu einem Drittel Vertreter*in-
nen aus den drei Gruppen der Arbeitnehmenden, der Arbeitgeber*innen und der 
öffentlichen Körperschaften.

Auf der konzeptionellen und inhaltlichen Seite ist ein zentraler interner Akteur 
im Bereich Gleichstellung und Diversity der Geschäftsbereich Personal-/Organisa-
tionsentwicklung (POE), bei dem auch die Diversity-Verantwortliche angesiedelt 
ist. Hier wird die zentrale Diversity-Strategie der BA v. a. im Bereich Personal nach 
innen entwickelt und gesteuert. Eine wichtige Rolle spielen auch die in der Zentrale 
sowie in den lokalen Arbeitsagenturen und Jobcentern auf rechtlicher Grundlage 
agierenden Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA). Diese 
sind allerdings häufig auf das Thema Gender fokussiert. Immer mehr ist aber auch 
eine Öffnung dieser Akteurinnen und Akteure für weitere Diversity-Dimensionen zu 
beobachten. In der BA-Zentrale wurde in den vergangenen Jahren eine Koordinie-
rungsstelle Migration auf- und ausgebaut. Viele AA und JobC haben inzwischen 
auch Migrationsbeauftragte oder Flüchtlingsbeauftragte ernannt, die gute An-
sprechpartner*innen für einen Wandel sein können, auch wenn diese keine vergleich-
bare rechtliche Stellung wie die BCA haben. Geschäftsführungen können vor Ort 
eine förderliche Rolle einnehmen. Hinsichtlich einer stärkeren Verankerung von 
Antidis kri mi- 
nierungsansätzen in der Aus- und Weiterbildung wären BA-Einrichtungen wie die 
Hochschule der BA (HdBA) oder die Führungsakademie (FBA) sowie weitere  
Weiterbildungszentren, wie z.  B. die SGB-II-Kompetenzzentren, interessante  
Organisationen. Hinsichtlich eines immer interkulturelleren und internationaleren  
Arbeitsmarkts sowie der zukünftig zu erwartenden verstärkten Einwanderung von 
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Fachkräften aus Drittstaaten auf Grundlage des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
(FEG) werden BA-Bereiche wie der Arbeitgeber-Service (AG-S) und die Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) bedeutsamer. 

Eine wichtige Funktion erfüllt auch die bei der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration auf Grundlage der Europäischen Ver-
ordnung über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (EU 492/2011) 
angesiedelte EU-Gleichbehandlungsstelle für EU-Arbeitnehmer*innen. Sie hat 
den Auftrag, diese bei der Wahrnehmung ihrer Rechte, die ihnen im Rahmen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland zustehen, zu unterstützen.

JobC gibt es zum einen als „gemeinsame Einrichtung“ (gE) in Kooperation von 
lokaler AA und Kommune (häufiger) oder zum anderen in der kommunalen Alleinzu-
ständigkeit (seltener) (Brussig et al. 2019: 12). Insofern sind auch kommunale Ver-
waltungen wichtige Akteurinnen und Akteure und geeignete Ansprechstellen für 
Veränderungen.

Ein zentraler externer Akteur, der auf Grundlage einer Kooperationsverein-
barung zwischen dem BMAS und der BA seit vielen Jahren zahlreiche konzeptionelle 
Kooperationen sowie v. a. Schulungen und z.  T. Prozessbegleitungen im Bereich  
Interkulturelle Öffnung und Diversity Management zusammen mit der BA-Zentrale 
oder regionalen Einrichtungen umgesetzt hat, ist das Förderprogramm IQ. Die zahl-
reich durchgeführten Schulungen zur Interkulturellen Sensibilisierung hätten aller-
dings auch nur wenig strukturelle Veränderungen anstoßen können, da sie nur kurz 
sind (meist eintägig), wenig mit der Alltagspraxis verbunden und kaum in die strate-
gischen Gesamtprozesse einbezogen sind (Ratzmann 2018a: 7 f.). 

Regional bestehen häufiger sehr gute Kooperationsstrukturen und Netzwerke 
in der Zusammenarbeit von Arbeitsverwaltungen mit Migrationsverantwortlichen 
von Wohlfahrtsverbänden (s.  a.: IAB 2017: 46) sowie z.  T. auch mit Migrant*in-
nen-Organisationen und lokalen Antidiskriminierungsstellen oder im Bereich  
tätigen Bildungsträgern, Sozialeinrichtungen oder Verbänden und Vereinen.

Interviews mit Expert*innen:

Tina Lachmayr, Leiterin der IQ Fachstelle „Interkulturelle Kompetenzentwicklung 
und Antidiskriminierung“: Interview am 30.1.2020
Dr. Nora Ratzmann, Fellow am Deutschen Zentrum für Migrations- und Integrations-
forschung (DeZIM): Interview am 10.6.2020
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2.3. Gesundheit
 Aleksandra Lewicki

2.3.1.  Einleitung

Der Forschungsstand zu Diskriminierung im Gesundheitssektor ist derzeit partiell 
entwickelt. Punktuell vorhandene Forschungsergebnisse geben Aufschluss über 
Diskriminierungsrisiken und institutionelle Reformprozesse in bestimmten Hand-
lungsbereichen, wie z. B. der gesundheitlichen Versorgung in Krankenhäusern oder 
der Pflege älterer Menschen. In anderen Bereichen, wie etwa der Notfallversorgung, 
gibt es weniger Forschung. Bereichsspezifische Studien ermöglichen teilweise Rück-
schlüsse auf andere Handlungsfelder, andere Einsichten sind kaum übertragbar. In 
den folgenden Abschnitten werden daher bereichsübergreifende Überlegungen für 
das gesamte Gesundheitswesen diskutiert und jeweils Spezifika der zu untersuchen-
den Bereiche (Pflege, Krankenhäuser, Notfallversorgung) hervorgehoben. 

Aus menschenrechtlicher Perspektive ist als problematisch herauszustellen, 
dass in Deutschland Geflüchtete und Menschen ohne Aufenthaltsstatus einen be-
grenzten Zugang zu gesundheitsstaatlichen Leistungen haben (Razum et al. 2020). 
Aus Platzgründen liegt der Schwerpunkt der folgenden Betrachtung jedoch auf Be-
nachteiligungen aufgrund des sozioökonomischen Status sowie der (zugeschriebe-
nen oder zur Selbstbeschreibung bevorzugten) ethnischen oder religiösen Zugehö-
rigkeit postmigrantischer Minderheiten. Die Forschung hat sich bisher vornehmlich 
mit dem Zusammenhang zwischen Migration und Gesundheit befasst und sich unzu-
reichend mit institutionellen Einfallstoren der Diskriminierung auseinandergesetzt. 
Im Folgenden wird die vorhandene Forschungsliteratur daher auf relevante Befunde 
hin ausgewertet – und um eine Diskussion der darin enthaltenen Hinweise auf Diskri-
minierungsrisiken erweitert.9

2.3.2. Teilhabe und Diskriminierungsrisiken 

Strukturelle Benachteiligung wirkt sich nachweislich auch auf die Gesundheit aus. 
Personen mit einem niedrigen Einkommen und sozialen Status leiden stärker an den 

9  Die Ausführungen stützen sich auf publizierte Studien sowie Lewickis (2017a, 2020a, 2021a) soziologische 
Untersuchung zu Diskriminierung in der Wohlfahrtspflege. Hierbei handelt es sich um einen zweiteiligen 
Datensatz: 1.) 17 Experten*innen-Interviews mit Vertreter*innen der Bundes- und Regionalverbände der 
Wohlfahrtspflege, Experten*innen zum Thema Diversität und Antidiskriminierung in der Wohlfahrt sowie 
Vertreter*innen der Bundesregierung und von Minderheitenorganisationen (15 davon wurden im Zeitraum 
2016–2017 durchgeführt, 2 für dieses Gutachten im Jahr 2020). 2.) 20 qualitative leitfadengestützte 
Interviews mit Führungskräften in stationären Seniorenpflegeeinrichtungen der Caritas und Diakonie 
(deutschlandweit). Der Fokus der folgenden Diskussion liegt auf den Erfahrungen von Dienstleistungsemp-
fänger*innen (zur Rolle der Wohlfahrtsverbände als Arbeitgeber, s. a. Lewicki 2017a, 2021a). Die Teilnahme 
an Lewickis Studie war anonym und die für dieses Gutachten interviewten Expert*innen bevorzugten, bis 
auf freigegebene Zitate, eine anonyme Zitierweise, um sich offener äußern zu können.
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finanziellen und psychosozialen Folgen einer Erkrankung und sind häufiger von chro-
nischen Krankheiten und Stress betroffen (Lampert 2020). Darüber hinaus ist belegt, 
dass sich Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung negativ auf die physische 
und die psychische Gesundheit auswirken (Yeboah 2017; Kluge et al. 2020). Obwohl 
ihre Gesundheit bei der Einwanderung überdurchschnittlich gut war, wurden etwa 
bei der ersten Generation der sog. türkischen „Gastarbeiter*innen“ nach längerer 
Verweildauer ein vergleichsweise höherer Krankenstand, eine früher einsetzende 
Pflegebedürftigkeit und eine kürzere Lebensdauer registriert, die mit gesundheits-
riskanten Arbeits- und Lebensbedingungen verbunden werden (Razum et al. 2008; 
Tezcan-Güntekin et al. 2015; s. Schenk und Peppler 2020 für eine Übersicht der kom-
plexen Gesundheitslage von Menschen mit Migrationsgeschichte). 

Die COVID-19-Krise hat solche strukturellen Asymmetrien weiter verdeutlicht: 
Die Gefahr, mit dem Virus in Kontakt zu kommen, ist höher für Menschen in system-
relevanten Berufen. Vor allem Tätigkeiten in Krankenhäusern und Pflegeheimen er-
fordern zahlreiche direkte Kontakte in geschlossenen Räumen; aber auch Tätigkeiten 
in der Reinigung, in Lagerhäusern, im Sicherheitsdienst oder im Straßenverkehr kön-
nen es erschweren, Abstand zu halten. Menschen mit Migrationsgeschichte sind in 
vielen dieser Arbeitsfelder überproportional häufig vertreten (Khalil et al. 2020): Bei 
einem Gesamtanteil von 23 % an der erwerbstätigen Bevölkerung stellen sie u. a. 44,4 % 
der Reinigungskräfte und 36,6 % der Arbeitskräfte in der Seniorenpflege. Größere  
COVID-19-Ausbrüche wurden zudem in Schlachthöfen registriert, deren Arbeitskräfte 
häufig aus Mittelosteuropa in prekäre Vertragsverhältnisse rekrutiert werden. Für Sai-
sonarbeiter*innen und Beschäftigte in Fleisch verarbeitenden Betrieben ergeben sich 
Gesundheitsrisiken aus den Wohnverhältnissen in Sammelunterkünften, insb. dann, 
wenn Schlafräume und Sanitäranlagen von mehreren Personen geteilt werden.

Eine Studie des wissenschaftlichen Instituts der AOK (2021) zeigt in der Tat 
einen direkten Zusammenhang zwischen Infektionsrisiko und beruflicher Tätigkeit: 
Auf der Grundlage einer Auswertung der Krankmeldungen von 14,1 Mio. Versicherten 
zwischen März 2020 und Februar 2021 zeigte sich, dass Menschen, die in der Senio-
ren- und Krankenpflege sowie der Kinderbetreuung tätig waren, fünfmal so häufig 
mit COVID-19 krankgemeldet waren wie z. B. Hochschullehrende, die in Deutschland 
während der Pandemie online von zu Hause unterrichtet haben. Weitere Studien 
weisen einen direkten Zusammenhang zwischen Wohnsituation und Infektionsrisiko 
nach: Dicht besiedelte, sozioökonomisch benachteiligte urbane Räume hatten in der 
ersten und zweiten Pandemiewelle deutlich höhere COVID-19-Inzidenzen (Wachtler 
et al. 2020; Höbel et al. 2021). Ethnoreligiös vielfältige Wohngegenden weisen häufig 
eine hohe Wohndichte auf und waren auch unter den stärker betroffenen Stadtteilen 
(Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 2020). Des Weiteren 
ist ein Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und einem schweren 
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung belegt: Erwerbslose und Menschen, die in Niedrig- 
lohnjobs tätig sind, wurden bis zu doppelt so häufig im Krankenhaus behandelt  
(Wahrendorf et al. 2021). Dieser Zusammenhang wird v. a. mit dem allgemeinen Ge-
sundheitszustand sowie einer größeren Häufigkeit von Vorerkrankungen wie Diabe-
tes, Herzkrankheiten, Depression, hohem Blutdruck, oder Atemwegserkrankungen in 
dieser Bevölkerungsgruppe verbunden. 
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Auch wenn es für Deutschland zahlreiche Indikatoren dafür gibt, dass postmigran-
tische Minderheiten und Menschen mit Migrationserfahrung stärker strukturell be-
nachteiligt sind und somit ein höheres Risiko einer Infektion sowie eines schweren 
Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung haben (Lewicki 2021b), mangelt es in Deutsch-
land an Daten, die es uns erlauben würden, diese Zusammenhänge genauer zu un-
tersuchen. Die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Corona-Fallzahlen werden  
lediglich auf die Merkmale Geschlecht und Alter hin ausgewertet. In anderen Ländern,  
wie etwa Großbritannien, weisen repräsentative Studien hingegen auf eine 10–50 % 
höhere Betroffenheit ethnischer Minderheiten hin (Public Health England 2020;  
Lewicki 2020b, 2021b). 

In Deutschland ist der Wissensstand zur Auswirkung der ungleichen Verteilung 
von materiellen und symbolischen gesellschaftlichen Ressourcen ausbaufähig. Von-
seiten der Wissenschaft wird seit einigen Jahren eine diversitäts- und gerechtigkeits-
orientierte Gesundheits- und Pflegeberichterstattung angemahnt (z. B. Razum et al. 
2008; Tezcan-Güntekin 2020: 260). Ein gutes Gesundheitssystem könnte struktu-
relle Ungleichheiten partiell abfedern. Das deutsche Gesundheitswesen schneidet im 
internationalen Vergleich weiterhin gut ab, auch wenn der Fachkräftemangel spürbar 
wird. Dennoch sind auch hier geringere Teilhabechancen für Menschen mit sozioöko-
nomisch niedrigem Status und/oder Minderheiten belegt. 

Befunde zu institutioneller und direkter Diskriminierung lassen sich in drei 
Handlungskomplexe einteilen: Der erste Handlungskomplex beinhaltet Fragen des 
gleichberechtigten Zugangs zu Leistungen, die von der Gesundheits- und Pflege-
versicherung abgedeckt werden. Diskriminierungsrisiken erwachsen hier aus der 
Nutzbarkeit und Reichweite einer Einrichtung, der Zugänglichkeit und Erschließbar-
keit von Informationen, aber auch aus den Ermessens- und Erwägungsspielräumen 
bei der Aufnahme in eine Einrichtung. Der zweite Handlungskomplex umfasst die 
Qualität der Kommunikation und Interaktion mit Versorgenden. Diskriminierungs-
risiken erwachsen hier aus den Vorannahmen, auf deren Grundlage eine Anamnese 
oder Diagnose erstellt wird, aus der Vermittlung einer Diagnose, aus Verständnispro-
blemen sowie aus dem Wissensstand und der Sensibilisierung des Personals, aber 
auch der Tonlage und Haltung, mit denen Menschen unterschiedlichen Hintergrunds 
begegnet wird. Der dritte Handlungskomplex umfasst Alltagsroutinen und Ab-
läufe. Hier ergeben sich Diskriminierungsrisiken aus der expliziten oder impliziten 
Ausrichtung von Regeln oder Abläufen auf bestimmte Lebenswirklichkeiten, aus der 
Qualität des Aufnahmegesprächs in einer Einrichtung, aus dem Grad der Einbettung 
von Gleichbehandlungsprinzipien in Handlungsroutinen, aus dem Fehlen oder der 
mangelnden Nutzbarkeit von Beschwerdeverfahren sowie aus der Angebotspalette.  

In allen drei Handlungskomplexen des Gesundheitswesens sind direkte und in-
direkte Diskriminierungen nachgewiesen, die im Folgenden nachgezeichnet werden. 
Einleitend sollte hervorgehoben werden, dass im Vergleich zu den anderen in diesem 
Gutachten untersuchten Bereichen des öffentlich-rechtlichen und semiöffentlichen 
Handelns die Machtasymmetrien im Gesundheitswesen hoch und Leistungsempfän-
ger*innen häufig besonders hilfsbedürftig und verletzlich sind.
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2.3.3. Zugangsbarrieren und Herausforderungen 

Beim ersten Handlungskomplex, der Frage des gleichberechtigten Zugangs zur 
gesundheitlichen Versorgung, sind sowohl für Menschen mit niedrigem sozioöko-
nomischen Status als auch für Menschen mit Migrationsgeschichte geringere Teil- 
habechancen nachgewiesen. Die größte bundesweite Betroffenenbefragung im  
Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, dass drei Viertel der geschil-
derten Diskriminierungserfahrungen materielle Benachteiligungen im Gesundheits-
wesen betreffen – also bspw. das Nichtzugestehen von Rechten oder schlechtere 
Leistungen (Beigang et al. 2017). 

Eine Reihe quantitativer und qualitativer Studien weist darauf hin, dass z.  B.  
ältere Menschen mit Migrationsgeschichte gesetzliche Pflegeleistungen vergleichs-
weise weniger in Anspruch nehmen (Schimany et al. 2012; Tezcan-Güntekin et al. 
2015). Während z. B. Pflegegeld und Pflegehilfsmittel ähnlich häufig von Menschen 
ohne und mit Migrationsgeschichte beantragt werden, werden stationäre Pflege-
leistungen in deutlich geringerem Maße genutzt (Tezcan-Güntekin et al. 2015: 21). 
Insbesondere türkischstämmige Pflegebedürftige nehmen – auch bei höherer Pflege - 
stufe – insgesamt wenig ambulante, teilstationäre oder stationäre Leistungen in An-
spruch (ebd.: 22). Zum einen sind Senior*innen mit Migrationsgeschichte seltener im 
Bilde, welche Versicherungs-, Versorgungs- oder Pflegeleistungen ihnen zustehen, 
welche davon kumulativ nutzbar sind und welche Beratungsangebote zur Verfügung 
stehen (Kohls 2012: 40; Camino 2014: 78; Tezcan-Güntekin et al. 2015: 23 ff.).10 Auch 
die Beantragung von Pflegeleistungen kann eine Hürde darstellen. Tezcan-Güntekin 
et al. (2015: 25) weisen darauf hin, dass Diskriminierungsrisiken bei der Bewilligung 
einer Leistung besser erforscht werden müssen. Expert*innen betonen zudem, dass 
ältere Menschen aus Einwandererfamilien häufig Berührungsängste mit öffentlichen 
Einrichtungen haben, da sie Erfahrungen mit Diskriminierung in deutschen Behörden 
gemacht haben.

Bisweilen beruht vorhandenes Wissen auf „Hörensagen“ in informellen Netz-
werken, was auch damit in Zusammenhang gebracht wurde, dass Menschen mit 
Migrationsgeschichte Notfallambulanzen häufiger in Anspruch nehmen als andere 
Vergleichsgruppen (Borde et al. 2003) bzw. seltener stationär aufgenommen  
werden (ebd.; Haji Loueian 2012). Auffällig ist jedoch an diesem Befund, dass Notfall-
ambulanzen von dieser Gruppe v. a. am Abend und am Wochenende aufgesucht  
werden (Razum et al. 2008: 111) – wenn also Hausärzte nicht verfügbar sind, Berufs-
tätige aber ohne Fehlzeit eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen oder 
Familienmitglieder begleiten können. Es besteht weiterer Forschungsbedarf nach 
den jeweiligen institutionellen Voraussetzungen der Unterrepräsentation bei der In-

10  Erhebungen zeigen, dass jeweils Menschen ohne und mit Migrationsgeschichte es bevorzugen, zu Hause von 
ihren Angehörigen gepflegt zu werden (Tezcan-Güntekin et al. 2015: 11). In Familien mit Migrationsgeschich-
te wird das Pflegegeld dafür jedoch häufiger als für den Lebensunterhalt notwendig angesehen (ebd.: 24). 
Auch die Generationensolidarität und damit verbundene Erwartungen sind in einigen postmigrantischen 
Communitys höher ausgeprägt (ebd.: 13). 
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anspruchnahme von Pflegeleistungen und der erhöhten Beanspruchung der Notfall-
hilfe sowie weiterer Versorgungsmuster im Gesundheitswesen.11 

In Deutschland gibt es für öffentliche und wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen 
wenig Anreize, sich mit solchen Befunden explizit zu befassen, etwaige Versorgungs-
lücken zu ermitteln und zu schließen. In Großbritannien sind etwa im Rahmen der 
Public Sector Equality Duty alle öffentlich geförderten Einrichtungen, darunter Kran-
kenhäuser und Pflegeheime, rechtlich verpflichtet, ihre Nutzer*innen-Statistik mit 
der demografischen Zusammensetzung ihres Einzugsgebiets abzugleichen, aktiv  
Zugangsbarrieren oder Fehlinformationen zu ermitteln und gegen diese vorzugehen 
(Lewicki 2017b). Obwohl sowohl auf Ebene der Gesundheitsämter als auch auf Ein-
richtungsebene teilweise relevante Daten erhoben werden, werden sie nicht zur  
Ermittlung von Versorgungslücken genutzt. Die Inhaberin der Stabsstelle für Inter-
kulturelle Orientierung und Öffnung der Diakonie, Lea-Friederike Neubert, wies im 
Interview auf ungenutzte Chancen auf Einrichtungs-, aber auch der Bundesebene 
hin:

„Ein Teilhabegerechtigkeitsbericht des Bundes mit Bezug auf soziale Angebote und 
gesundheitliche Versorgung wäre z. B. sehr hilfreich. Strukturen zur Datenerhebung 
existieren und könnten ergänzt werden. Teilweise werden bereits relevante Daten 
erhoben, aber nicht zu diesem Zweck ausgewertet“ (Interview im Januar 2020).

Ein weiteres Einfallstor für Diskriminierung stellen menschliche Entscheidungs- 
und Erwägungskriterien dar. Wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen sind ihrem Selbst-
verständnis gemäß für alle gesellschaftlichen Gruppen gleichsam offen. In der Praxis 
gibt es jedoch beträchtliche Ermessensspielräume, die auch bei der Notaufnahme 
oder Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung zum Tragen kommen. Ein Experte bzw. 
eine Expertin berichtete im Interview von ihrer Tätigkeit im Krankenhaus bzw. der 
Notfallaufnahme, wo ihr regelmäßig auffiel, dass Menschen mit Migrationsgeschich-
te länger warten mussten. Dies sei kaum mit direkten Diskriminierungsabsichten 
verbunden, sondern hinge mit Abwägungsspielräumen des zuständigen Personals  
zusammen (Interview Juli 2016). 

Von Lewicki interviewte Führungskräfte in der Pflege berichten, dass Bedürf-
tigkeit das Hauptkriterium für die Aufnahme in ihre Einrichtung sei – liegen ihnen 
jedoch gleichzeitig mehrere Anfragen von gleich Bedürftigen auf einen Heimplatz 
vor, würden sie die „Gruppenfähigkeit“ der Anwärter*innen oder ihre „Anpassungs-
fähigkeit an die Gemeinschaft“ abwägen. Solche interpretationsoffenen Kriterien 
sind zwar im Narrativ der Führungskräfte nicht ethnisch oder religiös codiert, jedoch 
äußerten dieselben Führungskräfte z. B. „Bedenken“, ob anderen Heimbewohner*in-
nen z. B. ihre „Urängste vor dem schwarzen Mann“ zugemutet werden können (Inter-
view November 2016). Andere hatten Sorge, dass es ihnen und ihren Mitarbeiter*in-

11  Das Bild einer Dualität zwischen Über- und Unterrepräsentation wird komplexer, wenn wir die Datenlage 
über die zu untersuchenden Bereiche hinaus betrachten. Bei Menschen mit mittlerer und höherer Bildung ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Facharzt aufsuchen, etwa doppelt so hoch wie bei geringer gebildeten 
Vergleichsgruppen (Reibling et al. 2010). Angesichts des höheren Versorgungsbedarfs von Menschen mit 
niedrigem Einkommen weisen diese Befunde auf eine mögliche Unterversorgung hin (Klein et al. 2014).
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nen schwerfallen würde, sich auf eine muslimische Patientin einzulassen, da diese 
ihnen „ganz anders“ erschien. Rassistische Zuschreibungen kommen somit bei Auf-
nahmeentscheidungen durchaus zum Tragen, ohne dass sie von den Beteiligten  
dabei als Diskriminierung erkannt werden. Derzeit besteht ein geringes Bewusstsein 
für dieses Einfallstor der Benachteiligung. Die von Lewicki befragten Führungskräfte 
und Expert*innen beschrieben ihre Organisation häufig als prinzipiell und „vom We-
sen her“ für Menschen unterschiedlichster Herkunft offen. Die Unterrepräsentation 
von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Pflege hingegen wurde häufig indivi-
dualisiert (etwa mit dem Verweis auf Sprachdefizite, eine „Verweigerungshaltung“ 
oder einer pauschalen Zuschreibung „mangelnder Offenheit“; s. u.). Viele Führungs-
kräfte suggerierten, dass diese Versorgungslücke von migrationsorientierten Spezial-
diensten gefüllt werde. Die Verantwortung wurde damit bei der Nutzer*innen-Grup-
pe oder alternativen Anbieter*innen verortet und es wurden keine Schritte 
unternommen, um unterrepräsentierte Gruppen besser zu erreichen oder die Quali-
tät der Versorgung in der eigenen Einrichtung zu erhöhen. Auch wenn eine steigende 
Zahl privater Spezialdienste verfügbar ist, können sie den Bedarf nicht im Alleingang 
abdecken (Razum et al. 2020: 638). Zudem zeigte sich, dass die wenigen Einrichtun-
gen, die ihr Nutzer*innen-Profil explizit mit dem Einzugsgebiet abglichen oder aktiv 
wurden, um im Stadtteil ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, auch erhöhte An-
fragen aus unterrepräsentierten sozialen Gruppen verzeichneten. Die Selbstwahr-
nehmung als „für alle offen“ und eine Individualisierung der Verantwortung können 
somit eine zusätzliche Hürde für die Weiterentwicklung einer Organisation darstel-
len, indem sie dazu beiträgt, dass wenig unternommen wird, um Vertrauens-, Infor-
mations- und Versorgungslücken zu schließen. 

Auch für den zweiten Handlungskomplex, Kommunikation und Interaktion, 
sind Diskriminierungsrisiken belegt. Drewniak et al. (2017) identifizieren in diesem 
Bereich Kommunikationsbarrieren, kulturelle Missverständnisse und Stereotypisie-
rungen, die Fehldiagnosen und Ungleichbehandlung zur Folge haben können. Die 
Grenzen zwischen diesen Kategorien sind fließender, als häufig in der Forschungs-
literatur abgebildet. So wird in der Literatur etwa häufig auf Fehlkommunikationen 
verwiesen, die aus einem kulturell unterschiedlichen Krankheitsverständnis oder 
Schmerzempfinden erwachsen können (Razum et al. 2008: 110; Schimany et al. 
2012: 236-7). Seltener wird hierbei herausgearbeitet, dass generalisierende An-
nahmen und die pauschalisierende Zuschreibung eines „rückständigen“ oder nicht 
„westlichen“ Lebensstils, Krankheitsverständnisses („Morbus Bosporus“/„Mamma- 
mia-Syndrom“) oder Schmerzempfindens durch Behandelnde selbst ein Diskrimi- 
nierungsrisiko darstellen (angedeutet in Razum et al. 2020: 628; Schenk/Peppler 
2020: 9; s. Bermejo et al. 2012). Yeboah (2017) verdeutlicht, wie Rassismuserfahrun-
gen, darunter auch die Stereotypisierung im Alltag und besonders durch Behandeln-
de, Vertrauensverlust, Fehlbehandlungen sowie psychische und physische Folgen 
nach sich ziehen. Fernandes Sequeira (2015) zeichnet nach, wie die Traumatisierung 
durch Alltagsrassismus sich auch in der psychologischen Behandlung fortschreibt. 
Auch die Befragung von Diskriminierungsbetroffenen im Auftrag der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Lebenssituation 
eine häufige Form der Benachteiligung im Gesundheitssystem darstellt (Beigang et 
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al. 2017). Befragte berichteten in diesem Zusammenhang, dass sie sich in Fragen des 
eigenen Körpers bzw. ihres psychischen Wohls von Ärzt*innen, Pfleger*innen oder 
Verwaltungskräften nicht ernst genommen fühlten. Der Anteil derer, die von dieser 
Erfahrung im Zusammenhang mit Ethnizität oder Religion berichteten, war in dieser 
Erhebungspopulation nicht hoch. Bei diesem nicht hinreichend öffentlich diskutier-
ten Diskriminierungsrisiko besteht daher weiterer Forschungsbedarf. 

Das therapeutische Verhältnis kann zudem durch sprachliche Verständnis-
probleme negativ beeinflusst werden sowie zu häufigem Arztwechsel oder falschen 
Diagnosen führen. Hieraus ergeben sich somit Diskriminierungsrisiken bei der Be-
handlung psychischer (Schouler-Ocak 2015; Drewniak et al. 2017) sowie physischer 
Erkrankungen (Ilkilic 2010). Oft tritt zudem im hohen Alter die zweite oder dritte 
Sprache zurück und Verständigungsprobleme entstehen oder verschärfen sich 
(Bölük et al. 2017), insb. bei Demenzerkrankungen (Dibelius et al. 2015). Obwohl seit 
einigen Jahren nachgewiesen ist, dass der Einsatz professioneller Übersetzer*innen 
die Qualität der Behandlung und das Sicherheitsgefühl aller Beteiligten erhöht, wird 
diese Chance kaum genutzt (Borde 2018). Bisweilen wird diese Versorgungslücke 
durch Familienmitglieder provisorisch gefüllt, was wiederum zu Fehlübersetzungen, 
Auslassungen und einer weniger passgenauen Behandlung führen kann (Schimany et 
al. 2012; Tezcan-Güntekin et al. 2015; Schenk/Peppler 2020). Studien in urbanen 
Räumen wie Berlin oder Nordrhein-Westfalen deuten darauf hin, dass kaum Dolmet-
scher*innen zum Einsatz kommen, obwohl 10–20 % der Begegnungen in Kranken-
häusern auf Kommunikationsprobleme stoßen (Razum et al. 2008; Ulrich et al. 2016; 
Yildrim 2016; Timmen et al. 2017). Eine Befragung in Berliner Notfallversorgungs-
stellen zeigte, dass die behandelnden Ärzte bzw. Ärztinnen ihre Interaktion mit Men-
schen mit Migrationsgeschichte als weniger zufriedenstellend einstufen und dies v. a. 
mit Kommunikationsbarrieren in Zusammenhang bringen (Babitsch et al. 2008). So-
mit führen Verständigungsprobleme, die nicht institutionell gelöst werden, zu einer  
Frustration, die sich negativ auf die nächste Begegnung auswirken kann. Was für 
Ärztinnen und Ärzte eine Hürde zur vollen Erfüllung ihrer beruflichen Aufgabe dar-
stellt, führt bei Patient*innen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Diskriminie-
rungserfahrung und/oder falschen Behandlung.  

Eine Reihe von Studien deutet zudem auf Probleme bei der Alltagskommuni-
kation hin, wie abwertende Bemerkungen, verbale Übergriffigkeiten oder rassisti-
sche Mikroaggressionen (Gerlach et al. 2009; Dreißig 2008; Drewniak et al. 2017; 
Yeboah 2017). Die Betroffenenbefragung im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes zeigt, dass soziale Herabwürdigung oder herabwürdigende Darstellun-
gen eine der am häufigsten vorzufindenden Formen der Diskriminierung im Gesund-
heitswesen sind (Beigang et al. 2017). Beim Schutzmerkmal Religion liegt der Anteil 
an erfahrenen Herabwürdigungen mit 86 % besonders hoch (ebd.: 230). In Lewickis 
Interviews berichtete z. B. die Leitung einer Pflegeeinrichtung, dass sie einschritt, 
als Pflegekräfte muslimischen Bewohner*innen z. B. unterstellten, sie „stellten sich 
an“ und hätten „Sonderwünsche” (Interview Februar 2017). Eine Expertin türkischer 
Herkunft berichtete, von der Gynäkologin im Krankenhaus mit Fruchtbarkeits-
mythen belehrt worden zu sein („Ihr Türken bekommt ja ohnehin so viele Kinder“), 
die gängige Zuschreibungen im Repertoire des antimuslimischen Rassismus sind 
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(Shooman 2014). Als wirksames Vorgehen gegen rassistische Bemerkungen oder 
Abwertungen erweisen sich Abmahnungen, die das Bewusstsein für Alltagsrassis-
mus und Grenzen des „Humors“ schärfen. Führungskräfte müssen jedoch in der Lage 
sein, verbale Übergriffe als solche zu erkennen, und mit Sanktionen vorgehen. 

Zusammenfassend lässt sich zum zweiten Handlungskomplex sagen, dass weder  
in der Pflege noch in Krankenhäusern oder Notfallambulanzen die Kommunikations-
kultur derzeit hinreichend auf die Vielfalt der deutschen Gesellschaft ausgerichtet 
ist. Das Personal ist nicht angemessen aus- und fortgebildet, um generalisierende 
Annahmen als solche zu erkennen oder übergriffigen Bemerkungen vorzubeugen 
und angemessen zu begegnen. Es mangelt zudem an flächendeckenden vorbeugen-
den Maßnahmen sowie der Zusammenarbeit sowohl mit Minderheitenverbänden als 
auch mit Teams professioneller Übersetzer*innen oder Empathiemittler*innen. 

Damit kommen wir zum dritten Handlungskomplex: Zum Abbau von Wissens-
lücken und Stereotypisierungen, die sich oft unhinterfragt in unserem Alltagswissen 
fortschreiben, gehört auch eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Routinen 
und Abläufen, die den Alltag in einer wohlfahrtsstaatlichen Einrichtung strukturie-
ren. Die Forschungsliteratur hat sich in diesem Bereich v. a. mit dem Anpassungsbe-
darf an „kulturell spezifische“ Bedürfnisse befasst. Studien weisen darauf hin, dass 
etwa die Nichtbeachtung religiöser Grundpflichten oder Speisevorschriften Diskrimi-
nierungsrisiken birgt und benachteiligende Behandlung zur Folge haben kann (Ilkilic 
2010; Kronenthaler et al. 2014). Tezcan-Güntekin et al. (2015: 16) heben drei Berei-
che institutionellen Anpassungsbedarfs hervor: Religionsausübung, Ernährung und 
geschlechtsspezifische Behandlung.  

So gehen etwa Krankenhäuser oder Pflegeheime, die z. B. christliche Seelsorge 
anbieten, inzwischen nicht selten auch auf den regionalen oder lokalen Moschee- 
verein oder die jüdische Gemeinde zu und erweitern ihr Angebot der spirituellen 
Seel sorge auf diese Weise. Weniger verbreitet ist es, spirituelle Rituale oder Räum-
lichkeiten für verschiedene Gruppen zu diversifizieren. Theologische Ansätze der 
multikonfessionellen und interreligiösen Öffnung sind zwar vorhanden, aber weniger 
einflussreich als etwa im anglosächsischen Kontext. Neben einer christlichen Kapelle 
ist nur im Ausnahmefall auch ein muslimischer Gebetsraum mit Waschgelegenheit 
vorhanden, selbst wenn Muslime und Musliminnen sowohl im Personal als auch in der 
Bewohnerschaft zahlreich vertreten sind. 

Minderheitenverbände könnten hier beratend helfen, Abläufe und Routinen 
besser zu gestalten. Ein*e Vertreter*in einer Minderheitenorganisation, die Men-
schen mit Wurzeln in der Türkei vertritt, erklärt: 

„Die Angebote passen oft nicht und es gibt kaum Analysen zur Nachfrage. Also, wir 
hören z. B.: ‚Wir sind auch für Türken offen‘ und dann frage ich nach: ‚Wo kochen 
Sie?‘ Oft stellt sich dann heraus, dass Schweinefleisch und schweinfreie Gerichte auf 
derselben Kochfläche zubereitet werden, was für uns problematisch ist. Wir sagen: 
Wir müssen gemeinsam schauen, wie wir für diese Gruppe auch adäquate Angebote 
machen, und das kann manchmal auch zwei verschiedene Arbeitsflächen bedeuten.“ 
(Expert*innen-Interview November 2016)
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Dabei zeigt dieses Zitat auch, dass kleine Justierungen der Abläufe Wunder bewirken 
können – oft sind dies Anpassungen, die eines geringen organisatorischen Aufwands 
bedürfen. Eine Einrichtungsleitung betonte zudem, dass häufig „kulturalisierte“ Be-
dürfnisse bisweilen gar nicht so „kulturspezifisch“ seien:
 
„Mir gehts wirklich primär erst mal darum, meine Mitarbeitenden zu sensibilisieren, 
das ist die erste Aufgabe, und dann zu gucken, was ist wichtig für Menschen muslimi-
schen Glaubens im Pflegebereich. Was heißt das? Das wird nicht viel in diesem Haus 
umkrempeln, weil Geschichten wie geschlechterspezifische Pflege habe ich hier bei 
ganz vielen. Ganz viele deutschstämmige Frauen wollen nicht von einem männlichen 
Pfleger gepflegt werden. (…) Es gibt aber eine Neigung zu sagen: ,Das ist typisch bei 
den Muslimen, bei den Türken.‘“ (Expert*innen-Interview Februar 2017)

Ein wichtiges Instrument zur Erschließung unterschiedlich bedingter Bedürfnislagen  
ist daher das Aufnahmegespräch zu Beginn der ambulanten oder stationären Ver-
sorgung. Bei fortgeschrittener Pflegestufe spielt die Auskunft der Angehörigen 
eine wichtige Rolle. Eine der 20 befragten Führungskräfte erwähnte z. B., dass das 
von ihr geführte Aufnahmegespräch über spirituelle Betreuung und Ernährungs-
präferenzen hinaus auch Wünsche bez. der Ausrichtung des Bettes gen Osten, der  
Waschung vor dem Gebet usw. zutage geführt hätte. Gerade Menschen mit Migrations-
geschichte trauen sich solche oft als „Sonderwünsche“ angesehenen oder „Umstände  
machenden“ Bedürfnisse erst zur Sprache zu bringen, wenn sie ausdrücklich ermuntert  
werden. Die Qualität des Aufnahmegesprächs hängt demnach stark von der Sensibi-
lität und Offenheit der Fachkraft für unterschiedliche Bedürfnislagen ab. 

Eine unzureichende Auseinandersetzung mit Diskriminierungsrisiken im Ge-
sundheitswesen hängt dabei nicht zwingend mit mangelnder Bereitschaft, sondern 
häufig auch mit einem verkürzten Problemverständnis zusammen. Häufig beschränkt 
sich die Problemwahrnehmung auf sprachlich bedingte Verständigungsschwierig- 
keiten. Die Vertreterin eines Spitzenverbandes der Wohlfahrtspflege erläutert etwa: 

„Wenn ich aber einen Menschen mit Migrationshintergrund habe, der ohnehin schon 
sein ganzes Leben in Deutschland zugebracht hat und ohnehin sehr gut integriert ist, 
wo es auch nicht um muttersprachliche Information und sonst irgendetwas geht, da 
muss sich eine Einrichtung auch nicht groß mit beschäftigen, warum sollte sie auch?“ 
(Expert*innen-Interview Januar 2017)

Dieses Zitat, das hier stellvertretend für viele Äußerungen steht, verdeutlicht, dass 
Entscheidungsträger*innen oft ein Bewusstsein für und Wissen über die Vielfalt der 
Einfallstore für Benachteiligung fehlen. Auf die Frage, wohin sich jemand wenden 
könnte, der in einer der Einrichtungen Diskriminierung erfahren habe, antwortet die-
selbe Person:

„Da kann und sollte die betroffene Person sich eben an die Einrichtungsleitung wen-
den und dann wird es genauso behandelt wie jede andere Beschwerde. (…) Die an-
dere Frage ist, wie das in der Praxis gehandhabt wird und … Also, dazu könnte ich 
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Ihnen jetzt … also über Diskriminierung … da liegen mir gar keine Informationen vor 
und auch nicht sozusagen wie häufig so etwas vorkommt – wenn Sie das jetzt als 
Nächstes fragen würden, könnte ich es Ihnen nicht sagen. (…) Aber ich würde mich 
insofern aus dem Fenster lehnen, dass ich glaube, dass das kein zahlenmäßig großes 
Problem in unseren Einrichtungen ist. Aus dem völligen Fehlen von Assoziationen, die 
ich jetzt habe, schließe ich jetzt einfach mal, dass das kein Riesenproblem darstellt.“ 
(Expert*innen-Interview Januar 2017)

Auch dieses Zitat steht vertretend für einen verbreiteten Sachstand: Beschwerde-
verfahren sind vorhanden, aber nicht auf das Thema Diskriminierung ausgerichtet. 
Es wird wenig getan, um eine institutionelle Kultur zu schaffen, die ein offenes Ohr 
für Betroffene signalisiert. Eher wird davon ausgegangen, dass Diskriminierung kaum 
vorkommt und dass die prinzipielle Offenheit für alle „automatisch“ gleiche Behand-
lung und Erfahrungen ermöglicht. Wird Diskriminierung als unwahrscheinlich ange-
sehen, sinkt gleichsam die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene sich trauen, diese zu 
problematisieren – zumal Beziehungen im Gesundheitswesen von Machtasymme-
trien geprägt sind. In diesem Handlungskomplex besteht weiterer Bedarf nach For-
schung, die Abläufe, Normen und Regeln über eine Engführung auf „kulturell spezi-
fische Bedürfnislagen“ hinaus auf Diskriminierungsrisiken hin untersucht. 

2.3.4. Ansätze zum Wandel

Seit den frühen 2000er-Jahren engagieren sich die Wohlfahrtsverbände auf Bundes-
ebene in der Debatte um die interkulturelle Öffnung und in urbanen Ballungsräumen 
wie Berlin, Frankfurt oder München wurden dahingehend Modellprojekte realisiert. 
Auf dieser Grundlage wurde eine Reihe von Handreichungen entwickelt, die Empfeh-
lungen zu einer „kultursensiblen“, „interkulturellen“ oder „transkulturellen“ gesund-
heitlichen Versorgung geben (Arbeitskreis Charta für eine kultursensible Altenpflege 
2002; Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
2015a; Caritas 2006; Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
2016) und dem Thema Sichtbarkeit verleihen. Viele dieser Materialien sind reflexiv 
ausgestaltet und gehen ergebnisoffen von verschieden bedingten Wünschen aus. Sie 
haben damit das Potenzial, das Personal für unterschiedliche Lebenswirklichkeiten 
zu sensibilisieren sowie die Alltagszufriedenheit und die Solidarität in der Einrich-
tung zu erhöhen (Beck et al. 2020; Peppler et al. 2019). Der Fokus dieser Konzepte 
liegt jedoch v. a. auf dem Umgang mit als „anders“ dargestellten kulturell bedingten 
„Bedürfnislagen“. Bisweilen werden gar „kulturelle Checklisten“ erstellt und damit 
Stereotype verstärkt. Institutionelle Diskriminierungsrisiken und eine selbstkritische 
Auseinandersetzung mit der Rolle des Personals kommen in diesen Konzepten zu 
kurz. Selbst die transkulturelle Pflege, die höhere Selbstreflexion anmahnt, wirkt in 
der Anwendung kulturalisierend und essenzialisierend (Tezcan-Güntekin 2020). Als 
„anders“ markierte Bevölkerungsgruppen werden so homogenisiert und hetero gene 
Bedürfnislagen innerhalb der Gruppe finden wenig Berücksichtigung (ebd.). Dieser  
typisierende, kategorisierende und objektivierende Blick „auf den anderen“, so 
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Khan-Zvornicanin (2016), erwächst häufig aus einer instrumentellen Handlungslogik. 
Dienen Öffnungsprozesse vornehmlich der ökonomisch motivierten Erschließung 
von Fachkräften oder neuen Nutzer*innen-Gruppen, verstärken sie die Wahrneh-
mung der „Andersartigkeit“ benachteiligter Gruppen. Öffnungsprozesse gelten als 
erfolgreicher, wenn sie vom Gleichbehandlungsgedanken geleitet sind (Migala/Flick 
2020) und verschiedene Dimensionen von Diskriminierung in den Blick nehmen.

Über die konzeptuelle Engführung auf kulturelle Differenz hinaus ist jedoch  
v. a. anzumerken, dass es an einer konsequenten Umsetzung von Reformen mangelt  
(Tezcan-Güntekin et al. 2015). Die Forschung spricht hier von einem Paradox: Einer-
seits besteht seit Jahren reges Interesse an dem Thema und programmatisch ist das 
Feld weit entwickelt und ausdifferenziert. Andererseits besteht eine große Verände-
rungsresistenz in der Praxis – sowohl auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
der Wohlfahrtsverbände als auch in den Einrichtungen. Ein Experte bzw. eine Exper-
tin erläutert, dass Fortschritt v. a. dort zu verzeichnen ist, wo sich einzelne Personen 
zu Diversitätsthemen engagieren:

„Ich bin seit 15 Jahren in dem Bereich und es gibt dann immer wieder so Durch- 
brüche, aber dann bleibt es auch wieder so hängen. (…) Und es braucht eben auch – 
und das ist wichtig für die langfristige Verankerung –, es braucht eine Veränderung und 
Anpassung von Instrumenten und von Prozessen. Diskriminierungsschutz darf nicht 
mehr abhängig sein vom Wissen einzelner Personen.“ (Expert*innen-Interview im  
Dezember 2016)

Vertreter*innen der Verbände bestätigen diese Diagnose und betonen strukturelle 
sowie personelle Barrieren für weitergehende Reformansätze. So scheitern flächen-
deckende Initiativen an der föderalen Struktur und mangelnden Weisungsgebun-
denheit der Landesverbände oder Einrichtungen (Interview im Januar 2020). Ande-
re betonen, dass Diversitätsexpertise, wenn vorhanden, bei wenigen als „zuständig“ 
erachteten Personen konzentriert ist, während es darüber hinaus an Wissen und 
Verständnis für Diskriminierungsrisiken mangele (Interview im Januar 2020). Be-
sonders häufig richten sich die Aufmerksamkeit und der Tatendrang dabei auf die 
Migrationsfachdienste oder -beratungen. Der Bundesverband der Diakonie ist als 
einziger personell mit einer Stabsstelle Interkulturelle Orientierung und Öffnung 
ausgestattet. Die Stabsstelle wirkt koordinierend sowie beratend und setzt Impulse  
für Öffnungsprozesse diakonischer Einrichtungen. Sie hat somit eine Ausstrah-
lungswirkung in verschiedene Handlungskontexte der Diakonie hinein und erhöht 
die Sichtbarkeit des Themas. Jedoch stößt auch diese mit einer Person besetzte 
Stabsstelle angesichts der Vielfalt der Wirkungsbereiche und der Heterogenität der 
Einrichtungslandschaft an ihre Grenzen.

Eine weitere Hürde für Reformprozesse ist die Unterrepräsentation von Men-
schen mit Diskriminierungsexpertise und entsprechender biografischer Sensibilisie-
rung in Führungspositionen. Wenngleich die Beschäftigtenzahlen von Fachkräften 
diverser Herkunft rasant stiegen, so eine Expertin bzw. ein Experte im Interview,  
beschränke sich diese Diversifizierung auf die niedrigen Gehaltsstufen.
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Auch wenn eine vielfältige Leitungsebene Diskriminierung per se nicht eliminiert, be-
steht doch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Führungskräfte mit Gleichbehand-
lungsexpertise und biografischer Sensibilisierung die gesellschaftliche Vielfalt zum 
einen besser abbilden und zum anderen in der Gestaltung institutioneller Kulturen 
berücksichtigen.  

Eine weitere strukturelle Barriere, die Reformprozesse ausbremst, ist die man-
gelnde Repräsentativität der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege. Expert*innen bemängeln das Fehlen einer expliziten Bündelung des Engage-
ments von Migrant*innen-Selbstorganisationen. Letztere sind zwar in der Wohl  - 
fahrts pflege aktiv, aber in föderalen Entscheidungsgremien kaum vertreten und von 
der Strukturförderung des Bundes und der Länder ausgeschlossen (Halm/Sauer 
2015; Neüff/Müller-Thalheim 2017; Wördemann 2017). Der Verband für interkulturel-
le Wohlfahrtspflege sowie der sich im Aufbau befindliche Islamische Wohlfahrts-
verband argumentieren, dass eine Aufnahme in die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege ihre Expertise für die Öffnung mehrheitsgesellschaftlicher 
Einrichtungen nutzenbar machen würde. 

Expert*innen weisen schließlich auf ein weiteres Hindernis für Reformen hin: 
Zielvorgaben der Teilhabegerechtigkeit finden keine Berücksichtigung bei der Mit-
telvergabe durch die öffentliche Hand. So bleibt Diversity ein „Luxusgut für multi- 
nationale Korporationen“ (Interview im Januar 2020). Vorhandene Fördermöglich-
keiten sind entweder wenig bekannt oder kaum überschaubar. Großflächigere Öff-
nungsprozesse profitieren von der Vernetzungs- sowie Förderbereitschaft einer 
Kombination von Akteur*innen und bedürfen finanzieller Unterfütterung. Häufig 
wird von Personalverantwortlichen erwartet, dass sie Reformen aber im Alleingang 
und ohne finanzielle Unterstützung auf den Weg bringen:

„Es wäre schön, wenn wir etwa ein Punktesystem und klare Anlaufstellen hätten. 
Angefangen ganz oben vom Gesundheitsministerium und den Pflegeversicherun-
gen, wo klar wäre, hier wende ich mich hin, wenn ich Förderung für die Einrichtung 
einer Halalküche beantragen möchte, und dort kann ich einen Antrag stellen, um 
gezielt Fachpersonal weiterbilden zu lassen. Ich kann nicht einfach zu meinen Mit-
arbeiter*innen gehen und sagen: ‚Macht das mal nebenbei.‘ Da wäre es hilfreich, auch 
sichtbar zu sagen: ‚Ihr habt recht, es kostet was.‘“

Aufgrund dieser vielfältigen strukturellen Barrieren geht die Auseinandersetzung mit 
Diversität im Gesundheitssektor bisher nur punktuell in Modellprojekten voran. Diese  
Initiativen sind selten präventiv, sondern häufig reaktiv, also auf die Lösung eines ver-
einzelten Problems ausgerichtet. Einige der Projekte orientieren sich v. a. an Kriterien 
der kulturellen Vielfalt, andere sind breiter auf Diversität und Diskriminierung aus-
gerichtet. Selten werden dabei verschiedene Maßnahmen kombiniert; vornehmlich 
handelt es sich um vereinzelte lokale Initiativen. Die folgenden Beispiele guter Praxis  
sind v. a. dem Bereich der Pflege entnommen, wo die Aktivitätsdichte bisher am 
höchsten ist. 
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Eine Pflegeeinrichtung der Caritas im Stuttgarter Raum unternahm etwa Schritte 
zum Abbau von Zugangsbarrieren. Die Daten, die zum Zeitpunkt der Heimaufnahme 
erfasst werden, werden hier mit der demografischen Zusammensetzung des Ein-
zugsgebiets abgeglichen. Die Heimleitung berichtete, dass die Nutzung des bereits 
vorhandenen Datensystems keinen „besonderen Mehraufwand“ mit sich brachte (In-
terview im April 2017). Die Auswertung hingegen zeigte, dass die Bewohnerschaft 
vielfältiger war als angenommen. Die Zahl polnischstämmiger Nutzer*innen war  
höher als angenommen, während die im Einzugsgebiet stark vertretene türkisch-
stämmige Bevölkerung deutlich unterrepräsentiert war. Auf dieser Grundlage wurden  
weitere Schritte erwogen, um Versorgungslücken zu identifizieren und die Leistun-
gen auf das ermittelte Nutzer*innen-Profil abzustimmen. 

Eine Pflegeeinrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Frankfurt  
setzte auf intensive Vernetzung im Einzugsgebiet. Die Einrichtungsleitung ging auf 
Minderheitenvereine zu, sprach mit der Nachbarschaft beim Gemüsehändler, stellte 
sich beim Elternabend in der angrenzenden Kindertagesstätte vor und verzeichnete 
auf diese Weise schnell einen Anstieg von Anfragen aus türkischstämmigen Familien, 
die im Einzugsgebiet zahlreich vertreten, in der Einrichtung aber unterrepräsentiert 
waren. Hier ließen sich Entscheidungsträger*innen nicht von stereotypisierenden  
Zuschreibungen leiten, sondern unternahmen aktive Schritte, um Berührungsängste 
und Informationsdefizite abzubauen. 

Im Bereich Kommunikation sind erste erfolgreiche Modelle der Sprachmittlung 
hervorzuheben, die v. a. in Krankenhäusern zum Einsatz kommen (Razum et al. 2008: 
114). Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V.  in Hannover sowie das Bayerische Zen-
trum für Transkulturelle Medizin e. V.  haben jeweils erfolgreich medizinische Dolmet-
scherdienste aufgebaut. Weitere Beispiele guter Praxis, etwa in Wuppertal, Marburg, 
Bremen oder Berlin, finden sich in einer Übersicht der Beauftragten der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2015b). Die jeweiligen Ko- 
ope rationen zwischen wohlfahrtsstaatlichen Verbänden und medizinischen Fach - 
dol metscher*innen operieren großenteils auf Honorarbasis und werden teils aus 
dem kommunalen Haushalt, teils über Projektgelder oder über Vermittlungsgebüh-
ren finanziert. 

Ein Projekt in Berlin setzt zugleich auf den Abbau von Zugangs- und Kommuni-
kationsbarrieren in der Pflege. Das Diakonische Werk setzt in Sozialstationen und 
Pflegestützpunkten „Interkulturelle Brückenbauer*innen“ ein. Dabei handelt es sich 
um ein Team von Fachkräften, die über die im Einzugsgebiet häufig vertretenen 
Zweitsprachkenntnisse (Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Serbo-
kroatisch, Türkisch) verfügen. Zu ihren Aktivitäten gehören umfassende Öffentlich-
keitsarbeit und die Begleitung beratender Gespräche über Ansprüche und Leistun-
gen. Zum einen vernetzen die Brückenbauer*innen die Pflegestützpunkte besser, 
zum anderen tragen sie dazu bei, Verständigungsschwierigkeiten abzubauen und die 
Sensibilisierung für unterschiedliche Lebenswirklichkeiten zu erhöhen. Das Tandem 
aus Pflegefachkraft und Brückenbauer*in ermöglicht eine wertschätzende Begeg-
nung auf Augenhöhe und gewährleistet so die Qualität der Beratung (Interview im 
Dezember 2016). Beteiligte betonen, dass die „anwaltschaftliche“ Präsenz v. a.  
Empathie-Defizite ausgleicht. 
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Der Münchner Stadtrat hat für sieben Jahre (2014–2020) das Projekt „Interkulturelle 
Öffnung der Langzeitpflege“ aufgelegt. In diesem Fall wurden finanzielle Mittel für  
einen umfassenden Reformprozess der Pflege zur Verfügung gestellt – darunter 
Ressourcen für Personal, Umbauten und Fortbildungen. Zu den Maßnahmen gehören 
eine halbe Koordinationsstelle in jeder der sieben beteiligten Modelleinrichtungen, 
eine Weiterentwicklung vorhandener Leitbilder, eine enge Kooperation mit Minder-
heitenverbänden, ein gezielter Einsatz von bilingualen Fachkräften, die Verfügbar-
keit mehrsprachiger Informationen, ein pluralisierter Speiseplan sowie ethnisch oder 
religiös ausgerichtete Wohnbereiche, multireligiöse Räume der Stille usw. Über die 
umfassende Neugestaltung der sieben Einrichtungen hinaus wurden im gesamten 
Stadtgebiet Fortbildungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitende in der ambu-
lanten, teil- und vollstationären Pflege aufgelegt. 

Der Paritätische Bundesverband hat kürzlich ein Projekt mit dem Titel „Be-
wusst – Gesund – Aktiv: Gesundheitsförderung für Migrant*innen im Quartier“ ge-
startet. An zehn Standorten soll das „Forum der Migrantinnen und Migranten im  
Paritätischen“ ausgebaut werden, um Regelangebote im Integrationsbereich für ge-
sundheitliche Prävention zu sensibilisieren. Positiv ist hervorzuheben, dass dieses 
Pro jekt strukturelle Benachteiligung und ihre gesundheitlichen Folgen problemati-
siert und auf den Abbau von Informationsdefiziten und Diskriminierung abzielt.

Zum Abschluss sind noch Initiativen zu nennen, die die gesellschaftliche Vielfalt 
in der Führungsebene der Wohlfahrtsverbände besser abbilden sollen. Der Paritä- 
tische Wohlfahrtsverband führt im Dreijahresrhythmus ein Monitoring seiner Mit- 
arbeiter*innen durch, um die Repräsentativität des Bundesverbands zu ermitteln. In 
der Hauptgeschäftsstelle sowie in den Landesverbänden wurden zudem Koordinie-
rungsgruppen eingerichtet und Strategiegespräche für Fortbildungen geführt. Im 
AWO Bundesverband wird mit dem Projekt „Vielfaltsbewusst in Führung. Mit Diver-
sity Management Potentiale erkennen, Strukturen verändern, Personal gewinnen 
und binden“ (2019–2022) die Entwicklung und Implementierung einer vielfaltsbe-
wussten Organisationskultur an zwei Modellstandorten (Schwaben und Westliches 
Westfalen) getestet. Als positiv anzumerken ist hier der Fokus auf die Identifizierung 
und den Abbau struktureller Barrieren. Führungskräfte sollen hinsichtlich vielfalts- 
orientierter Personalauswahl und -entwicklung weitergebildet werden. Auch sollen 
bisher in Führungspositionen unterrepräsentierte, von Diskriminierung betroffene 
gesellschaftliche Gruppen an Leitungsfunktionen herangeführt werden. 

2.3.5. Relevante Akteurinnen und Akteure

Zentrale Akteurinnen und Akteure auf Bundesebene sind die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege, die Wohlfahrtsverbände und darin sowohl die 
Stabsstellen oder Beauftragten für Diversität oder Interkulturelle Öffnung, soziale 
Fragen, interreligiösen Dialog und Migration sowie die Referent*innen für die Berei-
che Gesundheits- und Seniorenhilfe, aber auch der Gesamtverband der Deutschen 
Krankenkassen und die Kassen selbst. 
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Im öffentlichen Sektor liegen Verantwortlichkeiten v. a. bei der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, dem Bundesgesundheitsministerium, dem Bundesministerium für 
Frauen, Senioren und Jugend, der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration sowie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Wichtige Akteurinnen und Akteure im Feld sind spezialisierte Minderheiten-
verbände, wie der Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, der von Migrant*in-
nen-Selbstorganisationen gegründet wurde, der sich im Entstehen befindende  
Islamische Wohlfahrtsverband, das Ethno-Medizinische Zentrum e. V., aber auch Di-
versitätstrainer*innen und Medizinische Dolmetscher*innen. 

Weitere wichtige Akteurinnen und Akteure sind Expert*innen wie jene des 
Bayerischen Zentrums für Transkulturelle Medizin e. V. , des Kompetenzzentrums  
Interkulturelle Öffnung der Altenpflege in Berlin oder des Forums kultursensible 
Alten hilfe in Frankfurt sowie Beteiligte an etablierten Modellprojekten, wie den Inter-
kul turellen Brückenbauer*innen in Berlin oder der Interkulturellen Öffnung der Lang-
zeitpflege in München, aber auch Organisationen, die Prozesse der Organisations-
entwicklung begleiten und unterstützen, wie DeutschPlus e. V.   

Erfolgreiche Modellprojekte stützen sich auf Kooperationen verschiedener  
Akteurinnen und Akteure. Oft wirken verschiedene Unterstützer*innen auf ver-
schiedenen Ebenen zusammen – bei den Interkulturellen Brückenbauer*innen in 
Berlin etwa das Bundesgesundheitsministerium, der Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenkassen, das Diakonische Werk Stadtmitte, die Pflegestützpunkte, der 
Medizinische Dienst der Krankenversicherung, die Volkssolidarität, Krankenkassen 
sowie der Humanistische Verband Deutschlands (u. a.). In München sind die öffent-
liche Hand durch den Stadtrat beteiligt, fünf wohlfahrtsstaatliche Träger sowie NGOs, 
die Diversitätstrainings anbieten, aber auch verschiedene Minderheitenverbände. 



83Ausgewählte Lebensbereiche – Gesundheit

2.3.6. Bibliografie 

Arbeitskreis „Charta für eine kultursensible Altenpflege“/Kuratorium Deutsche 
Altershilfe (2002) Für eine kultursensible Altenpflege. Eine Handreichung. Köln. 
Babitsch, B./Braun, T./Borde, T./David, M. (2008) Doctor’s Perception of Doctor- 
Patient Relationships in Emergency Departments: What Roles Do Gender and Ethni-
city Play? BMC Health Serv Res 11(8), S. 82. 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration  
(2015a) Das kultursensible Krankenhaus. Ansätze zur interkulturellen Öffnung.  
Praxisratgeber. Berlin.
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2015b) Sprachmittlung im Gesundheitswesen. Berlin. 
Bermejo, I./Hölzl, L.P./Kirston, L./Härter, M. (2012) Subjektiv erlebte Barrieren von 
Personen mit Migrationshintergrund bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsmaß-
nahmen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 55 
(8), S. 944–953.
Beck, P./Mratschkowski, A./Matusiewicz, D. (2020) Interkulturelle Öffnung im  
Ge sundheitswesen fördert einen solidarischen Umgang. Gesundheitswesen,  
S. 1236–3630. 
Beigang, S./Fetz, K./Kalkum, D./Otto, M. (2017) Diskriminierungserfahrungen 
in Deutschland. Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenenbefragung.  
Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Baden-Baden. 
Borde, T./Braun, T./David, M. (2003) Gibt es Besonderheiten bei der Inanspruch-
nahme klinischer Notfallambulanzen durch Migrantinnen und Migranten? In:  
Borde,T./David, M. (Hg.) Gut versorgt? Migrantinnen und Migranten im Gesundheits- 
und Sozialwesen. Frankfurt/Main, S. 43–81. 
Borde, T. (2018) Kommunikation und Sprache. Gynäkologische Endokrinologie 16, 
S. 3–9. 
Bölük, R./Bräutigam, C./Cirkel, M. (2017) Gemeinsam zuhause? Birlikte evde? 
Wohnalternativen für pflegebedürftige türkische Migrantinnen und Migranten.  
Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen 
Bocholt Recklinghausen & Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
(ZfTI) (Hg.). Gelsenkirchen. 
Camino (2014) Interkulturelle Altenhilfe in Berlin – Empfehlungen für eine kultur-
sensible Pflege älterer Migrantinnen und Migranten. Gutachten im Auftrag der Be-
auftragten des Senats für Integration und Migration. Berlin.
Caritas (2006) Vielfalt bewegt Menschen. Interkulturelle Öffnung der Dienste und 
Einrichtungen der verbandlichen Caritas. Eine Handreichung. Freiburg. 
Dibelius, O./Feldhaus-Plumin, E./Piechotta-Henze, G. (Hg.) (2015) Lebenswelten 
von Menschen mit Migrationserfahrung und Demenz. Göttingen. 
Dreißig, V. (2008) Zur Rolle von Ungleichheits- und Machtverhältnissen in der Inter-
aktion zwischen Pflegenden, Ärzten und verschiedenen Patientengruppen im Kran-
kenhaus. In: Bauer, U./Büscher, A. (Hg.) Soziale Ungleichheit und Pflege. Wiesbaden, 
S. 363–374.



84 Ausgewählte Lebensbereiche – Gesundheit

Drewniak, D./Krones, T./Wild, V. (2017) Do Attitudes and Behavior of Health Care 
Professionals Exacerbate Health Care Disparities among Immigrant and Ethnic  
Minority Groups? An Integrative Literature Review. International Journal of Nursing 
Studies 70, S. 89–98. 
Fernandez Sequiera, D. (2015) Gefangen in der Gesellschaft – Alltagsrassis-
mus in Deutschland: Rassismuskritisches Denken und Handeln in der Psychologie.  
Baden-Baden. 
Gerlach, H./Becker, N./Fuchs, A./Wollny, A./Abholz, H-H. (2009) Diskriminierung 
von Schwarzen aufgrund ihrer Hautfarbe? Ergebnisse von Focusgruppendiskus- 
sionen mit Betroffenen im deutschen Gesundheitswesen. Gesundheitswesen 70 (1),  
S. 47–53.
Haji Loueian, E./Lange, D.R./Borde, T./David, M./Babitsch, B. (2012) Werden  
klinische Notfallambulanzen angemessen genutzt? Notfall + Rettungsmedizin 15 (8), 
S. 683–689. 
Halm, D./Sauer, M. (2015) Soziale Dienstleistungen der in der Deutschen Islam 
Konferenz vertretenen Dachverbände und ihrer Gemeinden. Studie im Auftrag der  
Islam Konferenz, Universität Duisburg-Essen. Stiftung Zentrum für Türkeistudien und  
In tegrationsforschung.
Höbel, J./Michalski, N./Wachtler, B./Diercke, M./Neuhauser, H./Wieler, L. H./Hö-
vener, C. (2021) Socioeconomic Differences in the Risk of infection during the se-
cond SARS-CoV-2 wave in Germany. Deutsches Ärzteblatt Intern., 118, S. 269-1. 
Ilkilic, I. (2010) Medizinethische Aspekte des interkulturellen Arzt-Patienten- 
Ver hältnisses. In: Deutscher Ethikrat (Hg.) Dokumentation der Jahrestagung des  
Deutschen Ethikrates 2010: Migration und Gesundheit – Kulturelle Vielfalt als He-
rausforderung für die medizinische Versorgung. Berlin. 
Khan-Zvornicanin, M. (2016) Kultursensible Altenhilfe? Neue Perspektiven auf  
Programmatik und Praxis gesundheitlicher Versorgung im Alter. Bielefeld. 
Khalil S./Lietz, A./Mayer, S. (2020) Systemrelevant und prekär beschäftigt: Wie 
Migrant*innen unser Gemeinwesen aufrechterhalten. DeZIM (Hg.). Berlin. 
Klein, J./Hofreuter-Gätgens, K./Knesebeck, O. v. d. (2014) Socioeconomic Status 
and the Utilization of Health Services in Germany: A systematic review. 
In: Janssen, C. (Hg.) Health Care Utilization in Germany. Wiesbaden, S. 117–143.
Kluge, U./Aichberger, M.C./Heinz, E./Udeo-Gözalan, C./Abdel-Fatah, D. (2020) 
Rassismus und psychische Gesundheit. Der Nervenarzt, Online 15.9.2020.
Kohls, M. (2012) Pflegebedürftigkeit und Nachfrage nach Pflegeleistungen  
von Migrantinnen und Migranten im demographischen Wandel. Forschungsbericht  
12. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hg.). Nürnberg.
Kronenthaler, A./Hiltner, H./Eissler, M. (2014) Assoziationen zu muslimischen  
Patienten in der Hausarztpraxis – Eine Befragung deutscher Allgemeinmediziner. 
Gesundheitswesen 76 (7), S. 434–439.
Lampert, T. (2020) Soziale Ungleichheit und Gesundheit. In: Razum, O./Kolip, P. 
(Hg.) Handbuch Gesundheitswissenschaften, 7. Auflage. Weinheim, S. 530–559.
Lewicki, A. (2017a) Christliche Wohlfahrtsverbände: Vielfalt und Diskriminierung in 
der Seniorenpflege. Expertise. Mediendienst Integration (Hg). Berlin.



85Ausgewählte Lebensbereiche – Gesundheit

Lewicki, A. (2017b) Institutionelle Diskriminierung: Rechtliche Möglichkeiten  
in Deutschland und Frankreich. In: Fereidooni, K./El, M. (Hg.) Rassismuskritik und  
Widerstandsformen. Wiesbaden, S. 545–556.
Lewicki, A. (2020a) Gleichbehandlung in der Pflege? In: Dibelius, O./Piechotta- 
Henze, G. (Hg.) Menschenrechtsbasierte Pflege. Plädoyer für die Achtung und  
Anwendung von Menschenrechten in der Pflege. Göttingen. 
Lewicki, A. (2020b) Corona trifft Minderheiten besonders hart. Interview mit dem 
Mediendienst Integration. Berlin.
Lewicki, A. (2021a) The Christian Politics of Identity and the Making of Race in the 
German Welfare State. Sociology, online first publication. Im Internet abrufbar unter: 
https://doi.org/10.1177/00380385211008368
Lewicki, A. (2021b) Sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Covid-19 
betroffen? Expertise, Mediendienst Integration (Hg). Berlin. Im Internet abrufbar unter:  
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MEDIENDIENST_Experti-
se_Covid-19_und_Migrationshintergrund.pdf
Migala, S./Flick, U. (2020) Altern und Sterben in Diversität – Implikationen einer 
intersektionalen Perspektive für die Analyse pflegepolitischer Diskurse. Gerontologie 
+ Geriatrie 53, S. 222–227.
Neüff, M./Müller-Thalheim, K. (2017) Einwanderungsgesellschaft gemeinsam 
gestalten: Die Rolle der Migrantenorganisationen bei der Aufnahme geflüchte-
ter Menschen in Deutschland. In: Lewicki, A./Schmidt, G./Sommer, M. (Hg.) Neue  
Akteurskonstellationen im Engagement für Geflüchtete. Forschungsjournal Soziale 
Bewegungen 30 (3), S. 101–105. 
Peppler, L./Sonntag PT./Schenk L. (2019) Intercultural Opening: Participant Ob-
servation in two Hospitals and two Outpatient Services. European Journal of Public 
Health 29 (4), online. 
Public Health England (2020) Disparities in the Risk and Outcome of Covid-19.  
London. 
Razum, O./Zeeb, H./Meesmann, U./Schenk, L./Bredehorst, M./Broszka, P./
Dercks, T./Glodny, S./Menkhaus, B./Salman, R./Saß, A.C./Ulrich, R.E. (2008) 
Migration und Gesundheit. Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichtserstattung 
des Bundes. Berlin. 
Razum, O./Akbulut, N. /Bozorgmehr, K. (2020) Diversität und Diskriminierung am 
Beispiel der Gesundheit und gesundheitlichen Versorgung von Migrant*innen und 
Geflüchteten. In: Razum, O./Kolip P. (Hg.) Handbuch Gesundheitswissenschaften. 
Weinheim, S. 621–646. 
Reibling, N./Wendt, C. (2010) Bildungsniveau und Zugang zu Gesundheitsleistun-
gen. Eine vergleichende Analyse von Zugangsregulierung und Inanspruchnahme 
fachärztlicher Leistungen in Europa. Gesundheitswesen 72 (8/9), S. 447–454. 
Schenk, L./Peppler, L. (2020) Migration. In: Deinzer, R./von dem Knesebeck, O. 
(Hg.) Online Lehrbuch der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie. 
Berlin. 
Schimany, P./Rühl, S./Kohls, M. (2012) Ältere Migrantinnen und Migranten. Ent-
wicklungen, Lebenslagen, Perspektiven. Forschungsbericht 18., Nürnberg: Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge.

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MEDIENDIENST_Expertise_Covid-19_und_Migrationshintergrund.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MEDIENDIENST_Expertise_Covid-19_und_Migrationshintergrund.pdf


86 Ausgewählte Lebensbereiche – Gesundheit

Schouler-Ocak, M. (2015) Psychiatrische Versorgung von Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland. Nervenarzt 86, S. 1320–1325. 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (2016) Interkulturel-
le Öffnung von stationären Einrichtungen der Altenpflege. Handreichung. Berlin. 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (2020) Das 
SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen in Berlin – Zusammenhang mit Soziodemografie 
und Wohnumfeld. Gesundheitsberichterstattung Berlin. 
Shooman, Y. (2014) „…  weil ihre Kultur so ist“ – Narrative des antimuslimischen  
Rassismus. Bielefeld.
Tezcan-Güntekin, H./Breckenkamp, J./Razum, O. (2015) Pflege und Pflege-
erwartungen in der Einwanderungsgesellschaft. Expertise im Auftrag der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Bielefeld: Institut 
für Innovationstransfer an der Universität Bielefeld/Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration. 
Tezcan-Güntekin, H. (2020) Diversität und Pflege. Zur Notwendigkeit einer intersek-
tionalen Perspektive in der Pflege. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.) Aus 
Politik und Zeitgeschichte Schriftenreihe. Pflege: Praxis – Geschichte – Politik. Bonn, 
S. 250–265. 
Timmen, H./Gupta, S./Schuster, S./Geraedts, M. (2017) Wie sind Kinder- und Ju-
gendkliniken in Nordrhein-Westfalen auf die Überwindung von Sprachbarrieren vor-
bereitet? Eine Pilotstudie zur Strukturqualität in der stationären Gesundheitsversor-
gung. Gesundheitswesen 79 (7), S. 535–541. 
Ulrich, S./Briel, D./Nesterko, Y./Hiemisch, A./Brähler, E./Glaesmer, H. (2016) Ver-
ständigung mit Patienten und Eltern mit Migrationshintergrund in der stationären 
allgemeinpädiatrischen Versorgung. Gesundheitswesen 78 (4), S. 209–214. 
Wachtler, B./Michalski, N./Nowossadeck, E./Diercke, M./Wahrendorf, M. et al. 
(2020) Sozioökonomische Ungleichheit im Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 – Erste 
Ergebnisse einer Analyse der Meldedaten für Deutschland. Journal of Health Moni-
toring 5 (S7), S. 19–31. 
Wahrendorf, M./Rupprecht, C./Dortmann, O./Scheider, M./Dragano, N. (2021) 
Erhöhtes Risiko eines COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalts für Arbeits-
lose: Eine Analyse von Krankenkassendaten von 1,28 Mio. Versicherten in Deutsch-
land. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 64,  
S. 314–321. 
Wissenschaftliches Institut der AOK (2021) Ein Jahr COVID-19-bedingte Fehl-
zeiten am Arbeitsplatz. Pressemitteilung 22.4.2021. Berlin. 
Wördemann, H. (2017) Mehr Vielfalt wagen. Muslimische Wohlfahrt in Deutsch-
land. In: Lewicki,  A./Schmidt, G./Sommer, M. (Hg.) Neue Akteurskonstellationen  
im Engagement für Geflüchtete. Forschungsjournal Soziale Bewegungen 30 (3),  
S. 103–109.
Yeboah, A. (2017) Rassismus und psychische Gesundheit in Deutschland. 
Fereidooni, K./El, M. (Hg.) Rassismuskritik und Widerstandsformen. Wiesbaden,  
S. 142–161.



87Ausgewählte Lebensbereiche – Gesundheit

Yildrim, T. (2016) Inanspruchnahme von Präventionsangeboten in der GKV durch 
türkischstämmige Migranten am Beispiel von Früherkennungsuntersuchungen. 
Biele feld.



88 Ausgewählte Lebensbereiche – Sicherheit

2.4. Sicherheit
 
2.4.1. Polizei

 Katrin Vogel

2.4.1.1. Einleitung

Der Forschungsstand zu Diversität im Kontext Polizei ist wenig ausgebildet. Es 
liegen Studien – oft für einzelne Polizeien in Form von Qualifizierungsarbeiten – 
migra tionsbezogen oder allgemein zu Diversität (z. B.: Behr 2016; Dudek 2009; Gel 
2018; Graevskaia et al. 2020; Hegenbarth 2012; Kühnel 2017; Leenen et al. 2014; 
Schiffmann 2018), zu Bewerbungs- sowie Auswahl- und Einstellungsverfahren mit 
Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund (z.  B.: Ellebrecht/Wisser 2020;  
Regge 2013) oder über deren Anteile in den Polizeidiensten (Mediendienst Integra-
tion 2019) vor. Präzise und v. a. vergleichbare Zahlen über die tatsächlichen Anteile 
von Beschäftigten mit sog. Migrationshintergrund lassen sich dagegen aufgrund der 
polizeilichen Definitionen des Begriffs, aufgrund unterschiedlicher Erhebungskate-
gorien sowie aufgrund unterschiedlicher Einstellungsvoraussetzungen kaum fest-
machen.12 Eine systematische Betrachtung von religiöser Vielfalt und sozioökonomi-
scher Herkunft im Kontext Polizei ist nicht bekannt, der muslimische Glaube findet 
gelegentlich Erwähnung in Bezug auf migrationsbezogene Diversität. Auch Daten zu 
Diskriminierungsrisiken und -erfahrungen bei der Polizei als Arbeitgeber fehlen, wäh-
rend Diskriminierung durch die Polizei, insb. Racial Profiling, durchaus Gegenstand 
unterschiedlicher Disziplinen ist.13 

2.4.1.2. Teilhabe und Zugangsbarrieren

Aufgrund der Länderhoheit über die Polizei (Art. 30 GG) und der Hoheit des Bundes 
(Art. 73 Nr. 6 und 10 in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 GG) über seine Polizeibehör-
den (Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Polizei beim Deutschen Bundestag) sind die 
Zugangsvoraussetzungen zur Polizei sehr unterschiedlich. Die Strukturen der Aus-
wahlverfahren der Polizeien von Bund und Ländern gleichen sich im Wesentlichen, 

12  Elf Bundesländer erfassen Daten zum Migrationshintergrund bei der Polizei (Baden-Württemberg, Berlin,  
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein). In der Regel beziehen sich diese Daten aber nicht auf das gesamte Personal, son-
dern lediglich auf Bewerber*innen und/oder neu eingestellte Mitarbeiter*innen. Das einzige Bundesland, das 
Zahlen zu allen Polizeimitarbeitenden mit Migrationshintergrund erfasst, ist Niedersachsen. Alle Statistiken 
beruhen auf freiwilligen Angaben der Bewerber*innen bzw. neu Eingestellten. Fünf Bundesländer erheben 
keine Daten zum Migrationshintergrund (Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Thüringen) (Mediendienst Integration 2019: 3 f.).

13   Für das Kapitel zur Polizei wurden telefonische Interviews mit zwei Expert*innen durchgeführt. Diese möch-
ten anonym bleiben. Die Interviews mit Expert*in 1 fanden am 19.5.2020 sowie am 25.5.2020, das Interview 
mit Expert*in 2 am 30.6.2020 statt.
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die grundlegenden persönlichen und leistungsbezogenen Einstellungsvoraussetzun-
gen unterscheiden sich allerdings von Behörde zu Behörde (z. B. Anforderungen an 
Schulnoten, Lebensalter und Körpergröße) (IMK 2014).

Bis zur Änderung des Beamtenrechts waren Personen, die nicht über die deut-
sche Staatsangehörigkeit verfügten, vom Polizeidienst ausgeschlossen, da nur Be-
amte*r werden konnte, wer Deutsche*r im Sinne des Art. 116 GG war. Die 1993 an- 
gestoßene Zugangserleichterung findet sich heute im Beamtenstatusgesetz wieder, 
nach dem Deutsche (im Sinne des Art. 116 GG), Staatsangehörige von EU-Staaten 
und Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum  
sowie von ausgewählten Drittstaaten in das Beamtenverhältnis berufen werden  
können (§ 7 BeamtStG, Abs. 1 Nr. 1). Staatsangehörige, die nicht unter diese Regelung 
fallen, stoßen auf unterschiedliche Anforderungen und Restriktionen hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit. Sie können in das deutsche Beamtenverhältnis berufen werden, 
sofern ein „dringendes dienstliches Interesse“ vorliegt (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG). 
Dieses ist letztlich abhängig von der Auslegung durch die jeweilige Entscheidungs- 
instanz, die wiederum von (politisch) programmatischen Prozessen im jeweiligen 
Bundesland beeinflusst wird (Hunold 2010b). 

Ernennungen ins Beamtentum sind gemäß § 9 BeamtStG „nach Eignung, Be- 
fähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung,  
Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Religion oder Weltanschauung, politi-
sche Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder sexuelle Identität vorzunehmen.“ 
Je nach Polizei ist es jedoch z. B. nicht erlaubt, dass Polizistinnen (in Uniform bzw. 
generell) ein muslimisches Kopftuch tragen (Yurdakul et al. 2018). Beim Bundes-
kriminalamt (BKA) sind Kopftuch oder Turban kein Einstellungshindernis, voraus- 
gesetzt, es gibt die Bereitschaft, diese situativ, z.  B. im Einsatztraining, abzulegen 
(BKA o. J.).

Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte bzw. mit einer nicht deutschen Na-
tionalität sind bei der Polizei in Deutschland unterrepräsentiert (IMK 2014: 35). Trotz-
dem steigen die Zahlen der Neueinstellungen mit Migrationsgeschichte bei der Poli-
zei langsam an. Nach einer Kampagne zur Nachwuchswerbung, die Menschen aus 
Einwandererfamilien gezielt adressierte, hatten bspw. in Baden-Württemberg im 
Jahr 2018  27 % der neu eingestellten Polizist*innen einen Migrationshintergrund – 
ein Anstieg um 2 % im Vergleich zum Vorjahr (Mediendienst Integration 2019). Eine 
Ausnahme bez. der Unterrepräsentation bildeten im Jahr 2018: 
–  Berlin: 36 % der Bewerber*innen und 32,5  % der neu eingestellten Personen 
hatten einen Migrationshintergrund, wobei der Anteil der Menschen mit Migrations-
hintergrund an der Landesbevölkerung bei 29,4 % lag. Zurückzuführen ist dies auf 
die groß angelegte Initiative „Berlin braucht dich!“, die auf einen Anstieg von Aus-
zubildenden mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst und in Betrieben mit 
Landesbeteiligung abzielt. Im Jahr 2017 spielte die Polizei Berlin mit mehr als einem 
Drittel der neuen Auszubildenden im öffentlichen Dienst (623 von 1.499) eine Vor-
reiterrolle (Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration 2018).
– Sachsen-Anhalt: 7,3 % der neu eingestellten Personen hatten einen Migrations- 
hintergrund, wobei der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Landes- 
bevölkerung bei 6,5  % lag. Die Polizei Sachsen-Anhalt wirbt auf ihrer Internetseite 
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nachwuchsfahndung.de u. a. mit Fotos, die Diversität signalisieren, und mit Teamgeist 
„(…) ganz gleich welchen Geschlechtes, welcher Hautfarbe und Religion.“
In beiden Bundesländern sind Menschen mit Migrationshintergrund im mittleren 
Dienst stärker vertreten als im gehobenen Dienst. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es nur den gehobenen 
Dienst, was sich auf die Zusammensetzung der Bewerber*innen auswirken könnte, 
weil Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland häufiger Bildungsnachteile 
erfahren (Mediendienst Integration 2019: 3 f.; Majewski 2012: 25): Zugangsvoraus-
setzung zum gehobenen Dienst ist Abitur bzw. Fachabitur. Eliten genauso wie An-
gehörige bildungsfernerer Schichten – mit oder ohne Migrationsgeschichte – sind 
unter den Bewerber*innen daher eher selten anzutreffen (Interview am 19.5.2020). 

Die Auswahlverfahren in den Polizeidienst, bei denen sich alle Bewerber*innen 
den gleichen Auswahlmodalitäten unterziehen müssen, versteht Behr (2016) als  
diversitätseinschränkend, da die für die Polizei typischen internen Kohäsions be-
dingungen mit einer impliziten Auswahl der Ähnlichen operationalisiert würden. 
Migrationsbezogen erführen „individuelle Assimilationsgewinner*innen“ bei der Aus-
wahl einen Vorteil. Beispielhaft dafür können die Sprachtests stehen (Molapisi/Behr 
2020: 164; Hunold 2010a: 62 f.; Theriault 2014: 69). Bildungsbürgersprachlich ausge-
richtet bergen sie Diskriminierungsrisiken aufgrund der sozialen und/oder ethni-
schen Herkunft, wohingegen die Aufnahme fremdsprachlicher Kompetenzen (über 
Englisch hinaus) ins Auswahlverfahren gerade für Bewerber*innen mit Migrations-
hintergrund affirmativ wirken könnte.

Diversität bei der Polizei gleicht folglich einer Vielfalt der Ähnlichen und bewegt 
sich in einem Spannungsfeld zwischen Homogenität und Heterogenität. Homogeni-
tät lässt sich dabei mit den Schlagworten Uniformität, Gefahrengemeinschaft,  
Einheitslaufbahn, Generalverwendung etc. umreißen, wohingegen sich unter dem 
Begriff der Heterogenität Vielfalt, Individualität und Spezialisierung etc. subsumieren 
lassen. Migrationsbezogene Diversität spielt in der Polizeiarbeit bspw. in Berlin und 
Nordrhein-Westfalen – anders als etwa Geschlecht (Dudek 2009; Kubera 2011), (zu-
geschriebene) Körperkraft, gesundheitliche Einschränkungen, Dienst- und Lebens- 
alter – eine eher nachrangige Rolle, so Graevskaia et al. (2020: 298) auf der Grund- 
lage des laufenden Forschungsteilprojekts „Personalpolitik und Diversity Manage-
ment bei der Polizei“ (DiMPol 2018–2021). Bemerkenswert ist diese Einschätzung 
gerade angesichts der Bemühungen um die Erhöhung des Anteils von Polizist*innen 
mit Migrationsgeschichte in den beiden Bundesländern (s. o.; Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2017). Stark vernachläs-
sigt wird die Differenzkategorie Religion. Daraus könnten sich – was sich bisher je-
doch nicht abzeichnet – Konflikte bzw. Regelungsbedarfe ergeben, wenn z. B. aus- 
reichend viele muslimische Polizist*innen Gebetsräume auf Polizeidienststellen oder 
finanzielle Zulagen für muslimische Feiertage einfordern würden (Behr 2016: 558). 

Da die Polizei dazu tendiert, Migrationsgeschichte und/oder Religion (zunächst) 
als folgenlos zu behandeln, können gerade Gleichbehandlung und mangelnde Aus- 
einandersetzung mit den Themen Diskriminierung und Diversität indirekte Diskrimi-
nierungsrisiken mit sich bringen (Hunold 2010a). Anstrengungen für die Förderung 
von Diversität innerhalb der Organisation laufen Gefahr, sogar von den potenziell von 
Diskriminierung betroffenen Personen selbst als fehlende Gleichbehandlung inter-
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pretiert zu werden. Eine Thematisierung der Migrationsgeschichte wird dann als eine 
Hervorhebung eines vermeintlichen Andersseins in einem Kontext von Gleichheit 
und Homogenität empfunden. Muslim*in-Sein ruft dabei eher Dissonanzen hervor als 
ein „eher allgemeines Migrant*in-Sein“ (Molapisi/Behr 2020: 171 ff.). 

Zwar ist davon auszugehen, dass bei den Polizeien, wie etwa beim Landeskrimi-
nalamt Rheinland-Pfalz, innerbetriebliche Beschwerdestellen nach § 13 AGG (formal) 
eingerichtet sind. In welchem Umfang sie in dem von Loyalität und Hierarchien  
geprägten Arbeitskontext tatsächlich genutzt werden, ist jedoch nicht bekannt.  
Vermutlich sind sie „kein starker Hebel“ (Interview am 25.5.2020; auch Interview  
am 30.6.2020). Das Fehlen eines systematischen Diskriminierungs- und Teilhabe- 
monitorings bedingt, dass belastbare Daten über die Realität der Diskriminierung von  
Polizeibeamt*innen durch Kolleg*innen sowie Bürger*innen genauso wie Daten über 
die Qualität der Teilhabe von Polizeibeamt*innen mit Migrationsgeschichte fehlen. 

2.4.1.3. Die Polizei im Verhältnis zur Bevölkerung

Wie fast keine andere Organisation steht die Polizei auf sehr unterschiedliche Wei-
sen und permanent im Kontakt mit einer vielfältigen und sich dynamisch verändern-
den Gesellschaft (Faesel 2018). Grundsätzlich ist auch hier Gleichbehandlung das  
Leitmotiv. Tatsächlich geben Personen mit Migrationshintergrund in der IAB-SOEP- 
Migrationsstichprobe von 2014 an, im Lebensbereich Polizei (und bei der Wohnungs- 
suche) am seltensten Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft erfahren zu haben 
(Tucci et al. 2014). Zu berücksichtigen ist dabei, dass Kontakte zur Polizei vermutlich 
insgesamt seltener sind als etwa Kontakte zu anderen Behörden.

Dennoch melden 60  % der von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(ADS) befragten Antidiskriminierungsberatungsstellen, oft oder manchmal Be-
schwerden über die Polizei zu erhalten: Betroffene fühlen sich etwa nicht ernst ge-
nommen, wenn sie eine Anzeige aufgeben möchten, oder Anzeigen werden aufgrund 
von sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten nicht aufgenommen. Es wird ge-
schildert, dass die Polizei Anzeigen über rassistische Vorfälle und Angriffe nicht im 
rassistischen oder rechtsradikalen Kontext einordnet (vgl. NSU), das Geschilderte 
bagatellisiert oder es sind Muster von Täter-Opfer-Umkehr erkennbar (ADS 2017: 
144 ff.; s. a. Behr 2017). Folge derartiger Diskriminierungserfahrungen kann sinkendes 
Vertrauen in die Polizei sein (Dieckmann et al. 2017; FRA 2010: 14).

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Körperverletzung im Amt durch Polizei-
beamt*innen. Viktimisierungsprozesse, Anzeigeverhalten, Dunkelfeldstruktur (Kvi-
APol)“ wurden Personen zum Anlass für Kontakt mit der Polizei befragt. Personen-
kontrollen wurden von People of Color (PoC) (28 %) und von Personen mit Mi gra - 
tionshintergrund (22 %) häufiger genannt als von weißen Personen (14 %) (Abdul- 
Rahman et al. 2020b: 6). Auch lt. einer Erhebung der Europäischen Union zu Minder-
heiten und Diskriminierung (EU-MIDIS) wird die Mehrheitsbevölkerung deutlich  
seltener vonseiten der Polizei dazu aufgefordert, ihre Ausweispapiere vorzuzeigen: 
Während 43 % der befragten Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung angaben, in 
den letzten zwölf Monaten nach ihren Ausweispapieren gefragt worden zu sein, lag 
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der Anteil bei den Angehörigen der beiden anderen in Deutschland befragten Grup-
pen – Türk*innen und Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien – bei jeweils 75 % 
(FRA 2010: 10). Laut der Studie EU-MIDIS II wurden 34 % der befragten Personen 
subsaharischer Abstammung in den letzten fünf Jahren polizeilich kontrolliert, wobei 
14 % die Kontrollen als Ethnic Profiling (s. u.) empfanden (FRA 2017: 70). 

Die meisten Beratungsanfragen an Antidiskriminierungsstellen im Lebensbe-
reich Polizei und Justiz beziehen sich entsprechend auf verdachtsunabhängige, als 
diskriminierend empfundene polizeiliche Kontrollen. 76 % der Antidiskriminierungs-
beratungsstellen beraten regelmäßig zu Ethnic oder Racial Profiling als Praxis, die an 
äußerliche und somit diskriminierende Zuschreibungen, an Vorstellungen von „Illega-
lität“, „Terrorismus“ und „Ausländerkriminalität“ anknüpft. Insbesondere junge  
Männer beklagen intersektionale Diskriminierungen und institutionellen Rassismus  
in Form von Racial Profiling in Verkehrsmitteln, Bahnhöfen, auf der Straße oder in 
Parks. Diese Behandlung wird als besonders herabwürdigend empfunden, auch wenn 
sie durch § 22 Abs. 1a Bundespolizeigesetz zu Grenzkontrollzwecken in Bahnen, 
Flugzeugen usw. gesetzlich legitimiert sein kann (ADS 2017: 138). Bei Diskriminierun-
gen im öffentlich-rechtlichen Bereich, also auch durch die Polizei, ist ein Vorgehen 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht möglich, weil es staat-
liches Handeln nicht abdeckt. Dennoch sind alle staatlichen Behörden, d. h. auch die 
Polizeien, an die verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote (Art. 3 Abs. 3 GG) 
und an den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden.

Eine positive und wegweisende Rechtsentwicklung bez. Racial Profiling beob-
achtet die ADS (2017: 202  f.) auf der Grundlage mehrerer Gerichtsurteile. Zum  
Beispiel stellte das Verwaltungsgericht Stuttgart im Jahr 2015 klar, dass die Bundes-
polizei im Grenzgebiet zu einem anderen Schengen-Staat keine verdachtsunab-
hängigen Personenkontrollen durchführen darf. Solches „Racial Profiling“ verstoße 
gegen geltendes europäisches Recht. Da es im Schengen-Raum grundsätzlich keine 
Grenzkontrollen gibt, dürfen nationale Kontrollbefugnisse diese nicht ersetzen (VG 
Stuttgart, Urteil vom 22.10.2015 – 1 K 5060/13).

Aus Sicht des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Cremer 2013) greift 
eine Fokussierung auf den Verantwortungsbereich und das Handeln der Polizei zu 
kurz, da ihnen gesetzliche Handlungsaufträge und Eingriffsermächtigungen vorge- 
lagert seien. Dringend erforderlich sei deshalb, dass sich auch die Politik in Bund und 
Ländern der Kontrollpraxis des Racial Profilings annimmt, an der internationale und 
europäische Menschenrechtsgremien seit geraumer Zeit Kritik äußern. 

Eine unabhängige Studie über (strukturellen) Rassismus bei der deutschen  
Polizei lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer indes ab. Forderungen danach 
mehrten sich im Zusammenhang mit der Ermordung George Floyds am 25.5.2020 
durch Polizisten in Minnesota, USA, und mit dem Bekanntwerden rechtsextremer 
Chat-Gruppen deutscher Polizist*innen (z. B. Zeit Online, 16.9.2020). Im Dezember 
2020 teilte das Bundesinnenministerium schließlich mit, die Deutsche Hochschule 
der Polizei mit Sitz in Münster mit dem auf drei Jahre angelegten Forschungsprojekt 
„Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten – MEGA-
VO“ beauftragt zu haben, an das sich eine Längsschnittbefragung anschließt (BMI 
2020). Rassismus und Rechtsextremismus spielen in dem Forschungsvorhaben  
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keine zentrale Rolle. Eine weitere Studie zu Alltagsrassismus soll „die Entwicklung 
und Verbreitung diskriminierender Handlungen in der Zivilgesellschaft, in Wirtschaft 
und Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen erforschen, die durch rassistische 
Einstellungen motiviert sind“ (BMI 20.10.2020).

Aktuelle Daten liefert das Forschungsprojekt (KviAPol) mit seinem zweiten 
Zwischenbericht „Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizei-
licher Gewaltausübung“ (Abdul-Rahman et al. 2020a). Laut der nicht bevölkerungs-
repräsentativen Betroffenenbefragung beeinflussten bestimmte (zugeschriebene) 
Eigenschaften das Vorgehen der Polizei wie folgt: 48 % der PoC und 16 % der Perso-
nen mit Migrationshintergrund sahen in ihrer (vermeintlichen) ethnischen oder kultu-
rellen Zugehörigkeit einen Umstand, der das polizeiliche Handeln beeinflusst habe – 
vs. 3 % der Personen ohne Migrationshintergrund. Vergleichbar stellen sich die Zahlen 
im Hinblick auf Hautfarbe, Nationalität und Name/Sprache dar. Der finanzielle/sozia-
le Status wurde von 10 % der PoC, 9 % der Personen mit Migrationshintergrund und 
6 % der Personen ohne Migrationshintergrund genannt; 7 % der PoC, 3 % der Men-
schen mit Migrationshintergrund und 1 % der Personen ohne Migrationshintergrund 
nannten Religion als Merkmal, das für das polizeiliche Vorgehen eine Rolle spielte 
(Abdul-Rahman et al. 2020a: 26).

2.4.1.4.  Handlungsdruck, Veränderungswille, Opportunitäten 
und Herausforderungen

Die oben skizzierte Erhöhung des Anteils von Bewerber*innen mit Migrationsge-
schichte korreliert z. T. mit der gezielten Werbung um diese Personengruppe (s. u.). 
Dafür lassen sich unterschiedliche Gründe feststellen:

Der demografische Wandel mit seinen Auswirkungen auf die Nachwuchsgewin-
nung und Bewerber*innen-Auswahl trifft bei der Polizei auf starke ältere Alters- 
kohorten und eine große Zahl an Altersabgängen, die einen erheblichen Bedarf an 
Nachbesetzungen von Stellen mit sich bringen. Angesichts des daraus resultierenden 
Handlungsdrucks wurden auf der Innenministerkonferenz im Jahr 2014 u. a. Jugend-
liche mit Migrationshintergrund und Jugendliche mit unterschiedlichem Bildungs-
niveau als bisher unterrepräsentierte Bewerber*innen-Gruppen identifiziert, die 
durch Nachwuchswerbung gezielt zu adressieren sind (IMK 2014: 62). 

Politisch intendierte Leitlinien der Integration und Partizipation legen nahe, die 
bestehende und zukünftige demografische Realität in der Personalstruktur der Poli-
zei abzubilden. Dieser Ansatz wurde z. B. durch den NSU-Untersuchungsausschuss 
des Deutschen Bundestags formuliert: „Deutschlands Gesellschaft ist vielfältig –  
diese Vielfalt müssen die Polizeibehörden widerspiegeln, mit dieser Vielfalt müssen 
sie kompetent umgehen. Die Bemühungen, junge Menschen unterschiedlicher Her-
kunft für den Polizeiberuf zu gewinnen, müssen intensiviert werden“ (IMK 2014, 35 f.; 
Ellebrecht/Wisser 2020).

Der polizeiliche Bedarf an Sprach- und Kulturkompetenzen hat ein vermehrtes 
Interesse an Menschen mit Migrationsgeschichte im Polizeidienst geweckt (Theriault 
2014: 65; Graevskaia et al. 2020: 300). Immer wieder werde der Bedarf an „Wissen 
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über andere“ als Grundlage für erfolgreiche Polizeiarbeit in einer diversen Gesell-
schaft formuliert. Häufig münde dieses Wissen in kulturalisierende Klassifizierungen 
(Interview am 30.6.2020). Der Interkulturellen Öffnung unter dem Nützlichkeits-
faktor liegt zum einen die essenzialistische Vermutung zugrunde, dass Menschen mit 
Migrationsgeschichte per se Kulturvermittler*innen seien. Zum anderen besteht die 
Gefahr, dass sie auf Sprach- und Kulturkompetenzen reduziert werden oder dass 
seitens Kolleg*innen die Loyalität von Beamt*innen mit Migrationsgeschichte ange-
zweifelt wird (Dudek 2009: 212 ff.). 

Diversitätskompetenz wird angesichts der ergriffenen bzw. anvisierten Maß-
nahmen zur Nachwuchsgewinnung für die Polizei fast zwangsläufig zunehmend 
wichtig. Organisationsstrukturelle – insb. aber auch organisationskulturelle – Verän-
derungen zeichnen sich als erforderlich ab. Denn trotz deutlicher Bemühungen, mehr 
Migrant*innen in die Polizei zu holen, mangelt es vielerorts an einem Management 
von Diversität, wenn diese erst einmal in der Polizei angekommen sind (Klimke 2010: 
182  ff.). Auf der Grundlage des Forschungsprojekts „Interkulturelle Qualifizierung 
und Förderung kultureller Diversität in der Polizei NRW“ erachten Leenen et al. 
(2014: 11) die Entwicklung einer „offenen Organisationskultur“ als ausschlaggebend 
für den Erfolg von Diversitätsstrategien bei der Polizei. Diese würden leichter akzep-
tiert, wenn kulturelle Vielfalt als Normalität und als mögliche Bereicherung für die 
Organisation verstanden würde. Würden Diversitätsstrategien dagegen als eine wei-
tere „Management-Mode“ aufgefasst, wäre dies ebenso wenig Erfolg versprechend 
wie eine politische Programmatik, die sich in Erlassen und Vorgaben (z. B.: Quotie-
rungsrichtlinien für die Einstellung von Migrant*innen) äußert, ohne Umsetzung und 
Organisationspraxis zu bedenken (s. a. Dudek 2009: 83 ff.). 

Eine grundsätzliche Herausforderung stellt das für den Bereich Polizei typische 
Spannungsfeld zwischen Homogenität und Heterogenität dar (s. o.). Die Unverein-
barkeit dieser beiden Prinzipien wird von Behr (2016) gar als Dilemma formuliert: 
Vielfalt sei nur möglich, wenn die Fixierung auf Gleichbehandlung aufgegeben werde. 
Wenn jedoch an Gleichbehandlung festgehalten werden wolle, müsse man sich vom 
Diversitätsideal verabschieden. Ähnlich vermuten Brussig et al. (14.11.2019), dass  
Diversity Management bei der Polizei derzeit an der ausgeprägten Assimilations-
kultur scheitere (s. a. Behr/Molapisi 2019: 4 f.). 

Wie weit die Polizei von organisationskulturellen und -strukturellen Verände-
rungen hin zu mehr Diversität entfernt ist, lässt sich beispielhaft aus der Bestands-
aufnahme der IMK (2014: 35 f.) herauslesen: Die eigene Organisation wird nicht ge-
zielt daraufhin hinterfragt, wie sie sich zu einem attraktiveren Arbeitgeber für 
Menschen mit Migrationsgeschichte entwickeln kann. Vielmehr werden defizitorien-
tiert kulturell bedingte Vorurteile, überhöhte Sicherheitsbedenken, fehlendes Infor-
miertsein und Sprachbarrieren bei der Elterngeneration als zu überwindende Pro-
bleme bei der Anwerbung von Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte benannt –  
allesamt Punkte, die mangelnde Assimilation implizieren.

Als sehr große Herausforderung identifiziert eine Expertin bzw. ein Experte  
das diskriminierende „Othering“ von Kolleg*innen mit Migrationshintergrund. Es ent-
steht bspw., indem ihnen einerseits – im weitesten Sinne – Übersetzungsaufgaben  
zwischen Polizei und „Landsleuten“ angetragen, andererseits aber Vorwürfe des 
„Klüngelns“ erhoben werden (s. o.) (Interview am 30.6.2020). 
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In Bezug auf das Verhältnis zwischen Polizei und einer pluralisierten Gesellschaft 
stellt des Weiteren die polizeiliche Aufgabenstellung per se eine Herausforderung 
dar: Die Polizei darf nicht Diversität im Recht, in Rechtsauffassungen und im Konfor-
mitätsverhalten zulassen, sondern muss diverse Vorstellungen auf deutsches Recht 
zurückführen. Sie muss den „wachsenden Vielfaltsansprüchen in der Gesellschaft 
so gerecht werden, dass sie dennoch einheitliches Recht durchsetzt.“ Dies erfordert  
einerseits das Aushalten von Ambiguitäten und Paradoxien und andererseits Kom-
munikationskompetenz und Transparenz (Interview am 25.5.2020). 

2.4.1.5.  Ansätze zum Wandel und relevante Akteurinnen  
und Akteure

Erstens besteht aufgrund der Notwendigkeit der Nachwuchswerbung und Per- 
sonalakquise bei Einstellungsstellen und im Bildungsbereich Offenheit für das 
Thema Diversität. Der „Bildungskomplex (…) ist als Motor für eine Reform im Denken 
zu betrachten, wozu auch Einstellungsstellen zählen, weil sie an der Grenze zwischen 
innen und außen stehen und dort immer eine andere Haltung entwickeln, was zu-
künftiges Personal angeht.“ (Interview am 25.5.2020) 

Zweitens werden Menschen mit Migrationsgeschichte, wie etwa mit der Kam-
pagne „Berlin braucht dich!“ gezielt adressiert. Die Berliner Polizei hat sich u. a. mit 
dem Beitritt Berlins zur „Europäischen Koalition der Städte gegen Rassismus, 
Fremden feindlichkeit und Diskriminierung“ verpflichtet, den Anteil von Menschen 
mit Migrationsgeschichte zu erhöhen. 2012 unterzeichnete sie die Charta der Vielfalt 
und sie verfügt seit 2016 über ein Diversity-Büro, das dem Bereich Personalmanage-
ment zugeordnet ist. 

Die Bundespolizei kooperiert z. T. mit Migrant*innen-Organisationen und be-
suchte etwa im Rahmen des Pilotprojekts „Gewinnung von Nachwuchskräften mit 
Migrationshintergrund“ Schulen und schaltete Werbung im Frankfurter Raum mit 
dem Ziel, den Anteil der Bundespolizist*innen mit Migrationshintergrund am Frank-
furter Flughafen von 3,5 % auf etwa 20 % zu erhöhen. Das BKA, das im Jahr 2014 die 
Charta der Vielfalt unterzeichnete, wirbt auf seiner Internetseite mit Diversität und 
spricht explizit Menschen mit Migrationsgeschichte an. Es versieht Stellenausschrei-
bungen mit dem Hinweis, dass „Bewerber*innen aller Nationalitäten“ angesprochen 
seien, und schaltet seit 2014 Stellenausschreibungen in nicht deutschsprachigen  
Medien. Auch die Länderpolizeien Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen dehnten ihre Werbemaßnahmen in Richtung Polen bzw. Tschechien aus. 

Drittens sind vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen Diskriminie-
rungsverbots nach Art. 3 Abs. 3 GG sowie des allgemeinen Gleichheitssatzes des  
Art. 3 Abs. 1 GG diskriminierungsfreies Handeln, das Verbot von Rassismus und  
Menschenrechte fester Bestandteil von Aus- und Fortbildung bei der Polizei. Aller-
dings ist die Bildungslandschaft bei der deutschen Polizei, bedingt durch das födera-
le System, unübersichtlich, weshalb die Innenministerkonferenz mit dem AK II (Innere  
Sicherheit) als wichtiger Akteur angesehen werden sollte. 
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Viertens zählt Interkulturelle Kompetenz im Studiengang für den gehobenen Krimi- 
naldienst des Bundes zu den Kernkompetenzen des Berufsprofils (BMI/BMFSFJ 
2017: 32). An der Polizeiakademie Hessen werden im Fachbereich Führungsmanage-
ment/Personalentwicklung Seminare zu Interkultureller Kompetenz angeboten so-
wie im Fachbereich Einsatzmanagement/Recht u. a. Veranstaltungen zum „Schutz 
vor der Verwendung diskriminierender Minderheitenkennzeichnungen durch Be-
schäftigte von Polizeibehörden“. Alle hessischen Polizeibehörden haben sich zudem 
zur Ausbildung von Multiplikator*innen für das Thema „Interkulturelle Kompetenz“ 
entschieden und die Thematik ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Spezialfort-
bildung (Wahlkompass Antidiskriminierung o. J.). Auszubildende der Berliner Polizei 
nehmen an einem sechswöchigen Menschenrechtsmodul teil, in welchem die Lan-
desstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung grundlegende Informationen 
zum Thema Antidiskriminierung, zur Arbeit der Landesantidiskriminierungsstelle und 
zum AGG vermittelt (LADS-Akademie o. J.). An der Landespolizeischule von Berlin 
sowie der Fachhochschule der Polizei Brandenburg schult der Bund für Antidiskri-
minierungs- und Bildungsarbeit e. V.  zu Interkultureller Kompetenz, v. a. in Bezug auf 
den Umgang mit Bürger*innen (BDB o. J.). Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
führt Trainings für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum AGG und zu Ethnic 
Profiling durch, die auf große Nachfrage stoßen (Equinet 2019: 12). 

Einhergehend mit einem Paradigmenwechsel bei der Polizei – weg von einer 
überwiegend militärischen Tradition mit den Zielen der Sicherung staatlicher Macht-
verhältnisse hin zu einer bewussten Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft 
–, initiierten fünftens verschiedene Bundesländer, z. B. Rheinland-Pfalz und Hessen 
(Behr 2008), Leitbildprozesse. Ausarbeitung, Implementierung und aktive Nutzung 
von Leitbildern als Handlungsmaßstäbe bieten die Chance, Diskussionen über ethi-
sche Fragen in der Polizei anzuregen (Schicht 2007). Eine Implementierung auf dem 
Verordnungsweg, wie in einigen Bundesländern geschehen, erzielt allerdings kaum 
die erwünschte Wirkung. Auch wenn der Begriff der Menschenrechte nicht immer 
auftaucht, sind doch Inhalte der Leitbilder meist eng damit verknüpft, indem sie zu 
menschenrechtskonformem Handeln verpflichten. 

Sechstens findet in dem beim Bundesinnenministerium angesiedelten Forum 
gegen Rassismus u.  a. vor dem Hintergrund der Empfehlungen des NSU-Unter-
suchungsausschusses und unter Einbeziehung unterschiedlicher Länderpolizeien 
regelmäßig ein fachlicher Austausch statt, bei dem insb. der Aspekt „Fehlerkultur“ 
thematisiert wird (BMI/BMFSFJ 2017: 33). Berliner Polizist*innen mit und ohne 
Migrationsgeschichte haben im Netzwerk „VIA – Vielfalt, Inklusion, Akzeptanz“ die 
Möglichkeit, sich zu begegnen und auszutauschen (Interview am 30.6.2020). 

Siebtens wird Deutschland seit zwei Jahrzehnten von internationalen Men-
schenrechtsgremien die Einrichtung unabhängiger, nicht weisungsgebundener  
Polizeibeschwerdestellen zur Untersuchung von Beschwerden wegen mutmaß- 
licher Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen durch Angehörige der 
Polizei empfohlen. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Deutsche Institut für 
Menschenrechte fordern ebenfalls solche Stellen (Töpfer 2014), die in zahlreichen 
anderen europäischen Staaten bereits existieren, in Deutschland bisher aber nur in 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein eingerichtet wurden.
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Die Thematik „Polizei und Migration“ nimmt achtens in der Polizeiforschung 
eine zunehmend wichtige Rolle ein (Groß/Schmidt 2020). Wissenschaftliche For-
schungsprojektverbünde wie MIGRATE – Migration und Polizei: Auswirkungen der 
Zuwanderung auf die Organisation und Diversität der deutschen Polizei (2018–2021) 
und ZuRecht – Die Polizei in der offenen Gesellschaft (2019–2023) tragen dazu bei, 
wichtige Forschungslücken im Hinblick auf Fragestellungen rund um Diversität zu 
schließen (z. B.: Gutschmidt 2020). Auch zivilgesellschaftlich realisierte Projekte wie 
Polizei und Vielfalt in Berlin (Chahed et al. 2017) beschäftigen sich mit dem Umgang 
mit gesellschaftlicher und kultureller Vielfalt und Verschiedenheit als Teil der polizei-
lichen Professionalität – mit dem Ziel, diese zu fördern.
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2.4.2. Bundeswehr
 Katrin Vogel

2.4.2.1. Einleitung

Der zugängliche Forschungsstand zu kultureller, religiöser und sozioökonomischer 
Diversität sowie zu Diskriminierung bei der Bundeswehr ist unbefriedigend. Die  
folgende Darstellung stützt sich deshalb in weiten Teilen auf Primärquellen, graue 
Literatur, die mediale Berichterstattung und ein Expert*innen-Interview (30.6.2020). 
Der finale Forschungsbericht zur vom Bundesministerium für Verteidigung beauf-
tragten internen Studie „Bunt bei der Bundeswehr? Ein Barometer für Vielfalt“ liegt 
der Bundesregierung derzeit zur internen Auswertung vor, die Veröffentlichung steht 
aus (Drucksache 19/20095). Die Studie fokussiert auf das Diversitätsklima und den 
Stand der Inklusion bei der Bundeswehr. 

2.4.2.2. Teilhabe und Zugangsbarrieren

Mit mehr als 250.000 Mitarbeitenden zählt die Bundeswehr zu den größten Arbeit-
geber*innen Deutschlands (BMVg o.  J.). Derzeit leisten über 175.000 Berufs- und 
Zeitsoldat*innen sowie über 8.000 freiwillig Wehrdienstleistende Dienst in der Truppe,  
u. a. bei der Streitkräftebasis, beim zentralen Sanitätsdienst, beim Heer, der Luftwaffe 
oder Marine. Daneben gibt es rd. 80.000 zivile Beschäftigte in 50 Berufen. Aufgrund 
ihres Aufbaus und der damit verbundenen unterschiedlichen Organisa tionskulturen  
sowie aufgrund ihres an die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen immer  
wieder angepassten Auftrags ist die Bundeswehr in sich ausgesprochen vielfältig  
(Interview am 30.6.2020). 

Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 waren Männer unabhängig 
davon, ob eine weitere Staatsangehörigkeit vorlag, zum „Dienst an der Waffe“ ver-
pflichtet. Seitdem kommen allein Freiwillige zur Bundeswehr. In das Dienstverhältnis 
eines Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann nur berufen werden, wer Deut-
sche*r i. S. v. Art. 116 GG ist (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 SG). Davon kann in Einzelfällen eine 
Aus nahme gemacht werden, sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht (§ 37 Abs. 2 
SG) – eine Option, die wenig genutzt, aber immer wieder diskutiert wird (s.  u.).  
Weiterhin entscheiden Eignung, Leistung und Befähigung – ohne Rücksicht auf  
„Geschlecht, sexuelle Identität, Abstammung, Rasse, Glauben, Weltanschauung, reli-
giöse oder politische Anschauungen, Heimat, ethnische oder sonstige Herkunft“ – 
über die Ernennung und Verwendung von Soldat*innen (§ 3 Abs. 1 SG).

Der Migrationshintergrund von Soldat*innen innerhalb der Bundeswehr wird 
statistisch nicht erfasst, doch kam eine Studie des damaligen Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der Bundeswehr im Jahr 2009 zu dem Ergebnis, dass etwa 12 % der 
aktiven Soldat*innen einen Migrationshintergrund hatten (Wullers 2016: 1). Im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung war der Anteil von Spätaussiedler*innen überpropor-
tional (ebd.: 3). Im Jahr 2016 hatten einer internen Studie der Bundeswehr zufolge 
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14,4 % der Soldat*innen einen Migrationshintergrund, wobei der Anteil im einfachen 
Dienst (26 %) deutlich höher lag als im mittleren Dienst (14 %), im gehobenen Dienst 
(10 %) und im höheren Dienst (7 %) (FAZ 2016). Ein*e Interview-Partner*in führt die 
Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund wesentlich auf die Vor-
aussetzung der deutschen Staatsangehörigkeit zurück. Bezüglich Dienstgradgrup-
pen und Truppengattungen sei die Teilhabe von Menschen mit Migrationshinter-
grund unterschiedlich (Interview am 30.6.2020).

Angaben zur Religionszugehörigkeit von Soldat*innen werden innerhalb der 
Bundeswehr freiwillig statistisch erfasst. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind 
Menschen jüdischen Glaubens sowie Musliminnen und Muslime bei der Bundeswehr 
deutlich unterrepräsentiert: Der Zentralrat der Juden in Deutschland ging 2019 von 
250 bis 300 jüdischen Soldat*innen bei der Bundeswehr aus (Drucksache 19/10428: 
2) und die Deutsche Islam Konferenz schätzte die Anzahl von Muslim*innen im Jahr 
2017 auf ca. 1.500 Personen, d.  h. 0,9 % (DIK 2017: 11). Das BMVg ging 2019 von  
rd. 3.000 Muslim*innen bei der Bundeswehr aus (Drucksache 19/10428: 2). Zahlen 
über Angehörige anderer Konfessionen liegen nicht vor (ebd.: 9).

Die Universitäten der Bundeswehr und damit der Offiziersberuf scheinen in  
einem etwas höheren Maße als zivile Hochschulen Studierende aus etwas niedriger 
gebildeten Schichten anzusprechen, so eine Befragung von Studierenden aus dem 
Jahr 2007 mit Fokus auf deren soziale Herkunft. Es kann angenommen werden, dass 
das kostenlose Studium während der Offiziersausbildung als Möglichkeit wahrge-
nommen wird, zügig und unabhängig von finanziellen Zwängen einen Hochschul-
abschluss zu erwerben und Führungserfahrung im Truppendienst zu sammeln (Buhl-
mann et al. 2010). Die Eltern von Studierenden an den Universitäten der Bundeswehr 
verfügen insgesamt über ein relativ hohes formales Bildungsniveau. Dennoch lag der 
Anteil von Studierenden, deren Eltern die Hochschulreife besitzen, an den Universi-
täten der Bundeswehr bei 50 %, an den zivilen Universitäten bei 58 %. Der Anteil von 
Studierenden, deren Eltern über einen Hochschulabschluss verfügten, lag an den 
Universitäten der Bundeswehr bei 38 %, an den zivilen Universitäten bei 51 % (Fiebig 
2010). Im Jahr 2018 verfügten lt. damaliger Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen 75 % der Truppe über Mittlere Reife oder höhere Abschlüsse und mehr als 
40 % der freiwillig Wehrdienstleistenden über Abitur (Die Zeit 27.12.2018).

Für zivile Beschäftigte bei der Bundeswehr gilt das AGG, für Soldat*innen das 
Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten (SoldGG). Es zielt 
darauf ab, „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion, der Weltanschauung oder der sexuellen Identität für den Dienst als Soldatin 
oder Soldat zu verhindern oder zu beseitigen“ (§ 1 Abs. 1 SoldGG). Anwendungsbe-
reiche dieses Bundesgesetzes sind u. a. die Begründung, Ausgestaltung und Beendi-
gung eines Dienstverhältnisses, der berufliche Aufstieg und Dienstbetrieb (§ 2 Abs. 2 
Nr. 1 SoldGG) sowie der Zugang zu allen Formen und Ebenen der soldatischen Aus-
bildung, Fort- und Weiterbildung (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SoldGG). 

Studien über die Realität der Diskriminierung wegen der kulturellen und sozia-
len Herkunft oder der Religion sind nicht bekannt. Im Wehrbericht über das Jahr 
2019 an den Deutschen Bundestag wird lediglich Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts benannt. Drei nicht näher beschriebene Vorgänge wurden im Bereich  
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Diversity in Bezug auf „Soldaten mit Migrationshintergrund“ erfasst (Drucksache 
19/16500: 95). Im Dritten Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes an den 
Deutschen Bundestag (ADS 2017: 495 f.) erklärt der Wehrbeauftragte, dass in der 
Vergangenheit nur wenige Soldat*innen geltend machten, aufgrund ihrer ethnischen 
Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung diskriminiert worden zu sein. Sol-
dat*innen, die religiöse Speisegebote einhalten, käme die Bundeswehr möglichst 
entgegen. Die Ansprechstelle für Diskriminierung und Gewalt in der Bundeswehr 
(s. u.) gab nach einjährigem Bestehen Anfang des Jahres 2018 bekannt, Meldungen 
im niedrigen dreistelligen Bereich bearbeitet zu haben, ohne jedoch die Diskriminie-
rungskategorien zu spezifizieren (BMVg 2018). Sieben Bundeswehrangehörige  
haben sich zwischen Februar 2017 und Anfang 2019 unter Thematisierung ihrer  
Religiosität an die Ansprechstelle gewandt. Die Religionszugehörigkeit wurde dabei 
aus Datenschutzgründen nicht erfasst (Drucksache 19/10428: 8). Für ein Expert*in-
nen-Interview stand der Leiter der Ansprechstelle für Diskriminierung bei der Bun-
deswehr nicht zur Verfügung.

2.4.2.3.  Handlungsdruck, Veränderungswille, Opportunitäten 
und Herausforderungen

Trotz groß angelegter Werbekampagnen im Zusammenhang mit der Agenda „Bun-
deswehr in Führung – Aktiv. Attraktiv. Anders“ herrscht Nachwuchsmangel, der 
durch den abzusehenden demografischen Wandel verstärkt werden dürfte. Um das 
Rekrutierungsproblem zu lösen, sieht sich die Bundeswehr vor der großen Heraus-
forderung, ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Als problematisch können 
diesbez. befristete Arbeitsverträge, mangelnde Ausrüstung, Auslandseinsätze und 
die teilweise geringe gesellschaftliche Akzeptanz gelten (SZ 20.2.2020). Darüber 
hinaus erlangt die Bundeswehr mit immer wiederkehrenden (Verdachts-)Fällen von 
Rechtsextremismus in der Truppe, die sich beim Kommando Spezialkräfte (KSK) 
häufen, mediale Aufmerksamkeit – prominent Anfang Juni 2020 mit dem detail-
lierten Schreiben eines KSK-Hauptmanns an die Bundesverteidigungsministerin  
Annegret Kramp-Karrenbauer (Der Spiegel 12.6.2020). 

Unter anderem, indem sie um und mit Vielfalt wirbt, versucht die Bundeswehr, 
dem Nachwuchsproblem zu begegnen. Als Parlamentsarmee erhebt sie zudem den 
Anspruch, Spiegel der Gesellschaft zu sein. Um jedoch ein zeitgemäßer und zu-
kunftsfester Zusammenschluss von Bürger*innen für die Sicherheit aller zu sein, 
muss sie sich stärker u. a. für Menschen mit Migrationsgeschichte öffnen (Wullers 
2016: 3). Regelmäßig wird im Zusammenhang mit dem Thema Nachwuchsmangel 
auch diskutiert, die Bundeswehr für EU-Bürger*innen zu öffnen. Mit Verweis auf  
einen internen Bericht hieß es etwa 2018, es werde geprüft, künftig Fachkräfte wie 
Ärztinnen und Ärzte oder IT-Spezialist*innen aus EU-Ländern zu rekrutieren und 
man habe bereits 26 EU-Partner konsultiert (Die Zeit, 27.12.2018; Beamten-Infoportal 
18.2.2019). 



106 Ausgewählte Lebensbereiche – Sicherheit

Explizit wurde das Thema Diversity Management im Weißbuch 2016 auf strategi-
scher Ebene angesprochen: „Die deutsche Gesellschaft wird bunter und vielfältiger. 
Die Bundeswehr sieht diese Vielfalt als Chance. […] Gerade Teams mit unterschied-
lichen Erfahrungen und Prägungen agieren erfolgreicher als homogene Gruppen. Zu-
gleich stärkt ein bewusster Umgang mit Vielfalt die Verankerung in der Gesellschaft. 
All diese Aspekte tragen dazu bei, dass die Bundeswehr personell stärker und in der 
Umsetzung erfolgreicher wird. […] Ziel ist ein modernes Diversity Management in  
der Bundeswehr, das vorhandene Potenziale besser nutzt und weitere strategisch 
erschließt.“ Diversity Management als Führungsaufgabe verweise auf den quer-
schnittlichen und strategischen Charakter dieser Aufgabe für die ganze Bundeswehr 
(BMVg 2016: 123).

Nicht zuletzt auch auf politischen Druck von innen und außen erfolgte im Jahr 
2015 die Einrichtung des beim Verteidigungsministerium angesiedelten Stabs-
elements „Chancengleichheit, Vielfalt und Inklusion“ (s. u.). Immer lauter war strate-
gisches Diversity Management zuletzt innerhalb und außerhalb des Verteidigungs-
ministeriums gefordert worden: „Dass man die potenziell konfliktträchtige 
Heterogenität in einer derart sicherheitsrelevanten Institution weiter unkontrolliert 
wuchern ließ, überraschte auch viele internationale Partner“, so Wullers (2016: 2). 
Das auf vierter Hierarchieebene angesiedelte Stabselement fokussiert auf einen  
konstruktiven Umgang mit der gegenwärtigen und zukünftigen Vielfalt in den Streit-
kräften und verfolgt im Hinblick auf die Rekrutierung von Menschen mit Migrations-
hintergrund einen potenzialorientierten Ansatz. 

Da es neben dem Stabselement innerhalb und außerhalb des Verteidigungs-
ministeriums zu viele weitere Stellen gebe, die Teilbereiche von Diversity Manage-
ment bearbeiten, sei es ihr lt. Wullers (ebd.) allerdings nahezu unmöglich, Diversity 
Management als Koordinierungsinstrument sinnvoll zu nutzen. Eine Expertin bzw. ein 
Experte hält diese Bewertung für verfrüht: Vielmehr bleibe abzuwarten, „ob das 
Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion eine Koordinierungs-
funktion wahrnehmen kann oder im Grunde eher eine größere Komplexität verur-
sacht“ (Mail vom 6.7.2020). Allerdings sei innerhalb der Bundeswehr gegenwärtig 
eine „gewisse Müdigkeit gegenüber dem Thema Diversity festzustellen (…), in dem 
Moment, wo es verkürzt wird oder andersherum bestimmte Aspekte besonders  
betont werden. Dies gilt sowohl für einzelne Dimensionen von Vielfalt, z.  B. Alter,  
Geschlecht, Migrationshintergrund, als auch für einzelne Funktionen wie Chancen-
gerechtigkeit, Diskriminierung oder Diversity als Chance.“ Vielfalt beinhalte auch die 
Vielfalt von Perspektiven und damit verbundene Chancen sowie Risiken, z. B. Konflik-
te. „Diversity Management sollte sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten im 
Blick haben, nicht rein instrumentell betrachtet werden. Dazu sollte stets der Schul-
terschluss zur Inneren Führung gesucht werden, die sowohl die Rückbindung an das 
Grundgesetz als auch die Auftragserfüllung im Blick hat.“ (Interview 30.6.2020)

Auch im Verhältnis nach außen muss die Bundeswehr mit Diversität umgehen. 
So sind europäische Streitkräfte bereits in Training, Ausbildung und bei multinationa-
len Einsätzen eng miteinander verwoben. Für Auslandseinsätze wird Interkulturelle 
Kompetenz zudem als Schlüsselqualifikation für die Streitkräfte angesehen, da sie im 
Kontakt mit der Bevölkerung stabilisierend wirkt und den Schutz der Soldat*innen 
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verbessert, wohingegen „interkulturelle Störungen und Probleme“ die Durchführung 
des Auftrags und Menschenleben gefährden (Tomforde: 2008: 69; s. a. Krysl 2007; 
Ulrich o. J.). Als Spezialist*innen fungieren die Interkulturellen Einsatzberater*innen 
der Bundeswehr. Auf der Grundlage eines einschlägigen Studiums und/oder weit-
reichender persönlicher Erfahrungen vor Ort verfügen sie über soziokulturelle, poli-
tische, religiöse und gesellschaftliche Kenntnisse für die entsprechende Einsatz-
region und bringen diese in militärische Planungs- und Entscheidungsprozesse ein 
(Drucksache 19/10428: 9).

2.4.2.4.  Ansätze zum Wandel und relevante Akteurinnen und 
Akteure

Beginnend etwa ab 2010, gibt es deutliche Bemühungen innerhalb der Bundeswehr, 
sich für das Thema Diversity zu öffnen als Reaktion auf die Entwicklungen innerhalb 
der Bundeswehr, auf gesellschaftliche und sicherheitspolitische Entwicklungen.

Erstens wurden strukturelle Rahmenbedingungen und zahlreiche Zuständig-
keiten für die Themen Diversität und Diskriminierung geschaffen (Interview am 
30.6.2020). Der bzw. die Wehrbeauftragte als Hilfsorgan des Bundestags bei der 
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle über die Streitkräfte sowie über die Ein-
haltung der Grundsätze der Inneren Führung berichtet regelmäßig an den Bundes-
tag, wobei auch das Thema Diversity zur Sprache kommt (Drucksache 19/16500: 
65 ff.).

Zweitens setzte die Bundeswehr mit dem Beitritt zur Charta der Vielfalt im 
Jahr 2012 offiziell und öffentlichkeitswirksam ein Zeichen für die Förderung von Viel-
falt. Angehörige der Bundeswehr heben hervor, dass diese bereits formal abdecke, 
wofür die Charta stehe: Das Leitbild des Personalmanagements stellt den Men-
schen in den Mittelpunkt; die Konzeption der „Inneren Führung“ bildet Diversity 
Management ab, indem sie Führungskultur sowie Verhaltensnormen beinhaltet und 
die Bundeswehr an das Grundgesetz, den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat 
sowie an die Achtung und den Schutz der Würde des Menschen als höchstes Rechts-
gut bindet; das Leitbild vom „Staatsbürger in Uniform“ vereint den Dreiklang der 
Rollen und Identitäten als einsatzbereite*r Soldat*in, als verantwortungsbewusste*r 
Staatsbürger*in und freie Persönlichkeit (Stiffel 2013: 56 f.; Charta der Vielfalt 2012; 
Interview am 30.6.2020). Am Diversity-Tag beteiligt sich die Bundeswehr mit Aktio-
nen, wie einem Online-Quiz zum Thema Vielfalt (Bundeswehr 26.5.2020).

Ebenfalls dem Bereich Personal zuzuordnen ist das Stabselement Chancen-
gleichheit, Vielfalt und Inklusion (s. o.). Unter dem Schlagwort „Chancengerechtig-
keit“ soll es die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, systematische Unge-
rechtigkeiten identifizieren, analysieren und durch die Entwicklung, Umsetzung und 
Koordinierung von Maßnahmen abbauen, wobei ein Schwerpunkt auf die Differenz-
kategorien Geschlecht sowie sexuelle Orientierung festzustellen ist. Ein potenzial-
orientiertes Fachkonzept „Vielfalt und Inklusion“ wurde Ende 2019 vom Stabs- 
element vorgelegt. Beim Stabselement angesiedelt ist die Ansprechstelle für  
Diskriminierung und Gewalt.
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Seit Mitte der 1990er-Jahre beschäftigt sich das Zentrum Innere Führung verstärkt 
mit Fragen der Interkulturellen Kompetenz und des Diversity Managements. Dies 
beinhaltet die Gründung und Koordination von Arbeitsgruppen, die Durchführung 
von Tagungen (z.  B. die jährliche internationale Konferenz „Coping with Culture“) 
und Seminaren sowie den Austausch mit zivilen Unternehmen und der Wissenschaft 
(Stiffel 2013: 56). Aus einem im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
geförderten, zivil-militärischen Kooperationsprojekt mit dem Nell-Breuning-Haus 
„Werte verteidigen – Bundeswehr für Vielfalt und Toleranz“ (2017–2019) ging 
ein Schulungshandbuch hervor, das sich der „Prävention von Diskriminierung als  
Führungsaufgabe der Bundeswehr“ widmet (Klocke 2019).

Dem Bereich Bildung ist drittens die im Jahr 2009 am Zentrum Innere Füh-
rung eingerichtete Zentrale Koordinierungsstelle für Interkulturelle Kompetenz 
der Bundeswehr (ZKIkK) zuzuordnen. Sie ist mit drei Dienstposten ausgestattet 
und fasst die fachlichen Kompetenzen der Bundeswehr auf dem Gebiet der Inter-
kulturellen Kompetenz zusammen, betreibt thematische Grundsatzarbeit (z.  B. 
Bühring et al. 2020), Wissens- und Informationsmanagement sowie das akademi-
sche Expert*innen-Netzwerk „Interkulturelle Kompetenz/Interkulturelle Ein-
satzberatung“. Die ZKIkK speist Interkulturelle Kompetenz an unterschiedlichen 
Stellen in die Ausbildung und erarbeitet Lehrgänge, z.  B. im Jahr 2016 ein „Fort- 
bildungsseminar für Interkulturelle Kompetenz-Multiplikatoren und -Multiplikatorin-
nen“, mit dem 257 Personen qualifiziert wurden (2012–2018). Zu den sechs von der 
ZKikK entwickelten sog. Trainingsboards zählt u. a. „Wir. Vielfalt in der Bundeswehr, 
Einsatz im Rahmen der politischen Bildung“ (Brendel 2017); andere Trainingsboards 
sind kulturspezifisch (Drucksache 19/10428: 13  f.). Diversity Management wird bei 
der ZKIkK als Teilbereich des Interkulturellen Managements aufgefasst (Stiffel 2013: 
56). 

Ebenfalls im Bildungsbereich anzusiedeln ist die Zentrale Ansprechstelle für 
den Umgang mit Vielfalt (ZAVI), die im April 2020 die Arbeit aufnahm und aus der 
Zentralen Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubens- 
richtungen (ZASaG) hervorgegangen ist. Auch die ZAVI ist am Zentrum Innere Füh-
rung angesiedelt und hat die Aufgabe, Projekte, Weiterbildungen und Veranstal-
tungen zum Thema Vielfalt (Geschlecht, Alter, Behinderung, ethnische und kulturelle 
Zugehörigkeit, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientie-
rung) zu unterstützen. Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung stellt sie Aus-
bildungsunterlagen bereit, vermittelt Angebote zur Thematik „Umgang mit Vielfalt“ 
und vernetzt mit externen Bildungsträgern sowie Lehrkräften. 

An der Führungsakademie, die u. a. über eine Fakultät Politik, Strategie und 
Gesellschaftswissenschaften verfügt, werden bereits berufserfahrene Offizierinnen 
und Offiziere aus dem In- und Ausland aus-, fort- und weitergebildet. Dabei wird mit 
zivilen und militärischen Führungskräften, wissenschaftlichen und anderen öffent-
lichen und privaten Institutionen und Organisationen im In- und Ausland zusammen-
gearbeitet. 

Die Ressourcenausstattung für die Bearbeitung der Themen Diversität und  
Interkulturelle Kompetenz im Bildungsbereich der Bundeswehr bewertet eine Ex-
pertin bzw. ein Experte als unproblematisch (Interview am 30.6.2020). 
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Darüber hinaus gibt es die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und Berlin 
sowie die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung mit dem Fachbereich 
Bundeswehrverwaltung in Brühl.

Inwieweit Bildung und Personalentwicklung, entsprechende Leitbilder, Struk-
turen und rechtliche Rahmenbedingungen in der Realität zu einem konstruktiven  
Umgang mit Vielfalt, zu gelebter Diversität und einem Schutz vor Diskriminierung 
beitragen, bleibt mangels Daten offen. Beispielhaft dafür kann die Beantwortung  
einer im Rahmen einer Kleinen Anfrage an den Bundestag formulierten Frage bez. 
der Ansprechstelle für Diskriminierung und Gewalt bei der Bundeswehr stehen: 
„Welche Erkenntnisse konnten durch die von der Ansprechstelle durchgeführte ‚sys-
tematische Ursachenforschung, um strukturellen Diskriminierungen im Dienst vor zu-
beugen‘ (…), bereits gewonnen werden und welche Maßnahmen und Umstrukturie-
rungen sind aus diesen Erkenntnissen bereits erfolgt (…)?“ Antwort: „Keine.“ 
(Drucksache 19/10428: 8) 

Ein relevanter externer Akteur ist viertens der Verein Deutscher.Soldat e. V. 
Der Zusammenschluss aus Soldat*innen mit und ohne Migrationshintergrund ver-
steht die Bundeswehr mit ihrem Prinzip der Kameradschaft als Ort, an dem Inte- 
gration gelebt wird und der als Integrationsmotor fungieren kann. Wullers (2016: 4) 
sieht darin eine Option z.  B. für die Kinder von Geflüchteten, die zukünftig in die  
Bundeswehr eintreten könnten. Der 2006 gegründete Bund jüdischer Soldaten 
(RjF) e. V.  setzt sich als Interessenvertretung jüdischer Bundeswehrsoldat*innen mit 
Bildungsprojekten, Forschungsvorhaben und Gedenkveranstaltungen für die Abwehr 
antisemitischer Bestrebungen innerhalb und außerhalb der Streitkräfte ein. Ein 
Staatsvertrag über die Einführung einer jüdischen Militärseelsorge bei der Bundes-
wehr wurde im Dezember 2019 unterzeichnet (BMVg 20.12.2019). Er sieht den Ein-
satz von voraussichtlich zehn Militärrabbiner*innen vor. Das entsprechende Gesetz 
wurde im Mai 2020 im Bundestag einstimmig beschlossen (BMVg 29.5.2020).  
Gespräche über eine muslimische Seelsorge laufen. 
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2.5. Justiz
 Katrin Vogel

2.5.1. Einleitung

Anders als etwa in den USA oder Großbritannien gibt es fast keine wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit migrationsbezogener Diversität und Diskriminierung 
im Kontext Justiz. Eine systematische und umfassende Bearbeitung des Themen-
komplexes scheint lediglich am Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR) zu 
erfolgen. Die folgenden Ausführungen basieren daher in weiten Teilen auf grauer 
Literatur und auf zwei telefonischen Interviews mit Expert*innen, die anonym blei-
ben wollen.14 

2.5.2. Teilhabe und Zugangsbarrieren

Bezogen auf die ethnische und soziale Herkunft, scheinen Angehörige juristischer 
Berufe als relativ homogene Gruppe. Daten zur Bestätigung dieser Einschätzung 
liegen allerdings nicht vor, da z.  B. groß angelegte rechtssoziologische Umfragen, 
die in den 1950er- bis 1970er-Jahren v. a. die soziale Herkunft der Richterschaft in 
den Blick nahmen, seitdem nicht wiederholt wurden (Jäger 2015: 80; 2013: 6). Die 
mediale Berichterstattung über die Ernennung von Richter*innen mit Migrationsge-
schichte deutet auf die hohe Salienz des Merkmals „ethnische Herkunft“ in dieser 
Berufsgruppe hin (z. B.: Keilani 2014). Der Deutsche Richterbund ging im Jahr 2008 
von einer einstelligen Prozentzahl unter den Richter*innen aus, die einen Migra- 
tionshintergrund hatten (Akyol 2008). Maisch (2019: 47) schätzt, dass der Anteil an 
Richter*innen mit Migrationshintergrund in Deutschland eher „im Promille-, als im 
Prozentbereich“ liegt. Informationen über andere juristische Berufsgruppen liegen 
nicht vor.

Die Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte könnte u. a. 
zurückzuführen sein auf Ausgrenzungsmechanismen und die ungleiche Verteilung 
von Chancen beim Zugang zu juristischen Berufen (Jäger 2013: 6), welche sich  
bereits im Jura-Studium insb. für Kinder von Nichtakademiker*innen bemerkbar  
machen (Heublein et al. 2015). Das Studium begleitende kostenpflichtige Zusatz-
angebote wie Lern-AGs können bspw. aus finanziellen Gründen nicht von allen Stu-
dierenden gleichermaßen in Anspruch genommen werden (Interview am 2.7.2020). 

In Bezug auf religionsbezogene Diversität stellt das „Kopftuchverbot“ für 
Rechtsreferendarinnen eine strukturelle Hürde dar. Es wurde Anfang 2020 vom  
Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß erklärt (BVerfG 2020). Diese Ent-
scheidung bedeutet lt. Bundesverfassungsgericht zwar nicht, dass es fortan einen 
bundesweiten Zwang für ein Kopftuchverbot bei Anwältinnen und Richterinnen 

14  Das Interview mit Expertin bzw. Experte 1 fand am 2.7.2020, das Interview mit Expertin bzw. Experte 2 am 
7.7.2020 statt.
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während der Ausübung ihres Amtes gibt. Allerdings hatte z. B. der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof im März 2019 geurteilt, dass Staatsanwältinnen und Richterinnen 
in bayerischen Gerichtssälen kein Kopftuch tragen dürfen (BVerfG 2020). 

Über die Einrichtung von Beschwerdestellen nach § 13 AGG, über die Etablierung  
eines Beschwerdemanagements und deren Nutzung durch Mitarbeitende in den Ge-
richten und Justizvollzugsanstalten liegen keine Informationen vor. Eine Expertin bzw.  
ein Experte geht davon aus, dass Beschwerdestellen formal existieren und an den 
Aufgabenbereich von bspw. Behindertenbeauftragten angegliedert sind. Den Mit- 
arbeitenden seien solche Strukturen jedoch selten bekannt (Interview am 2.7.2020).

Der Zugang zum Recht ist, lt. Expert*innen, für von Rassismus betroffene und 
für migrantische Menschen häufig nicht im selben Maß gegeben wie für Angehörige 
der Mehrheitsgesellschaft: „Der Weg zur Justiz ist wegen mangelnder Informationen 
gerade für die Ausgebeuteten oder die Hilfebedürftigen nicht immer oder eher sel-
ten zu finden“ (Interview am 7.7.2020). Informationsmaterial zu Verfahrensabläufen 
für Betroffene sei zwar vorhanden, werde aber bspw. von Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Gerichtshilfe i.  d.  R. nur an bestimmte Opfergruppen herausgegeben – insb.  
Opfer von Sexualstraftaten, nicht unbedingt an Betroffene rassistisch motivierter 
Straftaten: „Diese Intransparenz und Unkenntnis der Verfahrensabläufe führt dazu, 
dass v. a. gerichtsunerfahrene Zeug*innen nicht wissen, was auf sie zukommt und wie 
sie sich ausreichend schützen und vorbereiten können, z.  B. durch psychosoziale  
Prozessbegleitung oder Inanspruchnahme von Beratung im Vorfeld des Verfahrens. 
Das hat Einfluss auf die Verfahren. Das hindert daran, frei zu sprechen, wenn man als 
Zeugin oder Zeuge vorgeladen ist, aber auch als Täter*in angeklagt ist. Und das führt 
auch dazu, dass es weniger Vertrauen gibt, weil einfach nicht klar ist, was da passiert“ 
(Interview am 2.7.2020). Fehlendes Bewusstsein über gesellschaftliche Unterschie-
de, über die damit verbundenen Chancenungleichheiten sowie mangelnde Diver sity-
Kompetenz seitens der Justiz können ebenfalls Barrieren beim Zugang zum Recht 
darstellen (Jäger 2013: 6).

Beratungsanfragen von Betroffenen bei der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes (ADS) beziehen sich im Bereich Justiz auf familienrechtliche, straf- und zivil-
rechtliche Verfahren, aber auch auf Fragen rechtlicher Betreuung, der Strafverfol-
gung oder des Strafvollzugs. 15 % der Beratungsanfragen bezogen sich auf das Merk-
mal ethnische Herkunft, 3,5 % auf die soziale Herkunft sowie 2 % auf das Merkmal 
Religion/Weltanschauung. Diskriminierungserfahrungen aufgrund der ethnischen 
Herkunft wurden auffallend häufig aus familienrechtlichen Verfahren berichtet. Bera-
tungsanfragen mit den übrigen Gerichtsverfahren bezogen sich am zweithäufigsten 
auf das Merkmal der ethnischen Herkunft. 10 % der Anfragen bezogen sich auf die 
soziale Herkunft. In allen registrierten Fällen fühlten sich Personen gleichermaßen 
von gesetzlichen Regelungen, gerichtlichen Beschlüssen und als entwertend emp-
fundenen Äußerungen diskriminiert (ADS 2017: 138 ff.).

Als „risikoreichen Raum“ bezeichnet Liebscher (2018: 32) das deutsche Rechts-
system für von Rassismus betroffene Menschen: Bei Ermittlungsverfahren und auch 
vor Gericht würden deren spezifische Erfahrungen mit Rassismus oft wenig beach-
tet, mitunter herrsche keine oder wenig Aufmerksamkeit für Essenzialisierungen und 
für rassistische Sprache. Als rassistische Phänomene vor Gericht identifiziert Louw 



115Ausgewählte Lebensbereiche – Justiz

(2018: 68 f.) die Kriminalisierung der Opfer von Straftaten, ein Glaubwürdigkeits-Bias 
und sekundäre Viktimisierung. Mangelndes Wissen und mangelnde Sensibilität be-
dingen zudem die „(…) Reproduktion von Rassismus im Gerichtssaal. Gleichzeitig 
wird der Rassismus, der der Tat zugrunde liegt, nicht erkannt (Interview am 2.7.2020).

Die staatliche Institution des Strafvollzugs muss vor dem Hintergrund der ver-
fassungsrechtlich garantierten positiven Religionsfreiheit mit religiöser Pluralität in 
Gefängnissen umgehen. Die Regelungskompetenz für den Strafvollzugssektor liegt 
bei den Ländern, genau wie diese für die öffentliche Anerkennung des Status von 
religiösen Gemeinschaften zuständig sind. Auf der Grundlage von Einzelfallstudien in 
sechs Justizvollzugsanstalten beobachtet Jahn (2017), dass innerhalb des Strafvoll-
zugs unterschiedlich mit religiösen Praktiken und Organisationen umgegangen wird 
– abhängig vom rechtlichen Rahmen, institutionellen Besonderheiten und deren 
Ausgestaltung. Bezüglich des Bildungsstands kommt Reinheckel (2013: 185) zu dem 
Ergebnis, dass 86  % der männlichen deutschen Gefangenen als gering qualifiziert 
gelten müssen, d. h., sie verfügen maximal über einen Hauptschulabschluss.

2.5.3.  Handlungsdruck, Veränderungswille, Opportunitäten 
und Herausforderungen

Gerade bei Richter*innen und Staatsanwält*innen zeichnet sich ein gravierender 
Nachwuchsmangel ab, der sich in den kommenden Jahren durch eine Pensionie-
rungswelle zu verschärfen droht. Die Zahl der Jura-Studierenden genau wie die Zahl 
der Volljurist*innen geht zurück. Justiz, Anwaltschaft, Ministerien und Wirtschaft 
konkurrieren um Absolvent*innen mit Prädikat. Doch gerade die Justiz scheint für 
viele von ihnen kaum attraktiv zu sein, was der Deutsche Richterbund u. a. auf die 
vergleichsweise schlechte Bezahlung von Richter*innen und Staatsanwält*innen 
zurückführt. In Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern 
bspw. wurden in der Folge die Notenanforderungen an Bewerber*innen gesenkt. In  
Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt wiederum ist nicht länger die Note im zwei-
ten Staatsexamen ausschlaggebend, sondern eine Gesamtpunktzahl, die sich aus 
dem ersten und zweiten Staatsexamen berechnet (Suliak 2018). Der 2019 zwischen 
Bund und Ländern vereinbarte „Pakt für den Rechtsstaat“, der die Einstellung von 
2.000 zusätzlichen Richter*innen und Staatsanwält*innen bis Ende 2021 vorsieht, 
dürfte das Problem des fehlenden Nachwuchses zusätzlich verschärfen.

Einerseits besteht in der Justiz ein Veränderungswille dahingehend, dem An-
spruch gerecht zu werden, selbst offen für gesellschaftliche Vielfalt zu sein – spricht 
sie doch ihre Urteile „Im Namen des Volkes“. Die Absicht, durch vielfältiges richter-
liches und staatsanwaltschaftliches Personal eine Pluralität von Vorstellungen und 
Meinungen in Gerichte und Staatsanwaltschaften zu bringen, trifft gerade in der 
Richterschaft auf ein ausgeprägtes Selbstverständnis von Unabhängigkeit und Neu-
tralität, wozu Grundgesetz, Deutsches Richtergesetz und Richtereid verpflichten. 
Politische Bemühungen, den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte an deut-
schen Gerichten zu erhöhen, lassen sich kaum beobachten (Maisch 2019: 48).
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Andererseits verlangt auch die Verrechtlichung der Diskussion über eine „Leitkul-
tur“ in einer pluralistischen Gesellschaft, wie sie etwa im Zusammenhang mit dem  
Berliner Neutralitätsgesetz geführt wird, nach einer Auseinandersetzung mit kultu-
reller und religiöser Vielfalt. Der Einschränkung des Tragens religiöser Symbole, z. B. 
eines muslimischen Kopftuchs, liegt ein Verständnis von Religion als innerem Glauben  
zugrunde. Für Religionen wie den Islam oder auch das Judentum, in denen eine an 
Handlungen ausgerichtete Religionspraxis wesentlich ist, kann ein solches Religions-
verständnis ausgrenzende Effekte haben (Shooman 2016: 59; s. a. Bader 2014).

Die migrationsbezogene Vielfalt in der Gesellschaft erfordert interkulturelle 
Kompetenz und Diversity-Kompetenz im Umgang mit Mandant*innen, Angeklagten, 
Kläger*innen, Zeug*innen oder Verurteilten (Samadzade 2018; Kaminski 2013; Yalcin 
2011, 2013). Eine Sensibilisierung für Unterschiede im Kommunikationsverhalten ist 
für Yalcin (2013: 500) notwendig, „um die Schwierigkeiten der Kommunikation im 
interkulturellen Kontext im Gerichtssaal zu erkennen und Gegenstrategien zu ent-
wickeln, um nicht in einen Teufelskreis des Missverstehens zu geraten.“ Sprach- und 
Kommunikationsproblemen sowie (kulturell) unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Mandant*innen sieht sich auch die Anwaltschaft gegenüber (Arani 2014), genauso 
wie für Rechtspfleger*innen und Richter*innen Sprache und Kommunikation im Be-
mühen um gerechte Verfahren einen sehr hohen Stellenwert einnehmen (Interview 
am 7.7.2020). Dagegen werden Wissen und Sensibilität in Bezug auf das Thema  
Diskriminierung seitens Angehöriger der Justiz als weniger relevant erachtet. Viel-
fach wird mit Verweis v. a. auf das Gleichheitsgebot in Art. 3 Abs. 3 GG postuliert, dass 
im Bereich der Justiz nicht diskriminiert werde, weil Diskriminierung verboten sei 
(Interview am 2.7.2020).

In der strafrechtlichen Praxis wird vorurteilsmotivierte, rassistische und frem-
denfeindliche Gewalt verhandelt. Als Reaktion auf die Versäumnisse im Umgang mit 
den Taten des NSU erfolgten Änderungen des § 46 Abs. 2 StGB, der sich auf eine 
qualifizierte Strafzumessung bezieht. Allerdings erweist sich die „Konkretisierung 
des neuen gesetzlichen Begriffs der rassistischen Tatmotivation für die Justizpraxis 
als schwierig (…); es fehlten Kriterien und Maßstäbe in der Rechtsprechung und 
rechtswissenschaftlichen Literatur. Dies erschwere die Anwendung der Strafzumes-
sungsregeln und könne dazu führen, dass eine explizite Benennung der rassistischen 
Motive in den Akten und im Urteil vermieden werde“, so der Befund aus Fokus-
gruppengesprächen im Rahmen des BMJV-geförderten Projekts „Rassismus und 
Menschenrechte – Stärkung der Strafjustiz“ (DIMR 2018: 8) (s. u.).

Gleichbehandlungsgebote, Diskriminierungsverbote und Menschenrechte er-
fordern eine fachliche Auseinandersetzung mit Diversität, Diskriminierung und Ras-
sismus. Zwar werden „Diversity“ und „Diversität“ bislang als Rechtsbegriffe kaum 
verwandt, doch beansprucht gerade „kulturelle Diversität“ zunehmend Aufmerksam-
keit, was u. a. auf migrationsbedingten gesellschaftlichen Wandel sowie transnatio-
nale Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen zurückzuführen ist. Daran schließt 
sich eine Reihe von Herausforderungen an: Die Debatte um „islamische Paralleljustiz“ 
etwa basiert auf unklaren Kategorien (islamisch, parallel, Justiz) und ist auch mit Be-
zug auf autonome, nicht staatliche Streitbeilegungsverfahren wie etwa Mediation 
oder Schlichtung zu führen (Duve 2013/14; Maisch 2019: 57  ff.). Das Problem-
bewusstsein für die Verwendung des „Rasse“-Begriffs in Diskriminierungsverboten 
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(z. B.: Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG; § 1 AGG) nimmt zu. So haben einige EU-Staaten in ihrer 
Gesetzgebung Abstand zu dem Begriff genommen, der bedingt, dass von rassisti-
scher Diskriminierung betroffene Personen geltend machen müssen, aufgrund ihrer 
„Rasse“ diskriminiert worden zu sein. Sie sind so gezwungen, sich selbst einer „Ras-
se“ zuzuordnen und rassistische Terminologie zu verwenden (Cremer 2009; 2010). 
Darüber hinaus fehlen aber auch eine juristische Klärung des Begriffs Rassismus in 
Bezug auf rassistisch motivierte Straftaten sowie Beschreibungen, Erklärungen oder 
Indikatoren-Listen, welche Alltagsrassismus definieren und so juristische Akteurin-
nen und Akteure darin unterstützen könnten, eine rassistische Motivation zu erken-
nen (Interview am 2.7.2020).

2.5.4.  Ansätze zum Wandel und relevante Akteurinnen  
und Akteure

Neben dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sind die Lan-
desjustizministerien sowie Justizministerkonferenzen relevante Akteure. Den politi-
schen Willen zum positiven Umgang mit migrationsbezogener Diversität und zum Ab - 
bau von und Schutz vor Diskriminierung und Rassismus in der Justiz bezeichnet eine  
Expertin bzw. ein Experte als wesentlich: „Bestimmte Prozesse müssen einfach aus 
der Justiz selbst herauskommen“ (Interview am 2.7.2020). Das BMJV bekennt sich 
seit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt im Jahr 2013 offiziell zu Vielfalt. In  
Niedersachsen ist die Interkulturelle Öffnung der Justiz als Arbeitgeber Teil des  
Lan desintegrationskonzepts. In Nordrhein-Westfalen wurde ein Zentrum für Inter - 
 kul tu relle Kompetenz eingerichtet, welches auf die Stärkung der interkulturellen 
Kompetenz der Justizangehörigen sowie auf den bedarfsgerechten Ausbau des Fort-
bildungsangebots unter Entwicklung neuer Fortbildungskonzepte abzielt. Im Rah-
men einer Werkstattkonferenz des Ministeriums der Justiz NRW „Den Rechtsstaat 
stärken – Integration fördern“ im Jahr 2019 wurde u. a. der Frage nachgegangen, ob  
professionelle Kultur- und Sprachmittler*innen für die Justiz ein zukunftsfähiges Be - 
rufsbild für NRW seien oder wie es gelingen könne, interkulturelle Kompetenz im fa-
miliengerichtlichen Verfahren zu verankern. Daraus ist das derzeit von der Stiftung  
Mercator geförderte Projekt „Diversität und Justiz in NRW – Interkulturalität in der 
Rechtspraxis“ hervorgegangen, in dem ein Aus- und Fortbildungskonzept für inter kul - 
tu relle Kompetenzen der Justizangehörigen und einen migrationssensiblen, di ver si - 
täts gerechten Umgang mit Bürger*innen sowie justizspezifische Fortbildungs mo du - 
 le für Sprach- und Kulturmittler*innen entwickelt werden. Das „Personalentwicklungs-
konzept für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsan wäl te“  
in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2014 beinhaltet einen Passus zu Viel falt,  
wobei das Ministerium der Justiz und für Europa (2014: 36) auf seine Beteiligung an 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe verweist. Diese sei im Rahmen der Charta der 
Vielfalt bestrebt, die interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung voranzutreiben. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte führt u. a. im Auftrag des BMJV, des 
BMFSFJ und des BMAS verschiedene Projekte durch. Im Projekt „Anwaltschaft für 
Menschenrechte und Vielfalt“ (2012–2014) wurden Fortbildungs- und Informations-
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angebote für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit dem Ziel entwickelt, die An-
waltschaft in Bezug auf den praktischen Menschenrechtsschutz zu stärken, sie für 
Diskriminierungen zu sensibilisieren und zu ihrem Diversity-Kompetenzaufbau bei-
zutragen (DIMR 2014). Das Projekt „Rassismus und Menschenrechte – Stärkung der 
Strafjustiz“ (2017–2018) sollte durch die Entwicklung und Erprobung verschiedener 
Fortbildungsformate zur effektiven Strafverfolgung rassistischer Taten und zu einem 
angemessenen Umgang mit den Opfern rassistischer Taten im Strafverfahren bei-
tragen (DIMR 2018; Cobbinah et al. 2018). Das laufende Projekt „Rassismus, Anti-
semitismus, Rechtsextremismus – Stärkung von Strafverfolgung  & Opferschutz“  
unterstützt die Modellländer Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen beim Aufbau 
bzw. der Institutionalisierung entsprechender Strukturen. 

Im Mittelpunkt der 2019 ins Leben gerufenen Kampagne „Wir sind Rechtsstaat“ 
(wir-sind-rechtsstaat.de) des BMJV stehen die Grundrechte. Thematisiert werden 
u.  a. Religionsfreiheit, Chancengleichheit und der Schutz vor Diskriminierung. Das 
vom baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Europa geleitete und 
finanzierte Projekt „Richtig. Ankommen. Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge“ wird 
in Kooperation mit Volkshochschulen durchgeführt. Es hat ebenfalls zum Ziel, um 
Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen zu werben.

Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Personalmangels infolge eines 
anstehenden Generationenwechsels setzt BQN Berlin das Projekt „Mehr Vielfalt in 
der Berliner Justiz“ um. Dezentrale Akquiseansätze für junge Menschen mit eigener 
oder familiärer Einwanderungsgeschichte werden entwickelt und Kooperationen mit 
Multiplikator*innen, insb. mit Migrant*innen-Organisationen, aufgebaut. Auch Zu-
gangshürden bei der Rekrutierung und Einstellung sollen identifiziert und abgebaut 
werden. 

Die 2011 vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ), dem 
Deutschen Anwaltverein (DAV), dem Deutschen Juristinnenbund (djb), dem Deut-
schen Richterbund (DRB) sowie der Neuen Richtervereinigung (NRV) verabschiede-
te „Bad Boller Erklärung zur interkulturellen Kompetenz in der deutschen Justiz“ 
fokussiert auf die Richtlinie 2010/64/EU über das „Recht auf Dolmetschleistungen 
und Übersetzungen in Strafverfahren“. Darüber hinaus stellt sie eine Reihe von allge-
meinen Forderungen auf, z. B. die Aufnahme von Kriterien interkultureller Kompe-
tenz in die Personalentwicklungsgrundsätze der Justiz im Sinne von Diversity Man-
agement oder eine Aus- und Fortbildungsverpflichtung zu interkultureller Kompetenz 
für Richter*innen aller Gerichtsbarkeiten, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
Studium und Referendariat (als Bestandteil der Prüfungen). Dolmetscher*innen  
können – auch als Kulturberater*innen – das Gericht vor verhängnisvollen Missver-
ständnissen bewahren (Kaminski 2013: 495), andererseits beschreibt eine Expertin 
bzw. ein Experte die Arbeit mit Dolmetscher*innen auch als fehleranfällig: Erfah-
rungsgemäß gebe es falsche oder nicht sinngemäße Übersetzungen bzw. Über-
tragungen, wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist (Interview am 
7.7.2020).

Angehörige juristischer Berufe sind – neben den genannten Vereinigungen – 
auch in zahlreichen weiteren Richter*innen-, Jurist*innen- sowie Anwältinnen- und 
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Anwältevereinigungen, im Bundesverband ehrenamtlicher Richterinnen und Richter 
sowie im Bund Deutscher Rechtspfleger organisiert. 

An den Richter*innenakademien, wie z.  B. der Deutschen Richterakademie, 
werden Fortbildungen zu den Themenkomplexen Interkulturelle Kompetenz, Migra-
tion und zum Umgang mit migrantischen Prozessbeteiligten angeboten. Die Pro-
grammbeschreibung zum Thema Interkulturelle Kompetenz für Richter*innen sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte deutet auf eine stark kulturalisierende Heran-
gehensweise hin (Deutsche Richterakademie 2020a). Dem Thema „Rassismus – 
Eine Herausforderung für die Justiz“ widmet sich eine Fortbildung für Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte sowie Strafrichter*innen. Sie fokussiert auf die Erkennung 
rassistischer Beweggründe und ihre Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumes-
sung (Deutsche Richterakademie 2020b). Beide Veranstaltungen sind im Rahmen 
des European Judicial Training Networks (EJTN) ausgeschrieben. 

Auf der Grundlage einer Pilotstudie „Politische Bildung im Jugendstrafvollzug –  
Angebote, Bedarfe und Leerstellen“ des Anne Frank Zentrums e. V.  in Kooperation 
mit der Hochschule Merseburg fördert die Bundeszentrale für politische Bildung ab 
Ende 2020/Anfang 2021 Projekte zur politischen Bildung im Jugendstrafvollzug.  
Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Haftstrafe in einer Jugendstrafanstalt 
verbüßen, sollen für Ideologien der Ungleichwertigkeit, z.  B. islamistische, rechts-
extremistische oder gruppenbezogen menschenfeindliche Haltungen, in ihrem Um-
feld sensibilisiert werden (bpb 2020). 
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2.6. Verwaltung
 Andreas Merx

2.6.1. Einleitung

Mit insgesamt 4,8 Mio. Beschäftigten und einem Gesamtanteil von 11 % an allen Be-
schäftigten – wenn man nur die öffentlichen Verwaltungen betrachtet: 7 % – ist der 
öffentliche Dienst der größte Arbeitgeber in Deutschland (Statistisches Bundes-
amt 2020). Grundsätzlich ist er in seinem Handeln auf verschiedenen Ebenen an 
gesetzliche Diskriminierungsverbote und Gleichbehandlungsgebote gebunden (insb. 
Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und Sozialgesetzbü-
cher). In ihrer Rolle als Dienstleister haben die Verwaltungen die Pflicht, den Zugang 
zu öffentlichen Dienstleitungen inklusiv und barrierefrei zu ermöglichen. Sie haben 
zugleich eine wichtige Vorbildfunktion, da sie für die Bürger*innen die konkrete  
Repräsentation von Staat und Demokratie sind.

2.6.2. Teilhabe und Diskriminierungsrisiken

Insgesamt liegen vergleichsweise wenige Daten zu Diskriminierungsrisiken und Teil-
habe hinsichtlich kultureller, sozioökonomischer und religiöser Diversität mit Fokus 
auf Verwaltungen als Arbeitgeber vor. Zum einen gibt es bspw. keine umfassende-
ren Studien oder Testings zu Diskriminierungen beim Zugang zu Ausbildung und 
Beschäftigung bei Verwaltungen. Zum anderen können aus datenschutzrechtlichen 
Gründen keine verpflichtenden Erhebungen zu Personalstandsfragen in Bezug auf 
diese Dimensionen stattfinden. Dies wirkt sich insb. auf die schlechte Datenlage zu 
sozioökonomischer und religiöser Diversität aus, wohingegen in den letzten Jahren 
im Rahmen des Integrationsmonitorings der Länder sowie im Rahmen von freiwilli-
gen und anonymen Erhebungen auf der Ebene des Bundes und einiger Kommunen 
Datenmaterial zum sog. Migrationshintergrund erfasst wurde. Trotz vieler Fortschrit-
te in den letzten Jahren v. a. im Bereich der Auszubildenden und der Neueinstellun-
gen sind Menschen mit sog. Migrationshintergrund mit einem insgesamten Anteil von 
10,7 % in den öffentlichen Verwaltungen (IntMK 2019: 6) deutlich unterrepräsentiert. 
Als Gründe dafür werden von den Verwaltungen v. a. die beschränkten Möglichkei-
ten von Neueinstellungen vor dem Hintergrund des massiven Stellenabbaus seit den 
1990er-Jahren genannt sowie dass es zu wenige Bewerbungen von Menschen mit 
sog. Migrationshintergrund gebe. Mangelnde formale Qualifikationen würden hinge-
gen keine besondere Rolle spielen (Gesemann et al. 2012: 55). Neben eher verwal-
tungsfernen Ausbildungs- und Studienaspirationen der Zielgruppe werden weiterhin 
häufig auch ein schlechtes Image von Verwaltungen im Heimatland der Eltern oder 
im eigenen Herkunftsland, die erst spät erfolgte Interkulturelle Öffnung der Verwal-
tungen oder eigene schlechte Erfahrungen im Kontakt mit Verwaltungen in Deutsch-
land als weitere Barrieren aufgeführt. 
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Die Beschäftigtenbefragung in der Bundesverwaltung „Diversität und Chancen-
gleichheit Survey“ aus dem Jahr 2019, an der 55 Behörden und Einrichtungen teil-
genommen hatten, in denen 76 % aller Beschäftigten der unmittelbaren Bundesver-
waltung tätig sind und in deren Rahmen 47.000 Online-Fragebögen ausgewertet 
wurden, liefert erstmals belastbare und (im Verhältnis zu den insgesamt 231.000 dort 
Beschäftigten) repräsentative Daten zur Diversität und Diskriminierungserfahrungen 
von Beschäftigten in der Bundesverwaltung (Ette et al 2020: 17 f.). Die Befragung 
ergab einen Gesamtanteil von lediglich 12 % Mitarbeitenden mit sog. Migrationshin-
tergrund in der Bundesverwaltung (im Vergleich zu einem Anteil in der Gesamtbe-
völkerung von 25,5 % im Jahr 2018 und von 26,2 % in der Privatwirtschaft) (ebd.: 21). 
Zwischen den Behörden und Einrichtungen gibt es dabei beträchtliche Unterschiede 
mit einem höchsten Anteil von 24 % und dem niedrigsten mit 4 % (ebd.). Die Studie  
sieht diese Unterschiede als „historisch gewachsen“ (ebd.: 23) und beschreibt als 
entscheidendsten Faktor dafür die unterschiedliche Dauer des Engagements der je-
weiligen Behörde oder Einrichtung für eine Interkulturelle Öffnung und für die ge-
zielte Gewinnung von Beschäftigten mit sog. Migrationshintergrund. Als insgesamt 
wichtigsten Grund für die deutliche durchschnittliche Unterrepräsentation sieht die 
Studie die „geringe Teilhabe der ersten Migrantengeneration“ (ebd.: 22). Und führt 
dann weiter aus: „Die zweite Migrantengeneration ist hingegen weitgehend pro-
portional zu ihrem Anteil in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie in der 
Privatwirtschaft beschäftigt. Die eigene Sozialisation und (Aus-)Bildung in Deutsch-
land scheinen eine wichtige Voraussetzung für den Zugang zur Bundesverwaltung 
zu sein“ (ebd.). Deutliche Unterschiede lassen sich hinsichtlich des Status der Be-
schäftigten mit sog. Migrationshintergrund erkennen. Diese verweisen auf offenbar 
vorhandene strukturelle Barrieren. So sind sie mit 19,6 % überdurchschnittlich häufig 
in befristeten Beschäftigungsverhältnissen und mit 18,2 % häufiger überqualifiziert 
tätig (ebd.: 27). Unterdurchschnittlich sind sie hingegen bei Verbeamtungen (10,1 %), 
Beförderungen (9,6 %) und bei der Besetzung von Führungspositionen (10,0 %) re-
präsentiert (ebd.). Aussagen über Gründe oder mögliche strukturelle Faktoren für 
diese z. T. deutlichen Unterschiede macht die Studie nicht. 

In der Studie wurde auch der Frage nach der subjektiven Wahrnehmung der 
Beschäftigten von Mobbing- und Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz 
nachgegangen.15 Im Ergebnis sahen sich die Beschäftigten mit sog. Migrationshinter-
grund sowohl von Mobbing (11,2 % vs. 9,6 %) als auch bei Diskriminierungserfahrun-
gen (35,3 % vs. 32,8 %) etwas stärker betroffen als Beschäftigte ohne sog. Migrations-
hintergrund (ebd.: 31). Während viele Gründe wie fehlendes Netzwerk, Alter, Ge - 
schlecht oder familiäre Verpflichtungen von beiden Beschäftigtengruppen nahezu 
gleichermaßen oft genannt wurden, zeigt sich bei der ethnischen Herkunft mit 4,3 % 
zu 0,1 % der deutlichste Unterschied in den vermuteten Gründen. Die Studie bleibt 
wie auch bei der Auswertung der Über- und Unterrepräsentationen zurückhaltend 

15   Definiert werden Mobbing und Diskriminierung wie folgt: 
 „Mobbing umfasst die subjektive Erfahrung, von Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten zu Unrecht 

kritisiert, schikaniert oder vor anderen bloßgestellt zu werden.
  Diskriminierung beschreibt hier die subjektiv wahrgenommene berufliche Benachteiligung der Beschäftig-

ten in den letzten zwei Jahren, z. B. bei Bewerbung, Beförderung oder Gehaltserhöhung“ (ebd.: 30).
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mit der Analyse möglicher Gründe für die stärkere Wahrnehmung von Mobbing und 
Diskriminierung durch Beschäftigte mit sog. Migrationshintergrund. Sie liefert dafür 
interessante Korrelationen mit negativen Konsequenzen, die solche Erfahrungen  
haben können. Demnach können diese zu einer geringeren Arbeitszufriedenheit so-
wie Verbundenheit mit dem Arbeitgeber und somit insgesamt zu einem Nachteil  
für die Leistungsfähigkeit der Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung 
führen (ebd.: 40). Nicht zuletzt hinsichtlich eines hohen Anteils von Akademiker*in-
nen (30,8 %) unter den Beschäftigten mit sog. Migrationshintergrund betont die  
Studie an anderer Stelle, „dass die in der Bundesverwaltung vorhandenen Potenziale 
noch nicht vollständig genutzt werden“ (ebd.: 27). 

Insgesamt liefert die Studie zwar erstmals viele interessante belastbare und  
repräsentative Daten, bleibt aber recht zurückhaltend in der Analyse für die Gründe 
der z. T. deutlichen Unterschiede in Fragen der demokratischen Repräsentation und 
gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit sog. Migrationshintergrund in der 
Bundesverwaltung. Im Maßnahmenkatalog des Bundeskabinetts wird neben der 
Überprüfung von Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst und gezielten Kam-
pagnen zur Rekrutierung von mehr Menschen mit sog. Migrationshintergrund für 
den öffentlichen Dienst die regelmäßige Erhebung zu Diversität/Diversitätsmaß- 
nahmen im öffentlichen Dienst in Federführung des Bundesinnenministeriums  
gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration genannt (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2020: 
3). Diese Verstetigung von Befragungen birgt die Chance, mittelfristig auch struktu-
relle Barrieren und Mechanismen, die zu Diskriminierungen führen können, besser zu 
erkennen und die Potenziale der Vielfalt im Personal der Bundesverwaltung besser 
zu erkennen und einzusetzen.

Weitere Studien verweisen ebenfalls auf strukturelle Über- und Unterrepräsen-
tationen. So zeigen Daten des Mikrozensus, dass Beschäftige mit Migrationsge-
schichte im öffentlichen Dienst insgesamt in der Gruppe mit Einkommen von weni-
ger als 1.000 € und bei den Teilzeitbeschäftigten überrepräsentiert sind (ADS 2017: 
75). Weiterhin wird die Gewinnung von kulturell vielfältigerem Personal oft nur für 
bestimmte Organisationsbereiche als relevant erachtet. Ziel sollte es allerdings sein, 
dass sich Beschäftigte mit sog. Migrationshintergrund in allen Bereichen und auf  
allen Ebenen finden (Interview Referent Bundesverwaltung am 12.2.2020). 

Auf der Ebene der Bundesländer variiert der Anteil der Beschäftigten mit sog. 
Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst ebenfalls stark. Spitzenwerte erzielen 
Baden-Württemberg (15,4 %), Hessen (14,4 %) und Hamburg (13,9 %). Geringe Anteile 
finden sich im öffentlichen Dienst in den östlichen Bundesländern (meist 2–3 %),  
wobei die Datengrundlage aufgrund geringer Fallzahlen hier oft unsicher ist. Von den 
westlichen Bundesländern hatte Schleswig-Holstein den niedrigsten Anteil mit 6,3 % 
(IntMK 2019: 113). 

Für die Kommunen lassen sich keine übergreifenden Aussagen treffen, da es 
keine systematischen Zusammenstellungen gibt und nur vereinzelt anonyme und 
freiwillige Befragungen durchgeführt werden. In Bezug auf die Anteile besteht eine 
„große Diskrepanz zwischen Großstädten und mittleren/kleineren Städten, Stadt 
und Land sowie v. a. auch Ost und West“ (Interview Schröer am 30.1.2020). Auch 
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wenn v. a. größere Kommunen in Westdeutschland als Pioniere der Interkulturellen 
Öffnung gelten und viele Fortschritte erzielt werden konnten, sind insgesamt auch 
hier Unterrepräsentationen und Schieflagen hinsichtlich der Positionierungen, insb. 
auf den oberen Führungsebenen, klar erkennbar. 

Betreffs der skizzierten Schieflagen in den Verwaltungen von Bund, Ländern 
und Kommunen wären analog den bestehenden Regelungen zu den Dimensionen 
Gender und Behinderung ebenfalls gesetzliche Grundlagen mit Zielvorgaben zu for-
dern, da v. a. im Bereich der Führungskräfte mit Migrationsgeschichte die Unterreprä-
sentationen zu gravierend und die Veränderungen zu langsam sind.

Mehr Forschungserkenntnisse und eine deutlich bessere Datenlage gibt es im 
Fokus auf Diskriminierungsrisiken und Barrieren für eine gleichberechtigte Teilhabe 
mit Fokus auf den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Mit Blick auf die Kommu-
nen nennt Schröer (2018: 252) als wichtigste Zugangshindernisse: „Sprachbarrieren 
und das Fehlen muttersprachlicher Fachkräfte; fehlende Informationen über die vor-
handenen Angebote; kulturell geprägte Vorurteile und Einstellungen sowie Stolz, 
Scham, Zurückhaltung, Skepsis und Leidensbereitschaft; Vorbehalte gegenüber 
deutschen Ämtern und Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen; die büro-
kratische, spezialisierte und unüberschaubare Komm-Struktur deutscher Behörden.“ 
Weiterhin seien Defizite in den Interkulturellen Kompetenzen von Verwaltungsmit- 
arbeitenden und daraus resultierende wechselseitige Kommunikationsprobleme  
Ur sache vieler Probleme (ebd.: 252). 

In Befragungen zur Wahrnehmung von Diskriminierungen in verschiedenen  
Lebensbereichen stehen v. a. Behörden und Ämter meist nach dem Arbeitsleben  
auf einem der vorderen Ranglistenplätze (Tucci et al. 2014: 1155; ADS 2012: 12  f.;  
Rottleuthner/Mahlmann 2011: 171). Im Berichtsraum 2013–2016 standen sie mit 16 % 
aller Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) an  
dritter Stelle. Bei den beteiligten weiteren Antidiskriminierungsberatungsstellen  
gaben drei Viertel an, Beschwerden zum Lebensbereich Ämter und Behörden zu er-
halten, womit diese dort an vierter Stelle standen (ADS 2017: 120). 

Hinsichtlich der ethnischen Herkunft sind bei den Beratungsanfragen an die 
ADS die Bereiche Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe sowie Ausländerangelegen-
heiten relevant (ebd.: 124 ff.). Die Religion wird hier vergleichsweise selten als Diskri-
minierungsgrund angegeben. In Bezug auf ethnische und rassistische Diskriminierun-
gen werden in einer Befragung der ADS v. a. die Ausländerbehörden, danach 
Sozialämter sowie Jobcenter/Arbeitsagenturen genannt (s. u.). Bei den Sozialämtern 
und bei Jobcentern/Arbeitsagenturen spielt die soziale Herkunft „eine überdurch-
schnittlich starke Rolle“ (ebd.: 286). Hier besteht insgesamt eine deutliche Korrela-
tion zwischen ethnischer Herkunft und der Annahme eines niedrigen Bildungsstands 
oder niedrigem sozioökonomischen Status als Disposition für ein größeres Diskrimi-
nierungsrisiko (ebd.: 223 f.). Als Diskriminierungsformen nennen Betroffene häufig 
Benachteiligungen in Form von Beleidigungen und unfreundlicher Behandlung. Auf-
grund des sog. Migrationshintergrunds oder der sozioökonomischen Lage werden 
hier v. a. Sozialämter, Jobcenter, Jugendämter oder Ausländerbehörden genannt 
(ebd.: 121). 
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Bestehende Gesetze, Regeln und Normen wie etwa die sog. Ausländerklausel im 
Bereich der sozialen Sicherungssysteme (ebd.: 131), das entschärfte Optionsmodell 
im Staatsangehörigkeitsrecht oder verschiedene Regelungen im Asyl- und Auslände-
recht werden v. a. von Menschen mit Einwanderungsgeschichte oft als diskriminie-
rend empfunden (s. a. Marx 2017). 

Ein zentrales Problem im Bereich der Diskriminierungen beim Zugang zu  
öffentlichen Dienstleistungen ist, dass das AGG in diesen Bereichen nicht anwendbar 
und nur für private Anbieter heranzuziehen ist. Zum Schließen dieser Schutzlücke 
werden etwa öffentlich-rechtliche Antidiskriminierungsgesetze des Bundes und der 
Länder gefordert (Klose/Liebscher 2015: 77  ff.). Das Land Berlin hat als erstes  
Bundesland mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz, das auch den Bereich des 
behördlichen Handelns einschließt, im Juni 2020 diese Rechtslücke geschlossen.

2.6.3. Zugangsbarrieren und Herausforderungen

Einige wichtige grundsätzliche Herausforderungen für die Gestaltung und Umsetzung 
ressourcenorientierter Diversitätskonzepte in Verwaltungen liegen in Traditions- 
linien der Interkulturellen Öffnung sowie der bestehenden Verwaltungskultur und 
-organisation.

So wurden Angebote und Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung lange Zeit 
als Sonderdienste für defizitäre Minderheiten betrachtet, die hilfsbedürftig seien  
und sich mithilfe dieser Fördermaßnahmen an die „Mehrheit“ assimilieren bzw. sich,  
intendiert als einseitige Aufforderung, integrieren sollten (Schröer 2018: 233  ff.;  
Filsinger 2017: 640 ff.). Ein Paradigmenwechsel zu einem Potenzialansatz hat erst ab 
etwa Mitte der 2000er-Jahre stattgefunden (Reichwein 2018: 701), sodass die seit 
Mitte der 1990er-Jahre immer stärker kritisierte Defizit- und Problemorientierung 
sowie Kulturalisierung und Ethnisierung komplexer sozialer Zusammenhänge  
(Schröer 2018: 234 ff.) immer noch in vielen Konzepten der Interkulturellen Öffnung 
sowie v. a. auch in bundespolitischen Debatten weitverbreitet sind. Hier sei in den 
Verwaltungen zunächst eine intensivere und selbstkritische Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Verständnis von „Integration“ notwendig (Interview Referent Bundes-
verwaltung am 12.2.2020; Interview Schröer am 30.1.2020).

Weiterhin sind Verwaltungen von einem bürokratischen Organisationsmodell 
geprägt, das vom Prinzip der formalen Gleichbehandlung ausgeht und zunächst  
wenig Raum lässt für den stärker auf individuelle Unterschiede und Intersektionalität 
fokussierten Diversity-Ansatz (von Dippel 2007: 82). Ein weitverbreitetes „struktu-
riertes Liniendenken“ (ADS 2012: 26) sowie ein Denken und Handeln in klar bemes-
senen Zuständigkeitsbereichen sowie dem Ressortprinzip prägen die Verwaltungs-
struktur und -kultur sowie die Mitarbeiter*innen in den jeweiligen Orga ni sa tions- 
einheiten und stellen ein zentrales Hindernis für den eher flexiblen sowie ressort- 
und zielgruppenübergreifenden Diversity-Ansatz dar (Merx 2013: 15). Die Konkurrenz 
zu anderen Gleichstellungsstrategien, v. a. zum länger etablierten und auf eigener 
starker rechtlicher Grundlage fußenden Gender Mainstreaming und eine damit ein-
hergehende „Hierarchisierung von Gleichstellungsstrategien“ (Interview Schröer am 
30.1.2020), ist ein weiteres strukturelles Problem.
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Bei der schon lange bekannten Interkulturellen Öffnung sieht Siegel (2015: 6) in einer 
Bestandsaufnahme bei Verwaltungen Rekrutierungs- und Qualifizierungsstrategien 
zwar schon recht gut eingeführt, erkennt aber nur einen „relativ geringen Verbrei-
tungsgrad organisatorischer Ansätze“, den er auch auf eine „ohnehin eher begrenzte 
Bereitschaft zu grundlegenden Restrukturierungen“ zurückführt. Auch zu Diversity 
gibt es bisher nur vereinzelt umfassendere Gesamtkonzepte und kaum weitreichen-
de Umsetzungen. Weitverbreitet sind eher Insellösungen ohne starke Verbindung zu 
den Hauptlinien der Verwaltung.

Eine weitere Reihe von Herausforderungen und Barrieren für eine stärkere In-
terkulturelle Öffnung, für die Förderung personaler Vielfalt sowie für einen gezielten 
Abbau von Unterrepräsentationen lässt sich auf rechtliche Hürden zurückführen. 
Hier ist v. a. auf das Prinzip der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG (gleicher Zu-
gang nach „Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“) in Verbindung mit Art. 3 
Abs. 3 GG, der eine Benachteiligung oder Bevorzugung u. a. aufgrund von Heimat 
und Herkunft oder der Religion verbietet, hinzuweisen. Mit Verweis auf diese Grund-
gesetzartikel wurde in einer aktuellen Studie v. a. von Personalverantwortlichen auf 
Bundes- und Landesebene betont, dass demnach Menschen mit sog. Migrations- 
hintergrund im Auswahlprozess bei gleicher Qualifikation nicht bevorzugt werden 
können (Friedrich-Ebert-Stiftung 2019: 22). Das Prinzip der Bestenauslese wird aller-
dings auch z. T. als Begründung für die Nichtdurchführbarkeit weitaus weicherer und 
rechtlich unstrittiger positiver Maßnahmen, wie etwa die gezielte Bewerbungsauffor-
derung von Azubis mit Migrationsgeschichte in Stellenzeigen, aufgeführt und ist hier 
als Unsicherheit und z. T. auch als Widerstand zu sehen. 

Exkurs zur Debatte um den Berliner Vorstoß zu einer  
„Migrantenquote“

Der Senat für Integration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin hat Anfang des Jahres  
2021 im Zuge der Novelle des Partizipations- und Integrationsgesetzes (PartIntG) 
aus dem Jahr 2010 in seinem Entwurf für ein neues „Gesetz zur Förderung der Parti-
zipation in der Migrationsgesellschaft“ eine breite und kontroverse Debatte v. a. um 
eine Quotenregelung zum Abbau von Unterrepräsentationen und zur Erreichung von 
mehr tatsächlicher Gleichstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte in der 
Berliner Verwaltung ausgelöst. Demnach sollen alle öffentlichen Verwaltungen und 
Einrichtungen des Landes Berlin darauf hinwirken, dass sie – analog dem entspre-
chenden Bevölkerungsanteil – einen Anteil von mindestens 35 % Beschäftigten mit 
Migrationsgeschichte erreichen (Tagesspiegel Online vom 16.1.2021). Im Bericht zum 
Integrationsmonitoring der Länder lag der Anteil der Erwerbstätigen im öffentlichen 
Dienst mit sog. Migrationshintergrund im Jahr 2017 im Land Berlin bei 12 % (IntMK 
2019: 11). 

Das Ziel einer demokratischen Repräsentanz entsprechend dem Bevölkerungs-
anteil im Land Berlin soll nach dem Entwurf mit einem breiten Bündel an Maß nahmen 
erreicht werden. Dazu zählen u.  a. gezielte Ansprachen in Stellenanzeigen, die  
Stärkung der „migrationsgesellschaftlichen Kompetenz“ durch entsprechende Fort-
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bildungsangebote für Mitarbeitende und deren entsprechende Berücksichtigung bei 
der „Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Beschäftigten 
der Tätigkeit“ oder vielfältig zusammengesetzte Gremien. Die Maßnahmen sollen 
Teil langfristig angelegter Personal- und Organisationsentwicklungsprozesse in den 
jeweiligen Verwaltungen und Einrichtungen sein. Auf Grundlage von anonymen Mit-
arbeitendenbefragungen zu Diversität und Diskriminierungserfahrungen sowie einer 
freiwilligen und anonymen Erfassung des sog. Migrationshintergrunds sollen die  
jeweiligen Einheiten entsprechend geeignete Maßnahmen und Indikatoren zur Ziel-
erreichung benennen, die in Fünf-Jahres-Aktionsplänen verbindlich festgehalten und 
in Kooperation mit der Fachstelle PartMigG im Büro der/des Landesbeauftragten für 
Partizipation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin bzw. der/des Bezirks-
beauftragten für Partizipation in der Migrationsgesellschaft entwickelt werden  
können (Beauftragte des Senats für Integration und Migration 2020: 2 ff.). 

Solche verbindlichen Aktionspläne auf Basis entsprechender gesetzlicher 
Grundlagen gelten in Ländern wie Schweden oder Kanada, die eine sehr viel längere 
Tradition in der Antidiskriminierungs- und Diversitätspolitik als Deutschland haben, 
schon seit vielen Jahren als wesentlich zielführender als rein freiwillige Ansätze, die 
sich in diesen Ländern zuvor als zu wenig wirksam hinsichtlich der Erreichung einer 
tatsächlichen Gleichstellung erwiesen hatten. Sie zeigten sich auch als zu abhängig 
von wenigen engagierten Führungskräften und politischen Wechseln und den damit 
verbundenen Ressourcen (Klose/Liebscher 2015: 55 ff.). 

Die Kontroverse um den Entwurf aus dem Haus der Senatorin Breitenbach 
(LINKE) entzündete sich v. a. an der Ergänzung des breiten Maßnahmenbündels um 
eine flexible Zielquote. Alle öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen des Landes 
Berlins sollen demnach in der Personalauswahl unter den am besten geeigneten  
Bewerbenden im Falle gleicher Qualifikation (Eignung, Befähigung und fachliche 
Qualifikation) so lange Bewerbende mit sog. Migrationshintergrund bevorzugt ein-
stellen, bis die Zielquote von 35 % erreicht ist. Der sog. Migrationshintergrund kann 
von den Bewerbenden zu diesem Ziel freiwillig angegeben werden. Die Quote würde 
sich im weiteren Zeitverlauf immer analog den Bevölkerungsanteilen im Land Berlin 
verändern.

In öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen sind Regelungen zum Abbau 
von Unterrepräsentationen sowie zur Erreichung eines Mehr an tatsächlicher Gleich-
stellung v. a. hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern schon lange be-
kannt. Sie gelten nach internationalem (etwa der UN-Konvention zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau – CEDAW) oder EU-Gemeinschaftsrecht 
(etwa Richtlinie 76/207/EWG) als positive Maßnahmen und sind auf dieser Grund-
lage seit Langem nicht nur zulässig, sondern zur „effektiven Gewährleistung der  
vollen Gleichstellung“ (Art. 2 Abs. 4 RL 76/207/EWG) (Klose/Merx 2010: 13) eher 
ge- als verboten. Dies gilt erstens, solange sie die rechtlichen Voraussetzungen erfül-
len (also geeignet und angemessen sind), zweitens, solange auch in Bezug auf die 
bevorzugte Einstellung bei gleicher Qualifikation kein absoluter Vorrang z.  B. von 
Frauen im Sinne starrer Quoten eingeräumt wird, und drittens, solange die Über-
prüfung von Entscheidungen im Einzelfall möglich und nachvollziehbar ist. Auch mit 
dem Grundgesetz sind sie vereinbar. Dem grundsätzlichen Verbot der Ungleichbe-
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handlung auf Basis des konkreten Fördergebots nach Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, das den 
Staat auffordert, die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu 
fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, stehen sie nicht 
entgegen. In abgemilderter Form gilt dies auch für das Benachteiligungsverbot in 
Bezug auf Menschen mit Behinderung nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG. Das AGG ermög-
licht solche unterschiedlichen Behandlungen als positive Maßnahmen nach § 5 AGG 
grundsätzlich ebenfalls. Auch hier gelten sie als „zulässig, wenn durch geeignete und 
angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten 
Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.“ Die in § 1 AGG genannten 
Gründe sind die Kategorien ethnische Herkunft/rassistische Diskriminierungen, Ge-
schlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität.

In der vorherrschenden Rechtsliteratur werden mit Bezug auf das Grundgesetz 
positive Maßnahmen mit Verweis auf die Fördergebote nach Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG 
(Geschlecht) und Art. 3 Abs. 3 S. 3 GG (Behinderung) jedoch lediglich für diese Ziel-
gruppen für zulässig erachtet. Von einigen Autor*innen werden sämtliche positiven 
Maßnahmen – z. B. auch weiche positive Maßnahmen wie die gezielte Bewerbungs-
aufforderung von Azubis mit Migrationsgeschichte oder andere kompensierende 
Maßnahmen – mit Bezug auf Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG für andere Zielgruppen als verfas-
sungswidrig betrachtet (Liebscher 2019: 23). Diese Position ist jedoch sehr fragwür-
dig. Zunächst erscheint es in Bezug auf das generelle Gleichbehandlungsgebot des 
Grundgesetzes sowie der generellen Möglichkeit zur Umsetzung positiver Maß-
nahmen nach dem AGG unlogisch, warum positive Maßnahmen für Frauen und Men-
schen mit Behinderungen zulässig, z. B. aber für Menschen mit Migrationsgeschichte 
ausgeschlossen sein sollen. Dies steht auch im Widerspruch zu „einem Verständnis 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes, wie es sich in den vergangenen Jahrzehnten auf 
internationaler und europäischer Ebene herausgebildet hat. Das Gemeinschaftsrecht 
berechtigt die Mitgliedstaaten zu Fördermaßnahmen, verpflichtet sie dazu zwar 
nicht, bringe jedoch zum Ausdruck, dass es von deren rechtlicher Zulässigkeit aus-
geht. Den Mitgliedstaaten soll lediglich die Entscheidung darüber überlassen bleiben, 
ob positive Maßnahmen aufgrund der nationalen Gegebenheiten tatsächlich not-
wendig sind. Selbst wenn man Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG für anwendbar hält, ist zudem die 
bereits oben erwähnte Schutzfunktion der verfassungsrechtlichen Diskriminierungs-
verbote und der Grundrechte, deren Ausübung die positiven Maßnahmen ermög-
lichen sollen, zu berücksichtigen, die noch durch das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 
Abs. 1 GG verstärkt wird. Dem wird eine Interpretation des Art. 3 GG als absolutes 
Anknüpfungsverbot nicht gerecht“ (Klose/Merx 2010: 19). Ähnlich argumentiert ein 
Gutachten zur Novellierung des PartIntG und betrachtet ein solches striktes Diffe-
renzierungsverbot als „mit einer völker- und europarechtfreundlichen Auslegung des 
Grundgesetzes nicht mehr vereinbar.“ (Liebscher 2019: 22). Die Autorin betrachtet 
positive Maßnahmen mit Verweis auf internationales und Europarecht als grundsätz-
lich für alle Gruppen aus Art. 3 GG für zulässig, „§ 5 AGG ist daher auch nicht verfas-
sungswidrig und positive Maßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund sind 
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitprinzips zulässig“ (ebd.: 23). In einem 
weiteren Sinne spreche diese Argumentation für „eine Gleichbehandlung aller Kate-
gorien mit Blick auf positive Maßnahmen“ (ebd.: 24). Die von der Bundesregierung 
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eingesetzte Fachkommission für „Integrationsfähigkeit“ spricht sich in ihrem 
Abschluss  bericht ebenfalls für die Umsetzung positiver Maßnahmen in der öffent-
lichen Verwaltung aus, um Unterrepräsentationen abzubauen und die Identifikation 
aller Bürger*innen mit dem Staat zu verbessern. Der Staat könnte als größter Arbeit-
geber in Deutschland „ein starkes Signal für mehr Vielfalt setzen“ (Fachkommission 
Integrationsfähigkeit 2020: 166). Dieses Ziel auch mit der starken positiven Maßnah-
me von flexiblen Zielquoten voranzutreiben, war allerdings auch in der Fachkommis-
sion umstritten und es gab dazu keinen Konsens als Empfehlung (ebd.: 168). 

Aus verschiedenen Fachbeiträgen, Berichten, Studien und Befragungen zur Inter-
kulturellen Öffnung (Filsinger 2014; 2017; Filsinger/Gesemann 2018; Gesemann et 
al. 2012; FES 2019; Reichwein 2018; Schröer 2018) und zu Diversity-Ansätzen (ADS 
2012; 2014; Charta der Vielfalt 2015; FES 2019; Merx 2013; Offensive Mittelstand 
2019; Schröer 2018) in Verwaltungen lassen sich weitere zentrale Herausforderun-
gen in der konkreten Umsetzung zusammenfassen. Zu nennen sind insb. fehlende 
Evaluations- und Monitoringverfahren und Schwierigkeiten bei der Erfassung der 
Kategorie „Migrationshintergrund“; das fehlende Engagement von Führungskräften; 
unzureichende finanzielle, personale und zeitliche Ressourcen; ein mangelndes Be-
wusstsein für Vielfalt und Diskriminierungen sowie für die Notwendigkeit von Verän-
derungen in der bisherigen Belegschaft und versteckte oder offene Widerstände in-
folge von bewussten und (noch viel mehr) unbewussten (Verlust-)Ängsten sowie der 
Hinterfragung von Hierarchien, Statusprivilegien und langfristigen Gewohnheiten. 

Weiterhin ist auf eine unzureichende Umsetzung der Verpflichtungen nach 
dem AGG durch die Verwaltungen als Arbeitgeber hinzuweisen. So fehlen häufig die 
nach § 13 AGG einzurichtenden Beschwerdestellen. Ebenso fehlen oft entsprechen-
de Fortbildungen und Präventionsmaßnahmen, wie sie § 12 AGG vom Arbeitgeber 
fordert.

Schröer (Interview am 30.1.2020) sieht als zentrale Herausforderung, dass die 
Verwaltungen überhaupt ein Bewusstsein für die Vielfalt der Gesellschaft haben 
müssten und entsprechende Maßnahmen auch auf der strukturellen Ebene im Sinne 
eines strategischen Managements umsetzen. Es mangele z. T. noch an der „Überzeu-
gung nach innen“ (Interview Referent Bundesverwaltung am 12.2.2020). Diversity 
werde oft noch als „Schönwetterpolitik“ betrachtet (Interview Dudek am 2.4.2020).
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2.6.4.  Ansätze zum Wandel – Handlungsdruck, Veränderungs
wille und Opportunitäten

Hier ist zunächst nochmals zu konstatieren, dass es bisher keine systematische 
Sammlung, Darstellung, Bestandsaufnahmen, Befragungen oder empirische Studien 
zu Diversity-Prozessen in Verwaltungen gibt. Aus zur Verfügung stehenden Fach-
beiträgen, Berichten, Handreichungen und Broschüren zum Thema (z. B. ADS 2012; 
2014, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
2019; Charta der Vielfalt 2015; Offensive Mittelstand 2019; Merx 2013; von Dippel 
2007) lassen sich indes einige zentrale Handlungsfelder und -ziele von Verwaltun-
gen hinsichtlich ihrer Rolle als Arbeitgeber, Dienstleister und Kooperationspartner, 
Ausführungsorgan von Rechten und Normen sowie Gestalter gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erkennen, die Ansatzpunkte für einen Wandel 
bieten:
–  Demografische Veränderungen, wachsender Fachkräftebedarf und Verände-

rungsdruck im Personalmanagement: Aufgrund des demografischen Wandels 
stehen die öffentlichen Verwaltungen vor einer massiven Verrentungswelle. So 
werden bis 2036 über die Hälfte der Verwaltungsbeschäftigten in den Ruhestand 
eintreten (FES 2019: 7). Dies stellt die Verwaltungen schon heute vor große per-
sonalpolitische Herausforderungen und erfordert eine deutliche Veränderung 
und stärkere Öffnung für mehr Zielgruppen als bisher, um ein attraktiver Arbeit-
geber bleiben zu können. Besonders starke Bedarfe gibt es in diesem Bereich v. a. 
bei mittleren und kleinen Kommunen (Interview Schröer am 30.1.2020).

–  Widerspiegelung der vielfältigen Gesellschaft auf allen Ebenen der Verwal-
tung: Im Handlungsfeld der Personalarbeit sind weiterhin die Aufforderung und 
das Ziel, dass Verwaltungen stärker als bisher auf allen Ebenen ein Spiegelbild 
der Gesellschaft sein sollen und bestehende Unterrepräsentationen und Schief-
lagen abgebaut werden müssen, zentral. Verschiedene Kampagnen auf Ebene 
des Bundes (z. B.: www.wir-sind-bund.de), der Länder (z. B.: „Migranten in den 
öffentlichen Dienst“ und „Du machst den Unterschied“ in Nordrhein-Westfalen) 
und der Kommunen und Stadtstaaten (z.  B.: „Deine Stadt – Deine Zukunft“ in 
Stuttgart, „Wir sind Hamburg! Bist du dabei?“ oder „Berlin braucht dich!“) waren 
in der Vergangenheit v. a. auf die Gewinnung von Azubis und Nachwuchskräften 
mit Migrationsgeschichte ausgerichtet und dort durchaus erfolgreich. Schieflagen 
bestehen v. a. hinsichtlich der Führungspositionen.

–  Bedarfsgerechte und bürger*innenorientierte Dienstleistungen und Ange bo te:  
Dienstleistungen und Angebote so zu planen und zu gestalten, dass die unterschied-
lichen Lebenssituationen und Bedarfslagen vielfältiger Bürger*innen einbezogen 
werden, bestehende Zugangsbarrieren entsprechend abzubauen und den Dienst-
leistungsauftrag inklusiv und bedarfsgerecht zu gestalten, ist ein weiteres zentrales 
Handlungsfeld und -ziel von Verwaltungen (Interview Dudek am 2.4.2020; Interview 
Referent Bundesverwaltung am 12.2.2020). Hier gibt es auch gute Anknüpfungs-
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punkte an die allgemeine Verwaltungsreform mit dem Ziel einer bürger*innen- 
orientierten Verwaltung (Interview Referent Bundesverwaltung am 12.2.2020). In 
den einzelnen Gleichstellungsstrategien gibt es bereits Instrumente wie die Gen der- 
Folgenabschätzung oder eine Interkulturelle Orientierung in den Angeboten.
Kaum vorhanden sind bisher weiter gefasste Instrumente zur vielfaltsorien tierten 
Analyse und Entwicklung von stärker intersektionalen Dienstleistungen und An-
geboten.

–  Veränderter Umgang mit zunehmender Vielfalt: Seit Anfang der 1990er-Jahre –  
sowie verstärkt seit Anfang der 2000er-Jahre – gibt es Bemühungen der öffent-
lichen Verwaltungen, diesen unterschiedlichen Herausforderungen mit Blick auf 
die Zielgruppe der Bürger*innen mit Migrationsgeschichte durch Strategien der 
Interkulturellen Öffnung und Orientierung gerecht zu werden. Vor dem Hinter-
grund zunehmender Individualisierung, wachsender Bedeutung von Mehrfach-
zugehörigkeiten und Mehrfachdiskriminierungen, Kritik an herkömmlichen Inte-
grationskonzepten (s.  o.) sowie der insgesamt wachsenden gesellschaftlichen 
Vielfalt, z. B. auch im Hinblick auf die religiöse Vielfalt, ist in den letzten Jahren 
ein sukzessiver Übergang zu potenzial- und ressourcenorientierten, stärker inter- 
sektional ausgerichteten Diversity-Konzepten, die z.  B. zugleich auch weitere  
Dimensionen wie Religion oder soziale Herkunft/Status stärker in den Blick 
nehmen, zu beobachten. Ausdruck dessen sind bspw. die enger oder loser ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beauftragten für einzelne  
Vielfaltsdimensionen, die langsam steigende Bedeutung von Antidiskriminierung  
als Querschnittsstrategie, Neuausrichtungen in der Personalpolitik und bei 
Dienst leistungen oder die verstärkte Durchführung von Diversity-Workshops für  
Führungskräfte oder Mitarbeitende.

 
–  Gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Ziele: Weitere gute Anknüpfungs-

punkte ergeben sich aus der zunehmenden Tendenz, dass Verwaltungen Diversi-
tätspolitiken auch als ein Instrument zur Stärkung demokratischer Grundwerte, des 
sozialen Zusammenhalts sowie als deutliches Signal und Strategie gegen Rechts - 
extremismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlich - 
keit betrachten. Weiterhin wird eine Kultur der Akzeptanz und Offenheit seit  
vielen Jahren als Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg von Standorten 
gesehen (Merx 2006). Rassistische Übergriffe oder rechtspopulistische Aufmär-
sche sind hingegen hinderlich für die erfolgreiche Ansiedlung von neuen Unter-
nehmen und Fachkräften.

2.6.5.  Relevante Akteurinnen und Akteure sowie Institu tio nen  
zur Umsetzung des Wandels

Verwaltungsintern sind bisherige Diversity-Prozesse häufig von Verantwortlichen 
für eine Diversity-Dimension initiiert worden. Im Kontext kultureller, sozioökonomi-
scher und religiöser Diversität wären Integrationsbeauftragte sowie ggf. vorhandene 
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weitere Verantwortliche für Vielfalt in Bezug auf die Dimensionen Religion oder so-
zioökonomische Diversität insofern wichtige Zielgruppen. In einigen Verwaltungen 
gibt es bereits zentrale Diversity-Beauftragte oder -Verantwortliche, die z. T. die 
Zusammenarbeit verschiedener Beauftragter moderieren und in selteneren Fällen 
diese koordinieren und leiten. Einige Diversity-Prozesse sind direkt auf Wunsch oder 
Entscheidung der oberen Verwaltungsspitze, wie z.  B. Oberbürgermeister*innen 
oder anderen Führungskräften wie Amts-, Abteilungs- oder Referatsleitungen, an-
gestoßen worden. Insgesamt sind Führungskräfte für das Gelingen der Umsetzung 
von Querschnittsstrategien von essenzieller Bedeutung. Dabei hat v. a. das mittlere 
Management eine entscheidende Rolle (Interview Referent Bundesverwaltung am 
12.2.2020; Interview Schröer am 30.1.2020). Aufgrund des großen Handlungsdrucks 
im Zusammenhang mit dem wachsenden Fachkräftebedarf sind Personalverant-
wortliche und der Bereich Personalmanagement ein guter Anker für Diversity- 
Ansätze, zumal diese eine einflussreiche Gatekeeper-Funktion für einen Wandel zu 
mehr Vielfalt haben. 

Personalrätinnen und Personalräte könnten eine viel wichtigere Rolle als  
bisher spielen - wegen ihrer thematischen Nähe, ihrer Aufgaben, der Personalver-
tretungsgesetze des Bundes und der Länder oder bestehender Teilhabe- und Inte-
grationsgesetze (z. B. in Nordrhein-Westfalen) sowie rechtlich fundierter Hand lungs - 
möglichkeiten im Bereich Schutz vor Diskriminierung und der Förderung der Inter-
kulturellen Öffnung und Vielfalt . 

In bisher wenigen Fällen ist die Koordination für Diversity-Prozesse auch in  
zentralen Abteilungen für Personal- und Organisationsentwicklung eher im Be-
reich Organisationsentwicklung als im Bereich Personal angesiedelt. Hier ist ein Ver-
ständnis v. a. von Diversity als Wandel der Organisationskultur und -struktur grund-
legend. 

Auf Bundesebene wird eine ressortübergreifende Strategie für mehr Vielfalt in 
der Bundesverwaltung innerhalb eines Ressortarbeitskreises der Bundesminis-
terien und Bundesbehörden abgestimmt. Diese Strategie bis 2021 zu entwickeln, 
war das übergreifende Ziel des Themenforums „Interkulturelle Öffnung der Verwal-
tung“ im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration (NAP-I). Gemeinsam mit 
dem für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) hatte die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flücht linge und Integration die Federführung für das Dialogforum übernommen 
und auch im Ressortarbeitskreis eine leitende und koordinierende Funktion. Im Ab-
schlussbericht zum NAP-I-Themenforum wurden die fünf Themenfelder „Bekennt-
nis zu Vielfalt als Mehrwert für den öffentlichen Dienst; Diversitätsförderung in der 
Personalgewinnung; Personalmanagement und Personalentwicklung auf Diversitäts-
förderung ausrichten; Beschäftigtenbefragungen zu Vielfalt und Chancengerechtig-
keit verstetigen und Sichtbarkeit von Diversitätsmaßnahmen erhöhen“ behandelt. 
Diese Handlungsfelder werden mit jeweiligen Maßnahmenpaketen unterfüttert. Die 
Beschäftigtenbefragung in der Bundesverwaltung nennt Potenziale kultureller Diver-
sität für die öffentliche Verwaltung (Ette et al. 2020: 39 ff.) sowie Handlungsfelder 
zur Förderung der interkulturellen Öffnung der Bundesverwaltung (ebd.: 44 ff.) und 
dürfte ebenfalls zu einer wichtigen Arbeitsgrundlage des Ressortarbeitskreises  
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werden. Im Ressortarbeitskreis vertreten war auch die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes, die verschiedene Studien, Handreichungen und Veranstaltungen mit 
Bezug zum Thema Diversity in Verwaltungen herausgegeben bzw. durchgeführt hat. 
Mit Blick auf Weiterbildungsangebote auf Bundesebene ist die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung (BAköV) als zentrale Fortbildungseinrichtung des Bundes 
eine wichtige Institution.

Auf Landesebene sind insb. die Landesregierungen und einzelne Landes-
ministerien wichtige Akteurinnen und Akteure. Das Thema Diversity ist zwar bei den 
meisten Landesverwaltungen bereits angekommen – so sind 13 von 16 Bundes-
ländern im Diversity-Netzwerk der Kommunal- und Landesverwaltungen vertreten. 
Es besteht jedoch eine große Bandbreite hinsichtlich des Ausmaßes an Aktivitäten 
und Umsetzungen. Ein wichtiges länderübergreifendes Gremium ist die Konferenz 
der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und 
Senatoren der Länder (IntMK). Sie dient der Zusammenarbeit und der Koordinie-
rung der Länderinteressen in den verschiedenen Ressorts, es werden grundsätzliche 
und länderübergreifende Angelegenheiten der Integration von Menschen mit Migra-
tionsgeschichte beraten und beschlossen. Hier gibt es verschiedene Anknüpfungs-
punkte, u. a. zum Integrationsmonitoring, der Weiterentwicklung der Interkulturellen 
Öffnung oder Antidiskriminierungsthemen. Auf Landkreisebene ist der Deutsche 
Landkreistag ein wichtiges Gremium.

Im vom Land Berlin und der Stadt Köln in Kooperation mit dem Fachverband 
Internationale Gesellschaft für Diversity Management (idm e. V. ) 2015 initiierten  
Diversity-Netzwerk der Kommunal- und Landesverwaltungen sind unter den ins-
gesamt rd. 40 Mitgliedern zahlreiche größere deutsche Städte und 13 Bundesländer 
vertreten. Da sich hier die wichtigsten Verantwortlichen und Treiber*innen aus den 
Arbeitsebenen der Verwaltungen zusammenfinden, wäre das Netzwerk ein sehr  
guter Austausch- und Kooperationspartner auf Landes- und kommunaler Ebene. Ein 
weiteres zentrales Netzwerk auf kommunaler Ebene ist der seit 2006 bestehende 
Qualitätszirkel der Kommunen in der Integrationspolitik, der sich seit vielen  
Jahren immer wieder mit kommunalen Diversitäts- und Antidiskriminierungspoliti-
ken befasst. Er ist ein Zusammenschluss von Integrationsbeauftragten aus mehr als 
30 Kommunen und Landkreisen sowie Expert*innen aus Landes- und Bundesbehör-
den, Forschungsinstituten und Stiftungen. In ihm finden v. a. Informations- und Erfah-
rungsaustausch über innovative Maßnahmen und Initiativen zur lokalen Integrations-
politik statt. Regelmäßig werden Handreichungen und Positionspapiere zu aktuellen 
Themenfeldern erarbeitet. Wichtige Akteurinnen und Akteure sind auch die kommu-
nalen Spitzenverbände Deutscher Städtetag und Deutscher Städte- und Ge-
meindebund. Diese Zusammenschlüsse sind bisher allerdings eher im Bereich der 
Interkulturellen Öffnung von Verwaltungen und in der Integrationspolitik verortet. 

Vor allem im Hinblick auf die oben skizzierte Rolle und Aufgaben von Personal-
rät*innen sowie als insgesamt wichtige Akteurinnen und Akteure im Bereich Schutz 
von Arbeitnehmer*innen vor Diskriminierung und Förderung von Vielfalt in Arbeits-
welt und Gesellschaft haben im Kontext von Diversity in Verwaltungen v. a. der 
DGB-Bundesvorstand und das DGB-Bildungswerk sowie die für den öffentlichen 
Dienst zuständige Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bereits einige Aktivitäten  
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initiiert. Aktuell sind auch beim Verband der Beschäftigten der obersten und  
oberen Bundesbehörden/Gewerkschaft für Bundesbeschäftigte (vbob) erste  
Befassungen mit Diversity-Konzepten zu erkennen. Neben den Gewerkschaften 
sieht Schröer (Interview am 30.1.2020) v. a. auch die Kirchen und ihre Wohlfahrts-
verbände als wichtige Akteurinnen und Akteure im Kontext Interkulturelle Öffnung, 
Vielfalt und Verwaltungen.

Viel wichtigere Akteure bei der Entwicklung von Diversity-Konzepten von Ver-
waltungen als bisher sollten Interessenvertretungen der Communitys von Men-
schen mit Migrationsgeschichte oder verschiedener religiöser Zugehörigkeiten 
sein. Sie kennen die Bedarfe und Wünsche der Zielgruppen sehr gut und können 
wichtige Impulse für die bedarfsgerechte und barrierefreie Entwicklung von Perso-
nalmaßnahmen oder von öffentlichen Dienstleistungen liefern. Hier gibt es v. a. auf 
Landes- und kommunaler Ebene ein breites Spektrum unterschiedlichster Organisa-
tionen. Auf Bundesebene seien nur exemplarisch die Neuen Deutschen Organisatio-
nen genannt, ein bundesweites Netzwerk von Initiativen, die sich für Vielfalt und ge-
gen Rassismus einsetzen. 

Als Fachverband hat die Internationale Gesellschaft für Diversity Manage-
ment (idm e. V. ) Expertise im Bereich. Sie hat u. a. das Diversity-Netzwerk der Kom-
munal- und Landesverwaltungen mit initiiert und war federführend bei der Entwick-
lung des INQA-Checks „Vielfaltskompetente Verwaltung“ (Offensive Mittelstand 
2019) sowie an Broschüren der Charta der Vielfalt zu Vielfalt und Chancengleichheit 
in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen beteiligt.

Interviews mit Expert*innen:

Referent Bundesverwaltung: Interview am 12.2.2020
Dr. Sonja Dudek, Leitung des Referats Diversity und Chancengleichheit, Senats- 
verwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Berlin/Landes-
antidiskriminierungsstelle (LADS): Interview am 2.4.2020
Dr. Hubertus Schröer, Geschäftsführer Institut – Interkulturelle Qualitätsentwick-
lung München: Interview am 30.1.2020



137Ausgewählte Lebensbereiche – Verwaltung

2.6.6. Bibliografie

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) (Hg.) (2012) Diversity-Prozesse in 
und durch Verwaltungen anstoßen: von merkmalsspezifischen zu zielgruppenüber-
greifenden Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit. Berlin. Im Internet 
abrufbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/ 
DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/handreichung_diversity_mainstream-
ing_verwaltung_20120412.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Zugriff am 14.4.2020).
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) (Hg.) (2014) Diversity Main-
streaming für Verwaltungen. Schritt für Schritt zu mehr Diversity und weniger Dis-
kriminierung in öffentlichen Institutionen. Ein Leitfaden für Verwaltungsbeschäftigte. 
Berlin. Im Internet abrufbar unter: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/Sha-
redDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/leitfaden_diversi-
ty_mainstreaming_fuer_verwaltungen_20140527.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
(Zugriff am 14.4.2020).
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) (Hg.) (2017) Diskriminierung in 
Deutschland. Dritter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundes- 
regierung und des Deutschen Bundestages. Berlin. Im Internet abrufbar unter:  
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikati-
onen/BT_Bericht/gemeinsamer_bericht_dritter_2017.pdf;jsessionid=22D0BA5C-
316C9E6D447D50D62A61DE69.intranet221?__blob=publicationFile&v=6
 (Zugriff am 14.4.2020).
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(Hg.) (2019) Deutschland kann Integration: Potenziale fördern, Integration fordern, 
Zusammenhalt stärken. 12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration. Berlin. Im Internet abrufbar unter: https://www.
integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1872554/1876888/98e849dd7baa9d-
2358553dbc6aa1d946/lagebericht-12-data.pdf?download=1 (Zugriff am 14.4.2020).
Beauftragte des Senats des Landes Berlin für Integration und Migration (2020) 
Eckpunktepapier zur Novelle des PartIntG. Im Internet abrufbar unter: www.berlin.de/ 
lb/intmig/themen/partizipation-in-der-migrationsgesellschaft/ (Zugriff am 20.1.2021).
Charta der Vielfalt (Hg.) (2015) Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion. Diversi-
ty Management in öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen. Berlin. Im Internet 
abrufbar unter: www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publika-
tionen_Charta/Charta_der_Vielfalt-O%CC%88H-2017.pdf (Zugriff am 14.4.2020).
Ette, A./Schneider, N./Straub, S./Weinmann, M. (2020) Kulturelle Diversität und 
Chancengleichheit in der Bundesverwaltung. Ergebnisse der ersten gemeinsamen 
Beschäftigtenbefragung der Behörden und Einrichtungen im öffentlichen Dienst des 
Bundes. Broschüre zur Studie „Diversität und Chancengleichheit Survey 2019“ (DuCS 
2019) der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration und des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) (Hg.). Ost bevern.  
Im Internet abrufbar unter: www.bib.bund.de/Publikation/2020/pdf/Kulturelle- 
Diversitaet-und-Chancengleichheit-in-der-Bundesverwaltung.pdf?__blob=publicati-
onFile&v=8 (Zugriff am 18.1.2021).

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/handreichung_diversity_mainstreaming_verwaltung_20120412.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/handreichung_diversity_mainstreaming_verwaltung_20120412.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/handreichung_diversity_mainstreaming_verwaltung_20120412.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/leitfaden_diversity_mainstreaming_fuer_verwaltungen_20140527.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/leitfaden_diversity_mainstreaming_fuer_verwaltungen_20140527.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Diversity_Mainstreaming/leitfaden_diversity_mainstreaming_fuer_verwaltungen_20140527.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/gemeinsamer_bericht_dritter_2017.pdf;jsessionid=22D0BA5C316C9E6D447D50D62A61DE69.intranet221?__blob=publicationFile&v=6
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/gemeinsamer_bericht_dritter_2017.pdf;jsessionid=22D0BA5C316C9E6D447D50D62A61DE69.intranet221?__blob=publicationFile&v=6
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/gemeinsamer_bericht_dritter_2017.pdf;jsessionid=22D0BA5C316C9E6D447D50D62A61DE69.intranet221?__blob=publicationFile&v=6
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1872554/1876888/98e849dd7baa9d2358553dbc6aa1d946/lagebericht-12-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1872554/1876888/98e849dd7baa9d2358553dbc6aa1d946/lagebericht-12-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1872554/1876888/98e849dd7baa9d2358553dbc6aa1d946/lagebericht-12-data.pdf?download=1
https://www.berlin.de/lb/intmig/themen/partizipation-in-der-migrationsgesellschaft/
https://www.berlin.de/lb/intmig/themen/partizipation-in-der-migrationsgesellschaft/
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/Charta_der_Vielfalt-O%CC%88H-2017.pdf
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikationen_Charta/Charta_der_Vielfalt-O%CC%88H-2017.pdf


138 Ausgewählte Lebensbereiche – Verwaltung

Fachkommission Integrationsfähigkeit (Hg.) (2020) Gemeinsam die Einwande-
rungsgesellschaft gestalten. Bericht der Fachkommission der Bundesregierung zu 
den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit. Berlin. Im Internet abrufbar  
unter: www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-
men/heimat-integration/integration/bericht-fk-integrationsfaehigkeit.pdf;jsessio-
nid=D0B5BAA0B38D84DB0ACFC1B8F65FFB6A.1_cid364?__blob=publicationFi-
le&v=2 (Zugriff am 1.2.2021).
Filsinger, D. (2014) Monitoring und Evaluation. Perspektiven für die Integrations-
politik von Bund und Ländern. WISO-Diskurs, Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. Im 
Internet abrufbar unter: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11039.pdf (Zugriff am 
14.4.2020).
Filsinger, D. (2017) Interkulturelle Öffnung von Kommunen. In: Scherr, A./ 
El-Mafaalani, A./Yüksel, G. (Hg.) Handbuch Diskriminierung. Wiesbaden, S. 639–655.
Filsinger, D./Gesemann, F. (2018) Kommunale Integrationskonzepte: Verbreitung, 
Funktion und Wirksamkeit. Expertise im Auftrag des Sachverständigenrats deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration. Im Internet abrufbar unter: www.svr- 
migration.de/wp-content/uploads/2018/06/Filsinger_Gesemann_Expertise_
SVR__JG_2018.pdf (Zugriff am 14.4.2020).
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) (Hg.) (2019) Ein Zeitfenster für Vielfalt. Chancen 
für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Bonn. Im Internet abrufbar unter: 
http://library.fes.de/pdf-files/fes/15794.pdf (Zugriff am 14.4.2020).
Gesemann, F./Roth, R./Aumüller, J. (2012) Stand der kommunalen Integrationspo-
litik in Deutschland. Studie erstellt für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration. Berlin. Im Internet abrufbar unter: https://www.bbsr.bund.
de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/sonderveroeffentlichun-
gen/2012/DL_StandKommunaleIntegrationspolitik.pdf;jsessionid=00062593E-
BAA9D9CCB5850B6D4A5D0FC.live21302?__blob=publicationFile&v=1 (Zugriff am 
14.4.2020).
Klose, A./Merx, A. (2010) Positive Maßnahmen zur Verhinderung oder zum Aus-
gleich bestehender Nachteile im Sinne des § 5 AGG. Expertise erstellt im Auftrag 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hg.). Berlin. Im Internet abrufbar unter: 
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikatio-
nen/Expertisen/expertise_positive_massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
(Zugriff am 20.1.2021).
Klose, A./Liebscher, D. (2015) Antidiskriminierungspolitik in der deutschen Einwan-
derungsgesellschaft. Stand, Defizite, Empfehlungen. Gütersloh. Im Internet abrufbar 
unter: www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_
und_Vielfalt/Studie_IB_Antidiskriminierungspolitik_in_der_deutschen_Einwande-
rungsgesellschaft_2015.pdf (Zugriff am 14.4.2020).
Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Sena-
torinnen und Senatoren der Länder (IntMK) (Hg.) (2019) Fünfter Bericht zum  
Integrationsmonitoring der Länder. Bericht 2019. Berichtsjahre 2015–2017. Berlin. Im 
Internet abrufbar unter: www.integrationsmonitoring-laender.de/sites/default/files/
integrationsbericht_2019_n2.pdf (Zugriff am 14.4.2020).

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/integration/bericht-fk-integrationsfaehigkeit.pdf;jsessionid=D0B5BAA0B38D84DB0ACFC1B8F65FFB6A.1_cid364?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/integration/bericht-fk-integrationsfaehigkeit.pdf;jsessionid=D0B5BAA0B38D84DB0ACFC1B8F65FFB6A.1_cid364?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/integration/bericht-fk-integrationsfaehigkeit.pdf;jsessionid=D0B5BAA0B38D84DB0ACFC1B8F65FFB6A.1_cid364?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/integration/bericht-fk-integrationsfaehigkeit.pdf;jsessionid=D0B5BAA0B38D84DB0ACFC1B8F65FFB6A.1_cid364?__blob=publicationFile&v=2
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/06/Filsinger_Gesemann_Expertise_SVR__JG_2018.pdf
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/06/Filsinger_Gesemann_Expertise_SVR__JG_2018.pdf
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/06/Filsinger_Gesemann_Expertise_SVR__JG_2018.pdf
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/sonderveroeffentlichungen/2012/DL_StandKommunaleIntegrationspolitik.pdf;jsessionid=00062593EBAA9D9CCB5850B6D4A5D0FC.live21302?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/sonderveroeffentlichungen/2012/DL_StandKommunaleIntegrationspolitik.pdf;jsessionid=00062593EBAA9D9CCB5850B6D4A5D0FC.live21302?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/sonderveroeffentlichungen/2012/DL_StandKommunaleIntegrationspolitik.pdf;jsessionid=00062593EBAA9D9CCB5850B6D4A5D0FC.live21302?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/sonderveroeffentlichungen/2012/DL_StandKommunaleIntegrationspolitik.pdf;jsessionid=00062593EBAA9D9CCB5850B6D4A5D0FC.live21302?__blob=publicationFile&v=1
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/expertise_positive_massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/expertise_positive_massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Antidiskriminierungspolitik_in_der_deutschen_Einwanderungsgesellschaft_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Antidiskriminierungspolitik_in_der_deutschen_Einwanderungsgesellschaft_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwanderung_und_Vielfalt/Studie_IB_Antidiskriminierungspolitik_in_der_deutschen_Einwanderungsgesellschaft_2015.pdf
http://www.integrationsmonitoring-laender.de/sites/default/files/integrationsbericht_2019_n2.pdf
http://www.integrationsmonitoring-laender.de/sites/default/files/integrationsbericht_2019_n2.pdf


139Ausgewählte Lebensbereiche – Verwaltung

Liebscher, Doris (2019) Möglichkeiten zur Verbesserung der Chancen für Men-
schen mit Migrationshintergrund/Migrationsgeschichte durch eine Novellierung des  
PartIntG Berlin. Rechtswissenschaftliches Gutachten im Auftrag der Senatsverwal-
tung für Integration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin, Beauftragte des Senats 
von Berlin für Integration und Migration. Berlin. Im Internet abrufbar unter: www.
berlin.de/lb/intmig/_assets/themen/partizipation/rechtsgutachten-partintg_dl.pdf 
(Zugriff am 29.1.2021).
Marx, R. (2017) Diskriminierung im Zuwanderungs- und Flüchtlingsrecht. In: Scherr, 
A./El-Mafaalani, A./Yüksel, G. (Hg.) Handbuch Diskriminierung. Wiesbaden, S. 321–
336.
Merx, A. (2006) Standortfaktoren Toleranz und Vielfalt: Buchbesprechung zu 
Richard Floridas „The Rise of the Creative Class“. Beitrag für die Diversity-Infothek 
der Int. Gesellschaft für Diversity Management (idm e. V. ). Im Internet abrufbar  
unter: www.idm-diversity.org/deu/infothek_merx-standortfaktor.html (Zugriff am 
14.4.2020).
Merx, A. (2013) Von Integration zu Vielfalt. Kommunale Diversitätspolitik in der 
Praxis. Handreichung für das Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg der Fried-
rich-Ebert-Stiftung. Stuttgart. Im Internet abrufbar unter: http://library.fes.de/pdf- 
files/bueros/stuttgart/10142.pdf (Zugriff am 14.4.2020).
Offensive Mittelstand (Hg.) (2019) INQA-Check „Vielfaltskompetente Verwaltung“. 
Im Internet abrufbar unter: www.inqa-check-vielfalt-verwaltung.de/check-viel-
falt-verwaltung/daten/mittelstand/index.htm (Zugriff am 14.4.2020).
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2020) Maßnahmenka-
talog des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und 
Rassismus. Im Internet abrufbar unter: www.bundesregierung.de/resource/
blob/997532/1819984/4f1f9683cf3faddf90e27f09c692abed/2020-11-25-mass-
nahmen-rechtsextremi-data.pdf (Zugriff am 30.1.2021).
Reichwein, A. (2018) Kommunales Integrationsmanagement. In: Gesemann, F./
Roth, R. (Hg.) Handbuch Lokale Integrationspolitik. Wiesbaden, S. 693–704.
Rottleuthner, H./Mahlmann, M. (2011) Diskriminierung in Deutschland – Vermutun-
gen und Fakten. Baden-Baden. 
Schröer, H. (2018) Vielfalt als kommunale Gestaltungsaufgabe. Interkulturelle  
Öffnung und Diversity Management als strategische Antworten. In: Gesemann, F./
Roth, R. (Hg.) Handbuch Lokale Integrationspolitik. Wiesbaden, S. 227–260.
Siegel, J. (2015) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Strategien und Erfolgs-
faktoren aus der Managementperspektive. Verwaltung & Management 21 (1).  
Baden-Baden, S. 3–9.
Statistisches Bundesamt (2020) Pressemitteilung Nr. N 021 vom 29.4.2020. Im  
Internet abrufbar unter: www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/
PD20_N021_742.html (Zugriff am 14.4.2020).
Tagesspiegel Online (16.1.2021) So will Rot-Rot-Grün den öffentlichen Dienst viel-
fältiger machen. Im Internet abrufbar unter: www.tagesspiegel.de/berlin/35-pro-
zent-migrantenquote-in-berlin-so-will-rot-rot-gruen-den-oeffentlichen-dienst-viel-
faeltiger-machen/26822424.html (Zugriff am 20.1.2021).

http://www.inqa-check-vielfalt-verwaltung.de/check-vielfalt-verwaltung/daten/mittelstand/index.htm
http://www.inqa-check-vielfalt-verwaltung.de/check-vielfalt-verwaltung/daten/mittelstand/index.htm
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1819984/4f1f9683cf3faddf90e27f09c692abed/2020-11-25-massnahmen-rechtsextremi-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1819984/4f1f9683cf3faddf90e27f09c692abed/2020-11-25-massnahmen-rechtsextremi-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1819984/4f1f9683cf3faddf90e27f09c692abed/2020-11-25-massnahmen-rechtsextremi-data.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_N021_742.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_N021_742.html


140 Ausgewählte Lebensbereiche – Verwaltung

Tucci, I./Eisnecker, P./Brücker, H. (2014) Wie zufrieden sind Migranten mit ihrem 
Leben? DIW-Wochenbericht Nr. 43/2014. Bonn, S. 1152–1158. Im Internet abrufbar 
unter: www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.485500.de/14-43-5.pdf 
(Zugriff am 14.4.2020).
Von Dippel, A. (2007) Diversity Management aus Sicht von Führungskräften in  
öffentlichen Verwaltungen. In: Koall, I./Bruchhagen, V./Höher, F. (Hg.) Diversity Out-
looks. Managing Diversity zwischen Ethik, Profit und Antidiskriminierung. Hamburg, 
S. 66–81.



Ü
be

rg
re

ife
nd

e 
H

an
dl

un
gs

 op
ti

on
en

3.



142 Übergreifende Handlungsoptionen

3.   Übergreifende Handlungs
optionen

Das Gutachten bietet eine Vielzahl von entsprechenden Handlungsoptionen in den 
einzelnen untersuchten institutionellen Bereichen, um Diversity Mainstreaming und 
Antidiskriminierung zu fördern. Einige Handlungsoptionen erwiesen sich übergrei-
fend zu allen Bereichen als zielführend. Konzepte und Formate für die Ausbildung, 
Weiter- und Fortbildung zu Antidiskriminierung und Diversity-Maßnahmen und Pro-
jekte, die der Entwicklung und Erprobung von Modulen (Curricular-Inhalten) für die 
Ausbildung, Weiter- und Fortbildung zu den Themen Antidiskriminierung, dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz und Diversity Mainstreaming dienen. Dazu zählen 
auch die Erprobung von geeigneten Trainingsformaten sowie die Entwicklung von 
Train-the-Trainer-Angeboten, um den Pool an qualifizierten Trainer*innen auszubauen.  
Wichtig sind dabei ein hoher Praxisbezug sowie bereichsspezifische Expertise.

Maßnahmen zur diskriminierungssensiblen und diversitykompetenten 
Personalarbeit
Maßnahmen, die sich mit der (Weiter-)Entwicklung von Tools für eine diskriminie-
rungssensible und diversitykompetente Personalgewinnung und -entwicklung be-
fassen. Entsprechende Instrumente können helfen, die Vielfalt am Arbeitsplatz zu 
erhöhen und Diskriminierung zu vermeiden. Dabei könnten neben Instrumenten im 
digitalen Bereich (wie z.  B. die Entwicklung von diversitäts- und diskriminierungs-
sensibler Software zur Vorauswahl von Bewerbenden) auch Antirassismus-Trainings 
in den Blick genommen werden.

Instrumente zur vielfaltsorientierten Führungskräfteentwicklung
Insbesondere auf den Führungsebenen hatten sich im Gutachten in allen Bereichen 
z. T. eklatante Unterrepräsentationen in Bezug auf die ethnisch-kulturelle, religiöse 
und soziale Diversität gezeigt. Die Entwicklung entsprechender Modelle und Instru-
mente in der Führungskräfteentwicklung und für Quereinsteiger*innen-Programme 
könnte in Verbindung mit der selbstverpflichtenden Benennung von Zielquoten die 
bessere Widerspiegelung der Vielfalt in Bezug auf diese Dimensionen auch auf Füh-
rungsebenen gezielt fördern.

Tools in Bezug auf diversitätskompetente Dienstleistungen und Angebote
Während v. a. für die Personalarbeit bereits einige Selbstüberprüfungsinstrumente 
vorhanden sind, zeigte das Gutachten, dass diese in Bezug auf vielfaltskompetente 
Dienstleistungen, Angebote und Services bisher weitgehend fehlen. Diversity Checks 
oder – analog den bekannten Instrumenten im Gender Mainstreaming – Leitfäden 
und Prüfverfahren für eine Diversitäts-Folgenabschätzung könnten mögliche Um-
setzungen in die Praxis sein.
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Konzepte für verbesserte Beschwerdeverfahren und Beschwerdestellen 
 Die Entwicklung und Erprobung von Konzepten für Ombudspersonen und niedrig-
schwellige Beschwerdestellen, an die „Kund*innen“ bzw. Personen, die Diskriminie-
rung durch spezifische Institutionen erleben, sich wenden können, wäre eine wichti-
ge Maßnahme zur Verbesserung der z. T. unzureichenden Beschwerdemöglichkeiten 
in vielen Lebensbereichen. In vielen Bereichen hatte sich auch gezeigt, dass inner-
betriebliche Beschwerdestellen für Beschäftigte (nach § 13 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz) noch immer fehlen. Ebenso sollten daher Konzepte zur Ausge-
staltung und Umsetzung von Beschwerdestellen für Beschäftigte, aber auch andere 
Gruppen wie Studierende, die Diskriminierung erleben, für die Bereiche entwickelt 
werden, in denen entsprechende Stellen bisher kaum zu finden sind.

EmpowermentKonzepte für Diskriminierungsbetroffene und Förderung von 
Communitys
Die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten des Empowerments von potenziell 
von Diskriminierung betroffenen Nutzer*innen und Mitarbeitenden in Institutionen 
wäre eine wichtige Unterstützung dieser Personengruppen. Zugleich würde dies 
deren Wissen zu Diskriminierungsmechanismen und zur Förderung von Vielfalt so-
wie passgenauen Maßnahmen stärker nutzen. In allen Bereichen wird ein stärkerer 
Einbezug der Zielgruppen und Communitys (z.  B. Migrant*innen-Organisationen)  
in Konzept- und Maßnahmenplanungen (z. B. im Personalmanagement, bei Dienst-
leistungen & Angeboten) als erfolgskritisch eingeschätzt.

Entwicklung von Konzepten zu angemessenen Vorkehrungen im Umgang mit 
religiösen Praktiken, Sprache/Mehrsprachigkeit und sozialer Herkunft/Status
Das Gutachten hat gezeigt, dass Konzepte, Maßnahmen und Instrumente in Bezug  
auf diese Dimensionen vergleichsweise wenig vorhanden und auch in der Umsetzung –  
etwa im Vergleich zu interkulturell ausgerichteten Aktivitäten – eher unterbeleuchtet  
sind. Es bestehen zahlreiche Handlungsbedarfe und Gestaltungsmöglichkeiten  
u. a. in Bezug auf eine diskriminierungssensible Personalarbeit oder die diversitäts-
orientierte Organisationsentwicklung.

(Weiter)Entwicklung im Bereich Datenerhebung und Diversity Monitoring
Für alle Bereiche des Gutachtens ist die Erhebung und Weiterentwicklung von  
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsdaten notwendig. Maßnahmen zur  
(Weiter-)Entwicklung von Konzepten, Erprobung und Durchführung eines Diversity 
Monitorings, um die Teilhabe und Partizipation unterschiedlicher Gruppen systema-
tisch für einzelne Institutionen zu erheben, sind Handlungsoptionen. Entsprechende  
Diversity Monitorings können als Grundlage für die Entwicklung weitergehender  
positiver Maßnahmen dienen.

Wirkungsforschung zu Maßnahmen und Ansätzen zur Antidiskriminierung und 
Förderung von Vielfalt
Bisher gibt es – wie das Gutachten zeigt – kaum Evaluationen bzw. Forschung dazu, 
welche Maßnahmen, Trainingsansätze etc. in der Praxis gut funktionieren und ge-
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steckte Ziele erreichen. Durch Wirkungsforschung und Evaluation identifizierte be-
währte Verfahren im Bereich Diversity Mainstreaming und Antidiskriminierung soll-
ten öffentlichkeitswirksam relevanten Akteur*innen zugänglich gemacht werden.

Durchführung bereichsspezifischer und übergreifender Austauschformate
Das Gutachten hat gezeigt, dass in vielen Lebensbereichen spezifische Austausch- 
formate nur unzureichend vorhanden sind. Weiterhin könnten bereichsübergreifende,  
interdisziplinär und intersektional ausgerichtete Fachforen oder -konferenzen einen  
Mehrwert darstellen. Die Erweiterung der Perspektivenvielfalt, wechselseitiges  
Lernen sowie der Austausch zu kollaborativen Projekten und Ansätzen könnten  
Vorteile solcher Veranstaltungen sein.

Handlungsempfehlungen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Aus der Sicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bietet das Gutachten eine 
Vielzahl von interessanten Handlungsoptionen in den einzelnen untersuchten institu-
tionellen Bereichen, um Diversity und Antidiskriminierung zu fördern.  

Über die einzelnen Bereiche hinweg sind aus Perspektive der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes Vorhaben und Handlungsoptionen relevant, die sich mit  
folgenden Aspekten befassen:

–  Maßnahmen und Projekte, die der Entwicklung und Erprobung von Modulen 
(Curricular-Inhalten) für die Ausbildung (inklusive Hochschulausbildung), Fort- 
und Weiterbildung zu den Themen Antidiskriminierung, Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz und Diversity dienen.

–  Konzepte und Modellprojekte zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von quali-
fizierten Beschwerdestrukturen, die sich einerseits an Beschäftigte innerhalb der 
Institutionen richten und andererseits die Beschwerderechte von „Kund*innen“ 
dieser Institutionen adressieren. Bedarfe für Beschwerdemechanismen wurden 
im Gutachten u. a. im Bereich der stationären Pflege, bei Einrichtungen von Wohl-
fahrtsverbänden, Jobcentern und Arbeitsagenturen, bei der Polizei sowie der  
öffentlichen Verwaltung festgestellt.

–  Maßnahmen, welche die unabhängige und qualifizierte Beratung von Menschen 
stärken, die von Diskriminierung betroffen sind, sowie die Entwicklung von  
Modellprojekten zur Antidiskriminierungsberatung in Bereichen, in denen bisher 
kaum entsprechende Handlungsangebote vorzufinden sind. Das Gutachten zeigt 
u. a. Bedarfe an Antidiskriminierungsberatung für Bereiche wie Kita, Hochschule, 
Jobcenter und Arbeitsagenturen, aber auch Polizei auf.

–  Modelle und Instrumente, die als positive Maßnahmen – im Sinne des Art. 5  
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) – oder als angemessene Vorkehrun-
gen den Gruppen, die bisher in Institutionen unterrepräsentiert sind (bspw.  
Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. von Rassismus betroffenen Personen), 
eine stärkere Teilhabe und Repräsentation ermöglichen.
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–  Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung diversitätsorientierter Einstellungs-
verfahren und Reflexions-Tools zu (unbewussten) Vorannahmen, Stereotypen/
Vorurteilen, Diskriminierungen in der Personalgewinnung und -entwicklung. Das 
Gutachten zeigt für den Bereich der Kitas, Hochschulen, kleinere und mittlere 
Unternehmen sowie öffentliche Verwaltung entsprechende Bedarfe auf.

–  Wirkungsforschung zu erfolgreichen diskriminierungssensiblen Ansätzen und 
Maßnahmen, die in unterschiedlichen institutionellen Bereichen Diversity stärken  
und Diskriminierung vermeiden sollen. Durch Evaluationen identifizierte  
Gute-Praxis-Beispiele sollten bundesweit gesammelt und öffentlichkeitswirk-
sam präsentiert werden. Ebenso Forschung zu Diversity und Antidiskriminierung 
mit Fokus auf Fragen von Wirkmechanismen, Auswirkungen und Umgang mit  
Klassismus und Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und antimuslimi-
schem Rassismus in den im Gutachten betrachteten Institutionen.

–  Maßnahmen zur Förderung von Studien und Umfragen zur systematischen Erhe-
bung von grundlegenden empirischen und repräsentativen Daten zu subjektiven 
Diskriminierungserfahrungen, Teilhabe und Aktivitäten im Bereich Diversity und 
Antidiskriminierung sowohl in Bezug auf die übergreifenden Bereiche als auch auf 
Ebene der einzelnen Institutionen. Bedarfe macht das Gutachten u. a. im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung, bei Gewerkschaften, in Hochschulen und bei den 
Wohlfahrtsverbänden aus.
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